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BUNDESMINISTERIUM

BMF — 1V/6 (IV/6) FUR FINANZEN
1. Mai 2016
BMF-010313/0112-1V/6/2016
An
Zollamter

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern
Steuer- und Zollkoordination, Predictive Analytics Competence Center
Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement

ZK-0690, Arbeitsrichtlinie Zollwert

Die Arbeitsrichtlinie ZK-0690 (Zollwert) stellt einen Auslegungsbehelf zu den von den
Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen dar, der im Interesse einer

einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser
Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium fiir Finanzen, 1. Mai 2016
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0. Rechtsgrundlagen Gliederung im UZK

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober
2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union, ABI. Nr. L 269 vom 10.10.2013 S. 1.

Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit
Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des
Europaischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union (UZK-IA),
ABI. Nr. L 343 vom 29.12.2015 S. 558, berichtigt durch ABI. Nr. L 87 vom 02.04.2016 S. 67.

Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergédnzung der
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten
zur Prazisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union (UZK-DA), ABI. Nr. L 69 vom
15.03.2016 S. 1, berichtigt durch ABI. Nr. L 87 vom 02.04.2016 S. 35.

Delegierte Verordnung (EU) 2016/341 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur
Erganzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europadischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich der Ubergangsbestimmungen fiir bestimmte Vorschriften des Zollkodex der
Union, flr den Fall, dass die entsprechenden elektronischen Systeme noch nicht
betriebsbereit sind, und zur Anderung der delegierten Verordnung (EU) 2915/2446, ABI. Nr.
L 69 vom 15.03.2016 S. 1.

Transaktionswert

» Transaktionswert (Art. 70, 71 und 72 UZK)

» Transaktionswert (Art. 127 bis 140 UZK-IA und Art. 145 UZK-IA)

» Vereinfachungen zum Transaktionswert (Art. 73 UZK)

» Vereinfachungen zum Transaktionswert (Art. 71 UZK-DA)
Nachrangige Zollwertbestimmungsmethoden

* Nachrangige Zollwertbestimmungsmethoden (Art. 74 UZK)

* Nachrangige Zollwertbestimmungsmethoden (Art. 141 bis 144 UZK-IA)
Wahrungsumrechnung

=  Wahrungsumrechnung (Art. 53 UZK iVm Art. 48 UZK-IA und Art. 146 UZK-IA)
0.1. Anhdnge zur UZK-IA und UZK-DA

» Anhang 23-01 UZK-IA: Luftfrachtkosten
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» Anhang 23-02 UZK-IA: Art. 142 Abs. 6 UZK-IA (sogenannte , bestimmte verderbliche

Waren bei Kommissionsgeschaften™)

= Anhang A UZK-DA, Antrage und Entscheidungen, Datenanforderungstabelle ,3", ABI. Nr.
L 343 vom 29.12.2015 S. 115 ff

= Anhang B UZK-DA, Datenanforderungen flir Anmeldungen, Tabelle mit
Datenanforderungen, Gruppe 4 - Zollwertangaben/Abgaben, ABI. Nr. L 343 vom
29.12.2015S. 176 ff

0.2. Begriffsbestimmungen (UZK, UZK-IA und UZK-DA)

» Einkaufsprovision (Art. 5 Nr. 41 UZK)

= Gleiche Waren (Art. 1 Nr. 4 UZK-IA)

= Tatigkeiten fiir den Absatz von Waren (Art. 1 Nr. 8 UZK-IA iVm Art. 129 Abs. 2 UZK-IA)
= Ahnliche Waren (ex-gleichartige Waren, Art. 1 Nr. 14 UZK-IA)

= Waren derselben Gattung oder Art (Art. 142 Abs. 5 Buchstabe a UZK-IA)

= ,Allg. anerkannte Buchflihrungsgrundsatze™ (Art. 1 Nr. 20 UZK-DA iVm Art. 71 Abs. 2
Buchstabe b UZK-DA)

0.3. Neuerungen im UZK (siehe Anlage 9 auch Dok. vom
28.4.2016, Taxud B4/(2016) 808781 Rev. 2)

Transaktionswert, Vorerwerbspreis:
Entfall des Vorerwerbspreises nach Art. 147 Abs. 1 ZK-DVO S. 3:

Nach Art. 128 Abs. 1 UZK-IA sind die Geschafte nach Art. 147 Abs. 1 ZK-DVO S. 3,
(Vorerwerbergeschéfte vor dem Verbringen in die EU), entfallen. Die Ubergangsbestimmung
ist Art. 347 UZK-IA zu entnehmen.

Die in Art. 347 Abs. 1 UZK-IA erwahnten Vertrage betreffen auch sog. Rahmenvertrage. Es
kommt zB in der Textilindustrie haufig vor, dass Rahmenvertrage die Basis flir
LUntervertrage" fir die saisonalen Waren bilden. Nach Punkt 2.5. der Anlage 9 (S. 16) ist im
Art. 347 Abs. 1 UZK-IA auch die Anerkennung von Rahmenvertragen zuldssig. Es muss nicht

auf das Datum des jeweiligen ,,Untervertrages" abgestellt werden.

Der maBgebliche Verkauf zur Ausfuhr (siehe Anlage 2) fiir den Transaktionswert nach Art. 70
UZK ist nach Art. 128 Abs. 1 UZK-IA der unmittelbar vor dem Verbringen der Waren in das
Zollgebiet der EU erfolgte Verkauf in das Zollgebiet der Union.

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-2


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20151229&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=343&hz_nkds=115
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20151229&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=343&hz_nkds=115
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20151229&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=343&hz_nkds=176
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20151229&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=343&hz_nkds=176

ZK-0690 GZ BMF-010313/0112-1V/6/2016 idF GZ BMF-010313/0144-1V/6/2017 vom 18. April 2017

LUnmittelbar" kann eine zeitliche Betrachtung der Verkdufe (Datum des Kaufs und Datum
des Verbringens) oder eine raumliche/bildliche Betrachtungsweise (Sitz der
Kaufvertragsparteien) beinhalten.

Ein Verkauf zur Ausfuhr in das Zollgebiet liegt vor, wenn die Ware mit der Bestimmung fir
das Zollgebiet verkauft wurde (siehe Anlage 1 und Anlage 2 zu dieser ARL, Gutachten 1.1
und 14.1).

Anlage 9 verweist auf die zeitliche Betrachtung (siehe S. 6 und 11 ff).
Transaktionswert, Nacherwerbergeschift:
Nacherwerbspreis:

Als Nacherwerbspreis wird der Preis aus einem Kaufgeschaft bezeichnet, welches nach der
Einfuhr der Ware in die Gemeinschaft, aber noch vor ihrer Bewertung abgeschlossen ist.

Nach Art. 128 Abs. 2 UZK-IA ist der Preis aus einem Kaufgeschaft zur Ausfuhr (siehe
Anlage 2) in das Zollgebiet der Union nach dem Verbringen der Ware in das Zollgebiet der
EU, aber wahrend der voriibergehenden Verwahrung oder einem anderen besonderen
Verfahren, auBer dem internen Versand, der Endverwendung oder der passiven Veredelung
befinden, dann heranzuziehen, wenn kein Kaufgeschéft vor dem Verbringen der Waren in
das Zollgebiet der EU nach Art. 128 Abs. 1 UZK-IA stattgefunden hat.

In jenen Fallen in denen die Voraussetzungen nach Art. 128 Abs. 1 UZK-IA vorliegen, kommt
Art. 128 Abs. 2 UZK-IA nicht in Betracht (Anlage 9. S. 8)

Liegt in den Fallen des Art. 128 Abs. 2 UZK-IA ein Inlandsgeschaft und kein Verkauf zur
Ausfuhr vor (siehe Anlage 2 und Anlage 9 S. 9; sog. ,,domestic sale"), ist eine nachrangige
Bewertungsmethode nach Art. 74 UZK anzuwenden.

Lizenzgebiihren nach Art. 136 UZK-IA:

Siehe Abschnitt 2.5. und Anlage 9 (S. 17 ff) zu dieser ARL.

Entfall des getrennten Ausweises nach Art. 72 UZK beim Transaktionswert
Auf den Abschnitt 3. wird hingewiesen.

Vereinfachung nach Art. 73 UZK iVm Art. 71 UZK-DA beim Transaktionswert
Die Bewilligungsvoraussetzungen haben sich erheblich geandert.

Vereinfachung nach Art. 73 Buchstabe a UZK beim Transaktionswert

Diese Vereinfachung enthalt nunmehr auch sogenannte abgespaltene Kaufpreisbestandteile.
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Vereinfachungen nach Art. 156a ZK-DVO sind nach Art. 251 Abs. 1 Buchstabe a UZK-DA neu

ZuU bewerten.

0.4. Abfertigung
0.4.1. Abfertigung

Die Zollwertdaten sind fir die korrekte Ermittlung des Zollwertes in der Zollanmeldung
anzugeben (siehe Datenanforderungen, Gruppe 4 — Zollwertangaben/Abgaben und
Anmerkung 20, ABI. Nr. L 343 vom 29.12.2015 S. 176 ff und S. 188).

0.4.2. Kaufvertrag (ABL. Nr. L 343 vom 29.12.2015 S. 196)

Die Kennnummern und das Datum des Kaufvertrags sind fiir die Zollwertermittlung auf der
Grundlage des Transaktionswerts anzugeben.

0.4.3. Codelisten

Erganzend zu den vom Gemeinschaftsrecht geforderten Daten in der Zollanmeldung sind
auch die dsterreichischen Codelisten maBgeblich.

0.4.4. Unterlagen:

Nach Art. 145 UZK-IA ist die Rechnung in Bezug auf den angemeldeten Transaktionswert
erforderlich. Die Rechnung ist als Unterlage nach den Voraussetzungen des Art. 163 Abs. 2
UZK flr die Zollbehdrden bereitzuhalten.

0.4.5. Rechnung

Rechnung ist jede Urkunde, mit der der Verkaufer Uber eine Lieferung abrechnet, unter

Angabe des wesentlichen Inhaltes seiner Leistung deren Preis in Rechnung stellt, und so die
Zahlung anfordert. Ein als ,,Pro-forma-Rechnung fiir Zollzwecke™ bezeichneter Beleg oder ein
Beleg, der nicht zur Abrechnung des Kaufgeschafts dient, kdnnen nicht als Handelsrechnung

fur die Zollwertbestimmung nach dem Transaktionswert anerkannt werden.

0.5. Schlussfolgerungen des Ausschusses fiir den Zollkodex;

Fachbereich Zollwert

Diese Schlussfolgerungen des Ausschusses flir den ZK-Fachbereich Zollwert (Art. 247 ZK)
sind das Ergebnis von Priifungen von Einzelfallen. Sie haben keine Rechtsnormenqualitat und

nur anzuwenden, wenn sie der geltenden Rechtslage noch entsprechen.

Sie sind dem Kompendium der Zollwerttexte zu entnehmen (siehe

http://ec.europa.eu/taxation customs/resources/documents/customs/customs_duties/declar

ed goods/european/compendium 2007 de.pdf).
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0.6. Erlauternde Bemerkungen des friiheren Anhangs 23 ZK-
DVO

Diese Anmerkungen gelten als Auslegungsbehelf weiter, soweit sie nicht dem UzZK

widersprechen.

0.7. Literatur

Miiller-Eiselt, Vonderbank, EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert
Vonderbank, Zollwert, Von der Theorie zur Praxis
Dienstvorschrift Zollwertrecht (Z 51 01)

0.8. FuBnoten

Die genannte Literatur in den FuBnoten dient als Erlauterung.
0.8.1. Geltungsbereich des Zollwertes der Waren nach Art. 69 UZK
Der Zollwert der Waren wird fur

» die Anwendung des gemeinsamen Zolltarifs (siehe auch § 4 Abs. 2 Z 2 ZolIR-DG) und

» nichttarifarer MaBnahmen (zB flr die Einfuhrumsatzsteuer oder Ursprung- und

Praferenzen)

nach den Art. 70 UZK (Transaktionswert) und Art. 74 UZK (nachrangige

Bewertungsmethoden) ermittelt.

1. Transaktionswert nach Art. 70 UZK iVm Art. 71 UZK und
72 UZK)

Der Zollwert eingefiihrter Waren (Legaldefinition in § 4 Abs. 2 Z 10 ZolIR-DG) ist der

Transaktionswert, das ist der fir die Waren bei einem Verkauf zur Ausfuhr in das Zollgebiet

der Gemeinschaft tatsachlich gezahlte oder zu zahlende Preis. Er ist im gegebenen Fall durch
Zurechnungen bzw. Abzlige (Artikel 71 und 72 UZK) zu berichtigen; seine Anwendung ist von

den weiteren Voraussetzungen des Artikels 70 Abs. 3 UZK abhangig.
1.1. Kaufvertrag

Ein Kauf liegt vor, wenn der Verkdufer sich verpflichtet, dem Kaufer das Eigentum an der
Ware zu verschaffen und der Kaufer hierflir einen vereinbarten Kaufpreis zu zahlen hat
(VWGH 20.11.2007, 2004/16/0031).

Elemente des Kaufvertrags sind:
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» Verschaffung der rechtlichen und tatsachlichen Verfligungsmacht einerseits,
» Entgeltzahlung andererseits und

= Verkauf zur Ausfuhr ins Zollgebiet der Union, siehe Anlagen 1 und 2 (Gutachten 1.1. und
14.1. des Technischen Ausschusses flir den Zollwert).

Sich aus Vertragsanderungen nach dem Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung
ergebende PreisermaBigungen oder Gutschriften werden nicht anerkannt. Entsprechendes
gilt fir nachtragliche Preiserhdhungen.

Werklieferungsvertrag

Derartige Vertrage werden den Kaufgeschaften gleichgestellt. Stellt dabei der ausléndische
Lieferer einer im Auftrag des Kaufers (Bestellers) hergestellten Ware einen Teil der hiezu
verwendeten Stoffe selbst bei, so ist der flir diese Stoffe und die Arbeitsleistung bezahlte
oder zu zahlende Preis als Kaufpreis der zu bewertenden Ware anzusehen. Der Wert der vom
Kaufer (Besteller) unentgeltlich oder zu ermaBigten Preisen gelieferten Gegenstande und
erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung der zu bewertenden Waren ist
nach Artikel 71 UZK dem Veredelungsentgelt hinzuzurechnen.

Verbrauch des Wahlrechts bei aufeinanderfolgenden Verkaufen

Nach der Annahme der Zollanmeldung kann die Wahl des maBgebenden Kaufgeschafts nicht
mehr rlickgangig gemacht werden (Urteil des EuGH vom 06.06.1990, Rs C-11/89).

1.2. Kein Kaufgeschaift (siehe Anlage 1)

Kein Kaufgeschaft besteht

= zwischen Verkaufer und seinem direkten oder indirekten Vertreter sowie zwischen Kaufer

und seinem direkten oder indirekten Vertreter,

= zwischen Verkaufer und seinem Verkaufskommissionar sowie zwischen Kaufer und

seinem Einkaufskommissionar,

» bei Lieferungen zwischen rechtlich unselbststandigen Teilen eines Unternehmens

(unternehmensinternes Verbringen),
» bei unentgeltlichen Sendungen,
» bei Einfuhren aufgrund von Miet- oder Leasingvertragen.

Liegt bei der Einfuhr von Waren durch direkte oder indirekte Vertreter des Verkaufers oder
durch Verkaufskommissionare im maBgebenden Zeitpunkt bereits ein Kaufvertrag vor, so ist
dieser Kaufpreis die Grundlage des Zollwertes der eingefiihrten Waren.
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Warenbewegungen innerhalb eines Unternehmens - etwa im grenziberschreitenden Verkehr
an eine inlandische Zweigniederlassung ohne eigene Rechtspersonlichkeit - bilden nicht
Gegenstand eines Kaufvertrages.

In Fallen von Miet- oder Leasingvertragen liegen, selbst bei Vereinbarung einer Kaufoption,
keine Kaufgeschafte vor.

1.3. Tatsachlicher Preis

Zum tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis nach Artikel 70 Abs. 2 UZK iVm Art. 129
UZK-IA.

Ausgangspunkt fir die Ermittlung des tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preises ist der

Rechnungsendbetrag (Rechnungspreis abziiglich PreisermaBigungen und Skonto).

1.3.1. Mittelbare Zahlung

Eine Zahlung zu Gunsten des Verkdufers liegt vor, wenn der Kaufer eine Schuld des
Verkaufers gegeniiber einem Dritten begleicht (Art. 129 Abs. 1 Buchstabe b UZK-IA).

1.3.2. Aufgespaltener Kaufpreis (Art. 129 Abs. 1 Buchstabe d UZK-IA)

Setzt sich der gezahlte oder zu zahlende Kaufpreis aus mehreren Bestandteilen zusammen

(aufgespaltener Kaufpreis), ist die Summe aller Zahlungen und Leistungen maBgebend.

Ein aufgespaltener Kaufpreis liegt immer dann vor, wenn der Verkaufer auf Grund der
vertraglichen oder gesetzlichen Regelungen dazu verpflichtet ist, eine Tatigkeit auszufihren,
die sich auf die eingefiihrte Ware bezieht und flir die die zusatzliche Zahlung des Kaufers

oder einer mit dem Kaufer verbundenen Person erfolgt.

Es kommt dabei nicht darauf an, ob die Zahlung an den Verkaufer oder an einen Dritten

erfolgt. Ferner ist unerheblich, wer den Auftrag flr die Tatigkeit erteilt.

Beispiele:
Zertifizierungs- und Analysekosten )

Aus den vertraglichen Unterlagen zwischen Verkdufer und Kaufer (zB Bestellungen,
Kaufvertrag) ergibt sich, dass der Verkaufer sicherstellen muss, dass die eingefiihrten
Waren bestimmten Sicherheitsstandards und Qualitatsanforderungen gendgen (zB
TUV/GS-Vorschriften, CE-Standards) und/oder bestimmte Inhaltsstoffe nicht oder nur
bis zu einem Bestimmten Grenzwert enthalten. Die hierfiir anfallenden Zertifizierungs-
und Analysekosten sind somit notwendlig, um die vertragsgemalBe Beschaffenheit
sicher zu stellen. Dies hat zur Folge, dass die vorgegebenen Qualitdtsstandards im
wirtschaftlichen Wert der eingefiihrten Waren enthalten sind. Ubernimmt der Kaufer
der eingefiihrten Waren solche Zertifizierungs- und Analysekosten, sind diese
Gebiihren nach Art. 29 Abs. 3 Buchstabe a ZK in den Zollwert einzubeziehen, weil sie
als Bedingung fir das Kaufgeschdéft anzusehen sind.

Kosten fiir Qualitatsprifungen
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Qualitatsprifungen, die erforderlich sind, um das einwandfreie Funktionieren der
Erzeugnisse bzw. deren Ubereinstimmung mit den vorgegebenen Spezifikationen zu
gewdhrleisten.

Zusétzliche Kontrollen des Kaufers, die er aus eigenen Erwagungen und neben den
zwischen ihm und dem Verkaufer bestehenden Vertragsregelungen durchfiihren l&sst
(zB vorweggenommene Eingangskontrollen oder Kontrollen, ob die eingefiihrten Waren
ordnungsgemal3 analysiert bzw. zertifiziert worden sind) sind hingegen nicht
Zollwertrelevant.

Kosten fiir Werbung ¥

Werbekosten sind Kosten, die fir die Erstellung von Werbemitteln (zB Anzeigen,
Plakate, Aufkleber, TV- und Radio-Spots, Textildruck usw.) anfallen. Zu den
Werbekosten gehdren auch Kosten fir die Imagewerbung.

Hingegen zahlen die Kosten fiir Sponsoring sowie Kosten flir Verkaufsforderung
(UnterstiitzungsmaBnahmen beim Abverkauf der Waren, wie zB Kunden-Promotion,
Verkostung als unmittelbarer Kaufanreiz) nicht zu den Werbekosten.

= Kosten flir Ursprungserzeugnisse
= Kosten flir Garantieleitung

@) Forster, Kosten fiir Qualitdtskontrollen - Stets ein Bestandteil des Zollwerts? AW-Prax 2015, 62
@ Tomuscheit, Fritzinger, Werbung und Zollwert, AW-Prax 2013, 210

1.3.3. Kein Bestandteil des tatsachlichen Preises

Nicht zum tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis gehdren vom Kaufer auf eigene
Rechnung durchgefiihrte Tatigkeiten, wenn sie ausschlieBlich zu eigenen Zwecken erfolgen
(Artikel Art. 129 Abs. 2 UZK-IA iVm Art. 1 Nr. 8 UZK-IA).

Zahlungen fur die in Artikel 129 Abs. 2 UZK-IA iVm Art. 1 Nr. 8 UZK-IA genannten
Tatigkeiten flr den Absatz der Waren sind ebenfalls kein Bestandteil des tatsachlich
gezahlten oder zu zahlenden Preises, sofern diese Tatigkeiten vom Kaufer auf eigene

Rechnung durchgefiihrt werden.

Beispiel:
Der Kéufer zahlt den Rechnungspreis fir die Ware und verpfiichtet sich fir diese Ware
auf eigene Rechnung zu werben oder Garantie zu erbringen.

1.3.4. Garantieleistungen

Sofern der Verkaufer sich verpflichtet, (iber die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte hinaus
fur die Mangelfreiheit einer Ware fiir einen bestimmten Zeitraum einstehen zu wollen
(Garantieleistungen), so gehort ein vom Kaufer hierfir zu zahlender Betrag zum tatsachlich

gezahlten oder zu zahlenden Preis.
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1.3.5. Preisinderungen )

Fir die Bewertung eingeflihrter Waren ist der Preis entscheidend, wie er sich im
maBgebenden Zeitpunkt unter Berlicksichtigung aller vertraglichen Vereinbarungen zwischen

den Kaufvertragsparteien ergibt.

Preisanderungen sind zu beriicksichtigen, wenn sie im maBgebenden Zeitpunkt zwischen
Verkaufer und Kaufer vertraglich vereinbart waren (zB Mengenrabatt fiir eine bestimmte
Menge innerhalb eines bestimmten Zeitraums) und dem Grunde und der Héhe nach (zB
Berechnungsschema) feststanden (siehe Anlage 3, Kommentar 4.1). Sich aus
Vertragsanderungen nach dem maBgebenden Zeitpunkt ergebende PreisermaBigungen oder
Gutschriften werden nicht anerkannt. Auf die Entsprechendes gilt flir nachtragliche

Preiserh6hungen.

Bereits gewahrte und in der Rechnung ausgewiesene PreisermaBigungen flir die zu
bewertenden Waren sind ohne Riicksicht darauf, warum sie gewahrt wurden, anzuerkennen.
Gutschriften, Bonuspunkte usw., die keinen Bezug zu eingefiihrten Waren haben, werden

nicht anerkannt.

PreisermaBigungen werden bereits in diesem Zeitpunkt anerkannt, wenn der Zollstelle

nachgewiesen werden kann, dass die PreisermaBigung in Anspruch genommen wird.

PreisermaBigungen, die im maBgebenden Zeitpunkt noch nicht in Anspruch genommen
werden koénnen, aber dem Grunde und der Héhe nach feststehen, kdnnen nur im Rahmen

von Erstattung und Erlass geltend gemacht werden.
®) Vonderbank, Zollwert und Praxis, 71

1.3.6. Lieferungen zwischen Unternehmen eines Konzerns (¥

Zu Beginn des Geschaftsjahres werden haufig zunachst vorlaufige Preise
(Rahmenvereinbarungen wie zB Verrechnungspreisvereinbarungen) festgelegt, die am Ende
des Geschaftsjahres ggf. noch einmal korrigiert werden.

Der Hintergrund der Verfahrensweise ist ein steuerlicher.

Man mdchte mittels dieses Instrumentes der nachtrdaglichen Preisanpassung sicherstellen,
dass den an den Geschaften beteiligten Unternehmen ein Gewinn zugeordnet wird, der von
den Steuerverwaltungen der Lander von Verkaufer und Kaufer als fremdublich (,Arm’s
length™) anerkannt wird. Damit wird eine Doppelbesteuerung verhindert.

Nachtragliche Anpassung von Verrechnungspreisen
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Die deutsche Vertriebstochtergesellschaft des amerikanischen Maschinenbauunternehmens
US bezieht flir den deutschen Markt bestimmte Maschinen von US. Bei D handelt es sich um
eine Vertriebsgesellschaft mit Routinefunktionen, wahrend US innerhalb des Konzerns der
Strategietrager ist. Mittels einer Datenbankanalyse hat eine durch US beauftragte
Wirtschaftsprifungsgesellschaft Finanzdaten unabhangiger Unternehmen identifiziert, die
hinsichtlich Region, Branche, Funktionen und Risiken sowie anderer Charakteristika als mit D
vergleichbar gelten kénnen. Fir diese Vergleichsunternehmen wurden daraufhin die
durchschnittlichen Nettomargen (= Gewinne) flr einen angemessenen Betrachtungszeitraum

bestimmt.

Die sich hieraus ergebende Bandbreite, die gemaB international tblichen Standards noch
verengt wurde (idR wird hier auf die ,Interquartilsbandbreite® abgestellt, dh. die obersten
25% sowie die untersten 25% werden rechnerisch eliminiert; Einzelheiten siehe Ziffer 3.5.5),
kann somit als fremdublicher VergleichsmaBstab fiir die Verglitung von D angewandt
werden. Im vorliegenden Fall wurde daher im Rahmen einer Transferpreisvereinbarung
zwischen US und D festgelegt, dass dem D eine Umsatzrendite (Nettomarge) von
mindestens 1 % (wenn die tatsachlich erzielte Nettomarge unter 1% liegen sollte) bis
maximal 2% (wenn die tatsachlich erzielte Nettomarge oberhalb 2% liegen sollte) zustehen

soll.

In diesem Zusammenhang wurden zu Beginn des Geschaftsjahres aufgrund von
Erfahrungswerten zunachst sog , Tentative Prices" (= vorlaufige Preise) festgelegt, von
denen vermutet wurde, dass sie dem D die zuvor vereinbarte Umsatzrendite ermdglichen.
Am Ende des Geschaftsjahres stellte sich heraus, dass D tatsachlich eine Nettomarge von
3% erzielt hat. Daraufhin erstellt US eine Nachbelastung, um die Nettomarge des 0 an den
oberen Rand der fremdiblichen Nettomarge (2%) zu bringen. Die Anpassung
(Nachbelastung) erfolgte gemaB der Transferpreisvereinbarung tber die Korrektur der -

zunachst vorlaufig festgesetzten - Verrechnungspreise zwischen US und D.

In diesem Beispiel bewirkt erst die Ausgleichszahlung (Nachbelastung an D) eine
Rickflihrung der tatsachlich von D erzielten Nettomarge (3%) auf eine fremduibliche
Nettomarge (2%). Diese Anpassung ist Uber eine Korrektur der - zu nachst vorlaufig

festgesetzten - Verrechnungspreise zwischen US und D erfolgt.

Zollwertrechtlich ist zu beachten, dass sich allféllige Preisanpassungen auf die jeweiligen
Waren beziehen missen. Andere Formen von Preisanpassungen, die sich nicht auf die
jeweiligen Waren beziehen (zB direkte Anpassung des Gewinns ohne Bezug auf die
eingefiihrten Waren) kdnnen nicht bertcksichtigt werden.
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Der Verkaufer hat bei Preisanpassungen eine Aufteilung auf die eingefiihrten Waren und eine

Rechnungskorrektur vorzunehmen.

Die Europaische Kommission hat die Rechtsvorschriften fiir derartige Preisanpassungen
vorlaufig wie folgt beurteilt:

Art. 70 Abs. 1 UZK, Art. 173 Abs. 3 UZK, Art. 77 Abs. 1 und 2 UZK, Art. 85 Abs. 1 UZK und
Art. 116 Abs. 1 UZK.

Bei dem so ermittelte Transaktionswert ist aber zu priifen, ob nicht méglicherweise eine
Verbundenheit mit Preisbeeinflussung bestiinde (Art. 70 Abs. 3 Buchstabe d UZK) und nicht

die Folgebewertungsmethoden anzuwenden waren.

“ Vonderbank, Preisbeeinflussung durch Verbundenheit, AW-Prax 2002, 311

1.3.7. Preisnachlasse (Art. 130 UZK-IA)

Entscheiden flir Preisnachlasse ist, dass im Kaufvertrag zum Zeitpunkt der Annahme der
Zollanmeldung die Anwendung und die Hohe der Preisnachlasse ausgewiesen sind (Art. 130
Abs. 1 UZK-IA).

Kassaskonti stellen Verglitungen dafir dar, dass ein auf ein bestimmtes Zahlungsziel

abgestellter Rechnungspreis vor Ablauf der Zahlungsfrist bezahlt wird.

Ein tatsachlich in Anspruch genommenes Kassaskonto ist bei der Ermittlung des Zollwertes
abzugsfahig (Art. 130 Abs. 3 UZK-IA).

Ist im Zeitpunkt des Artikels 172 UZK noch keine Bezahlung erfolgt, so kann ein in der
Rechnung ausgewiesenes Kassaskonto als abzugsfahig anerkannt werden, wenn der Kaufer
erklart, dass die Zahlung unter Inanspruchnahme des Kassaskontos erfolgen wird (siehe Art.
130 Abs. 2 UZK-IA).

In der Rechnung ausgewiesene Preisnachldsse im Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung
gehdren, ohne Riicksicht auf den Gewahrungsgrund, nicht zum gezahlten oder zu zahlenden
Preis. Dies trifft auch fir Naturalrabatte zu. Diese werden, anstelle von PreisermaBigungen,

durch Mehrlieferung der den Gegenstand des Kaufvertrages betreffenden Ware gewahrt.

Gleiches qilt fiir Mehrlieferungen als pauschalierte Vergtitung fiir erfahrungsgemaf

eintretenden Schaden (zB durch Bruch) wahrend des Transportes.

In der Rechnung nicht ausgewiesene Preisnachlasse sind insoweit anzuerkennen, als
nachgewiesen wird, dass die Voraussetzungen fiir ihre Inanspruchnahme im Zeitpunkt des

Artikels 172 UZK dem Grund und der Hohe nach bereits gegeben waren.
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Bei Preisnachldssen, fir die zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen fiir die
Inanspruchnahme noch nicht gegeben waren, (zB weil die fiir einen Mengenrabatt
maBgebende Menge noch nicht erreicht war), ist eine nachtragliche Berticksichtigung
zul3ssig®,

(5) Miiller-Eiselt, Vonderbank, EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, Fach 4229, Rz 562

1.3.8. Mengenabweichungen (Art. 131 UZK-IA)

Der tatsachlich gezahlte oder zu zahlende Preis bezieht sich auf die im maBgebenden

Zeitpunkt eingefiihrte Menge.

Wird der tatsachlich gezahlte oder zu zahlende Preis gedndert (zB durch Gutschriften oder
Nachbelastungen), weil eine andere als die vertraglich vereinbarte Menge eingefiihrt wurde,
so kann eine nachtragliche Korrektur des tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preises im
Rahmen von Erstattung, Erlass und Nacherhebung erfolgen.

1.3.9. Beschadigung, Teilverlust (Art. 131 Abs. 2 UZK-IA)

Eine Beschadigung oder ein Teilverlust im Sinne von Artikel 131 Abs. 2 UZK-IA liegt vor,
wenn die Beschadigung bzw. der Teilverlust nachweislich nach der Herstellung (bei Werk-
bzw. Werklieferungsvertragen) oder nach dem Kauf (bei Kaufvertragen) aber vor der
Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr entstanden ist.

Der tatsachlich gezahlte oder zu zahlende Preis kann um den Schadensbetrag gemindert
werden, ohne dass Verkaufer und Kaufer einen neuen Preis vereinbaren. Die Nachweispflicht
Uber den Zeitpunkt der Beschadigung oder des Teilverlustes sowie liber deren Umfang tragt
der Anmelder.

Beispiel:

T-Shirts werden in Hongkong gekauft. Diese werden nach dem Kauf dort zundchst
gelagert und anschlieBend in das Zollgebiet der Gemeinschaft verschifft. Nach der
Uberfiihrung der T-Shirts in den zollrechtlich freien Verkehr wird festgestellt, dass diese
durch Stockflecken, die bei der Lagerung in Hongkong entstanden sind, beschadigt
sind.

Wird der Kaufgegenstand durch die Beschadigung bzw. den Teilverlust derart verandert,

dass im Ergebnis eine andere als die bestellte Ware geliefert wird, ist Artikel 131 Abs. 2 UZK-

IA nicht anwendbar.

Beispiel:

Bestellt wird frisches Rindfleisch der Position 0201. Durch eine falsche Einstellung der
Ktihlung wahrend des Schiffstransportes, wird das Fleisch gefroren und erféhrt einen
Positionswechsel zur Position 0202 (gefrorenes Rindfleisch). Fir dieses gefrorene
Fleisch haben die Parteien keinen Kaufpreis vereinbart. Artikel 145 Abs. 1 ZK-DVO
UAbs. 2 greift nicht. Der Zollwert ist somit aufgrund einer Folgemethode zu ermitteln.
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1.3.10. Schadhafte Waren — Artikel 132 UZK-IA

Eine schadhafte Ware im Sinne des Artikels 132 UZK-IA liegt vor, wenn der Schaden als
Folge fehlerhafter Herstellung von vornherein in der Ware angelegt ist (Material-,
Fabrikations- oder Konstruktionsfehler) oder nach fehlerfreier Herstellung, aber vor
Abschluss des Kaufvertrages flir die Ware eingetreten ist. Ein Schaden liegt vor, wenn die
Ware sich nicht fiir die gewohnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist,
die bei Sachen der gleichen Art uniblich ist und die ein Kaufer nach der Art der Sache nicht

erwarten kann.

Eine Korrektur des tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preises kommt nur in Betracht,
wenn Verkaufer und Kaufer wegen der Schadhaftigkeit gemaB den vertraglichen
Gewabhrleistungspflichten vor oder spatestens innerhalb von zwdlf Monaten nach dem
maBgebenden Zeitpunkt einen neuen Preis vereinbaren. Dies setzt voraus, dass der Preis
auch tatsachlich angepasst wird (Artikel 132 Buchstabe b und c UZK-IA).

Vertragliche Gewahrleistungspflichten liegen auch dann vor, wenn im Kaufvertrag lediglich
auf gesetzliche Gewahrleistungspflichten verwiesen wird und diese damit Bestandteil des

Kaufvertrages geworden sind.

Zahlt der Kaufer trotz eines vorliegenden Mangels den vereinbarten Kaufpreis, so ist dies der

tatsachlich gezahlte oder zu zahlende Preis.

Der geanderte Preis kann nur dann bericksichtigt werden, wenn die Preisanpassung seitens
des Verkdufers innerhalb eines Jahres nach dem Datum der Annahme der Zollanmeldung
vereinbart wurde (Artikel 132 Buchstabe ¢ UZK-IA). Dieser Zeitpunkt muss in geeigneter
Form nachgewiesen werden (beispielsweise durch Vorlage einer entsprechenden
Vereinbarung zwischen Kaufer und Verkaufer). Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden,
jedoch jener der Durchfiihrung der Preisanpassung, dann gilt der Zeitpunkt der
Durchfiihrung als Zeitpunkt der Vereinbarung. Die Durchflihrung der Preisanpassung ware
beispielsweise mittels Kontoauszug oder Zahlungsbeleg nachzuweisen (Gutschrift nicht
ausreichend!). Die Preisanpassung wurde zu dem Zeitpunkt durchgefiihrt, in dem der
Verkaufer alle fiir die Anpassung notwendigen Veranlassungen in seiner Sphare getroffen
hat.

Die Anderung des Zollwertes ist ein Anwendungsfall des Artikels 117 UZK. Artikel 118 UzZK
kommt nicht zur Anwendung, da dieser die Zurlickweisung und Ausfuhr der schadhaften
Waren verlangt (beispielsweise infolge von Austausch oder Wandlung), hier aber der Fall der
Preisminderung im Rahmen des Gewahrleistungsrechts geregelt ist. Es kommt daher weder

zu einer Zurlickweisung noch zu einer so genannten Nachbesserung (Verbesserung,
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Ausbesserung) der schadhaften Waren durch den Verkdufer aufgrund vertraglicher Pflichten
aus dem Kaufgeschaft oder aus anderen Griinden.

Falle der gesetzlichen Gewahrleistung sind von Art. 132 Buchstabe b Z ii UZK-IA umfasst.

Anderungen des Zollwertes nach den Artikeln 131 und 132 UZK-IA erfolgen

einzelfallbezogen, Pauschalabziige fir Garantieaufwendungen sind unzulassig.

1.4. Anwendbarkeit des Transaktionswertes nach Art. 70 Abs. 3
Buchstabe a UZK

Einschrankungen nach Art. 70 Abs. 3 Buchstabe a UZK sind solche, die den Kaufer aufgrund
des konkret geschlossenen Kaufvertrags treffen und ihm im Vergleich zu einem Vergleich zu

einem Kaufer, der frei Gber die gekaufte Ware verfiigen kann, beschranken.

Unschadliche Einschrankungen ergeben sich aus dem Wortlaut des Art. 70 Abs. 3 Buchstabe
a Z i bis iii UZK.

Bei der Anwendung des Art. 70 Abs. 3 Buchstabe a Z iii UZK ist kein strenger MaBstab
anzulegen. Anwendbarkeit des Transaktionswertes nach Art. nach Art. 70 Buchstabe b UZK
iVm Art. 133 UZK-IA.

1.4.1. Anwendbarkeit des Transaktionswertes nach Art. 70 Abs. 3
Buchstabe b UZK iVm Art. 133 UZK-IA

Unter einer Bedingung ist eine fiir die Vertragsparteien wesentliche Vereinbarung zu
verstehen, ohne deren Abschluss der konkrete Verkauf zur Ausfuhr nicht zustande

gekommen ware.

Leistungen sind solche, die der Kaufer zusatzlich zur Erflillung seiner Verpflichtung zur

Zahlung des Kaufpreises an den Verkaufer oder zu seinen Gunsten erbringen muss.

Kann der Wert der Bedingungen oder Leistungen ermittelt werden, so sind sie als Teil des
gezahlten oder zu zahlenden Preises anzusehen (Art. 133 UZK-IA).

Beispiel fir bewertbare Bedingung:

Der Verkdufer A verkauft die Waren an den Kaufer B zu einem ermabigten Preis unter
der MaBgabe, dass die Waren von diesem an eine bestimmte Person C verkauft
werden. C leistet eine Zahlung an den Verkaufer A.

Der Wert der Bedingung ist die Zahlung von C an A. Dieser Wert kann zB durch die Vorlage

geeigneter Unterlagen des Anmelders B oder im Rahmen einer Zollpriifung ermittelt werden.

Beispiel fir bewertbare Leistung:
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Der Kaufer verpfiichtet, sich, den Verkdufer bei der Produktion der eingefihrten Ware
durch Personal zu unterstiitzen, welches der Verkaufer nicht zu bezahlen hat. Der Wert
der Leistung entspricht den Aufwendungen des Kaufers fir dieses Personal.

Bedingungen und Leistungen, die zu einer ErmaBigung des gezahlten oder zu zahlenden
Preises fuhren und deren Wert nicht ermittelt werden kann, schlieBen die Zollwertermittlung
nach Art. 70 UZK aus.

1.4.2. Erlosbeteiligungen nach Art. 70 Abs. 3 Buchstabe c UZK

Eine Erlésbeteiligung kann sich nur auf die eingefiihrte Ware beziehen.

1.4.3. ,Verbundenheit" nach Art. 70 Abs. 3 Buchstabe d UZK iVm Art. 134
UZK-IA

Die Verbundenheit nach Art. 127 UZK-IA flihrt nur dann zur Ablehnung des

Transaktionswertes, wenn auch er Preis beeinflusst ist (Art. 70 Abs. 3 Buchstabe d UZK).

Verbundenheit iSd Art. 70 Abs. 3 Buchstabe d UZK liegt nur in den in Art. 127 UZK-IA

aufgefiihrten Fallen vor.

1.4.3.1. Verbundene Personen ®
Der Begriff der Person im Sinn des Zollrechtes ist in Artikel 5 Nr. 4 UZK definiert.

Unter welchen Voraussetzungen Personen als verbunden gelten, ergibt sich aus Artikel 127
UZK-IA.

(6) Vonderbank, Preisbeeinflussung durch Verbundenheit, AW-Prax 2002, 311
1.4.3.2. Zollanmeldung

Die Verbundenheit ist fir die Zollwertfeststellung ein Signal, dass es erforderlich sein kann,
Feststellungen nach Art. 134 Abs. 2 bis 4 UZK-IA zu treffen, ob der Transaktionswert

anerkannt werden kann.

Wird in der Anmeldung eine Verbundenheit verneint (siehe UZK-IA, Anhang B zur UZK-IA,
4/13. ,Bewertungsindikatoren, 1. Stelle ,0" und 4/16., Bewertungsmethoden, Code ,1%),
findet eine Uberpriifung dieser Angaben nur statt, wenn Zweifel an ihrer Richtigkeit besteht.

Solche Zweifel kénnen zB vorliegen, wenn
= die Namen von Verkaufer und Kaufer darauf hinweisen,
= dies aus vorgelegten Unterlagen ersichtlich ist,

* pach Erfahrungen und Kenntnissen der Zollbehdrde Zweifel an der Richtigkeit besteht

und keine Einzelmitteilung vorliegt.
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In diesen Fallen ist der Code D360, NC_46000, (sieche Codelisten ,Verbundenheit priifen™)
anzuwenden und das Zollamt (Kundenteam) hat den Auskunftsfragebogen zur
Verbundenheit nach Anhang...dem Wirtschaftsbeteiligten zu tibersenden.

Wird in der Anmeldung eine Verbundenheit bejaht (siehe UZK-IA, Anhang B zur UZK-IA,
4/13. ,Bewertungsindikatoren, 1. Stelle ,1" und 4/16., Bewertungsmethoden, Code ,1%),
findet eine Uberpriifung dieser Angaben nicht statt, wenn eine Einzelmitteilung fiir die Waren
ohne Zuschlag vorgelegt wird. In diesem Fall kbnnte davon ausgegangen werden, dass eine
Verbundenheit ohne Preisbeeinflussung (ohne Zuschlag) vorlage.

Wird keine Einzelmitteilung vorgelegt, ist der Code D360, NC_46000, (siehe Codelisten
~verbundenheit prifen®™) anzuwenden und das Kundenteam hat den Auskunftsfragebogen
zur Verbundenheit nach Anlage 5 dem Wirtschaftsbeteiligten zu tbersenden.

Wird in der Anmeldung eine Verbundenheit bejaht (siehe UZK-IA, Anhang B zur UZK-IA,
4/13. ,Bewertungsindikatoren, 1. Stelle ,1" und 4/16., Bewertungsmethoden, Codes ,2 bis
6"), findet eine Uberpriifung dieser Angaben nicht statt, wenn eine Einzelmitteilung mit
Zuschlag fir die Waren vorgelegt wird. In diesem Fall ist aber die Vorlage die Angabe einer
Vereinfachung nach Art. 71 UZK-DA nicht zuldssig, da diese Vereinfachung nur flir die
Zollwertbestimmung auf der Grundlage des Transaktionswerts méglich ist (Art. 73 UZK).

1.4.3.3. Einzelmitteilung (siehe Standardset)

Damit der Wirtschaftsbeteiligte nicht den gesamten Inhalt einer Niederschrift der BPZ (iber
eine Verbundenheitspriifung bekanntgeben muss, wird als Auszug aus dieser Niederschrift
eine Einzelmitteilung vorgesehen. Der Antrag auf Erstellung einer Einzelmitteilung kann in

der Niederschrift der BPZ gestellt werden.

Die Einzelmitteilung ist keine verbindliche Zollwertauskunft flir die Zukunft, sondern stellt ein
Ergebnis einer BPZ-Prlifung Uber die Vergangenheit dar. Dieses Ergebnis ist in der
Zollanmeldung zu dokumentieren, wobei jedoch Anderungen (iber die Verbundenheit (mit
und ohne Preisbeeinflussung) rickwirkend zu berticksichtigen sind. In einer Einzelmitteilung
wird nur Uber eine Verbundenheit (mit oder ohne Preisbeeinflussung) nach Art. 70 Abs. 3
Buchstabe d UZK iVm Art. 127 UZK-IA und Art. 134 UZK-IA abgesprochen.

Die Einzelmitteilung ist amtsintern so zu befristen, dass eine Priifung innerhalb des

Verjahrungszeitraums veranlasst werden kann.
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1.4.3.4. Anhaltspunkte fiir Preisbeeinflussung It. der Deutsche Dienstvorschrift
Zollwertrecht (Z 5101)

Eine Preisbeeinflussung kann vorliegen, wenn der dem verbundenen Kaufer berechnete Preis
niedriger ist als der Preis, der bei gleichen Umstanden einem nicht verbundenen Kaufer

berechnet worden ware.

In besonderen Fallen (Antidumpingrecht, Mindestpreisregelungen etc.) kann eine
Preisbeeinflussung vorliegen, wenn der dem verbundenen Kaufer berechnete Preis héher ist
als der Preis, der bei gleichen Umstdnden einem nicht verbundenen Kaufer berechnet

worden ware.
Anhaltspunkte fiir eine Preisbeeinflussung kénnen insbesondere dann vorliegen, wenn

» die Verrechnungs-/Transferpreise nachtraglich erhéht worden sind, ohne dass dies dem
Zollamt mitgeteilt wurde,

— periodenweise (monatlich, quartalsweise oder am Ende des Geschaftsjahres)
sogenannte Anpassungs- bzw. Ausgleichszahlungen zwischen den verbundenen

Unternehmen erfolgen,

» die sogenannte Netto- oder Bruttomarge oder eine andere Kennzahl des Unternehmens
oberhalb der mittels Datenbankanalyse ermittelten fremdiiblichen Vergleichsspanne liegt
(zB: Vergleichsspanne fur fremdubliche Bruttomarge 26,5% -29,2%, Bruttomarge des
gepriften Unternehmens 35,8%)

= der Gewinn des Unternehmens, der aus Umsatzen mit dem Verbundenen resultiert, auf

eine sogenannte ,targeted arm's length margin® (Zielmarge) angepasst wird,

= der Verkdufer dem verbundenen Kaufer im Zusammenhang mit den eingeflihrten Waren
nachtraglich einen Vermoégensvorteil (durch den Ansatz bzw. die Erhdhung eines
Aktivpostens oder den Wegfall bzw. die Verminderung eines Passivpostens) ohne
Gegenleistung zuwendet und diese Zuwendung ihre Ursache im Gesellschaftsverhaltnis

hat (sogenannte verdeckte Einlage),

» Nutzungsrechte an Warenzeichen und Urheberrechten vom verbundenen Verkaufer
gewahrt werden, hierfir jedoch keine Entgelte im Verkaufspreis der Waren beriicksichtigt

worden sind und auch keine Lizenzgebiihren gezahlt werden,

= der verbundene Verkaufer die Kosten flir Design, Entwirfe und Zeichnungen tragt, diese

jedoch nicht dem Kaufer weiter belastet oder im Preis berilicksichtigt hat,

— festgestellt wird, dass der Verkaufer auf Zahlungen (zB Lizenzgebuihren,

Finanzierungszinsen) verzichtet, die ihm eigentlich zustehen.
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1.4.3.5. Zweifel
Eine weitergehende Untersuchung hinsichtlich des Preises kann auch erforderlich sein, wenn

= es sich um als Intercompany-, Transfer- oder Verrechnungspreise bezeichnete Preise
handelt und sich aus den betrieblichen Unterlagen ergibt, dass die Preise an den
verbundenen Kaufer auf andere Art und Weise gebildet werden, als an nicht verbundene

Kaufer,

= abweichende Preise flir gleiche oder gleichartige Waren bei Verkaufen zwischen

Unabhangigen bekannt sind,

» die Handelsspanne beim Weiterverkauf im Vergleich zur brancheniblichen

Handelsspanne deutlich abweicht.

1.4.3.6. Nachweismoglichkeiten von Art. 134 Abs. 2 und 3 UZK-IA

Eine Mdglichkeit, die Zweifel der Zollstelle auszurdumen, ergibt sich aus Art. 134 Abs. 2 und
3 UZK-IA.

Der Nachweis Uber einen Vergleichszollwert kann vom Anmelder durch Vorlage geeigneter

Unterlagen (zB Zollbeleg, Prifungsbericht) erbracht werden.

In vielen Fallen beziehen in der Gemeinschaft ansassige Konzerngesellschaften — gerade
dann, wenn es sich um Vertriebsgesellschaften handelt — ihre Produkte jedoch
ausschlieBlich von drittlandischen Konzerngesellschaften. In der Regel liegen dem Einfiihrer

dann keine Vergleichszollwerte Uiber gleiche oder gleichartige Waren vor.

Die erlauternden Bemerkungen im friiheren Anhang 23 ZK-DVO sind weiter anzuwenden
(siehe Anmerkungen zu den Art. 29 Abs. 2 ZK und Art. 29 Abs. 2 Buchstabe b ZK).
1.4.3.7. Im selben oder anndhernd selben Zeitpunkt nach Art. 134 Abs. 2 UZK-IA
Als im selben oder anndhernd im selben Zeitpunkt festgestellte Werte sind grundsatzlich
Zollwerte anzusehen, die nicht mehr als sechzig Tage vor dem flir die zu bewertenden
Waren maBgebenden Zeitpunkt ermittelt worden sind. Handelsibliche Umsténde sind zu
berticksichtigen.

Dies gilt auch fiir die Feststellung, ob ein Wert einem anderen sehr nahe kommt.
1.4.3.8. Priifung der Begleitumstiande des Kaufgeschiftes nach Art. 134 Abs. 1
UZK-IA

Uber die Méglichkeiten des Artikels 134 Abs. 2 und 3 UZK-IA hinaus, kann der Anmelder auf

andere Art und Weise die Zweifel der Zollstelle ausraumen, indem die Begleitumsténde der
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Kaufgeschafte untersucht werden (Art. 134 Abs. 1 UZK-IA; in der Anmerkung 3. zu Artikel 29
Abs. 2 ZK im Anhang 23 ZK-DVO sind beispielhafte Untersuchungsméglichkeiten aufgeftihrt).

Zum Nachweis, dass der Preis fremdublich ist, kann auf vom Zollbeteiligten vorgelegte
Verrechnungspreisdokumentationen (ggf. inkl. einer Datenbankanalyse) zuriickgegriffen
werden (siehe Anlage 4, Kommentar 23.1). Die ausschlieBliche Vorlage einer
Datenbankanalyse reicht jedoch nicht aus, um die Zweifel auszurdumen, weil diese lediglich
zur Untermauerung der in der Verrechnungspreisdokumentation dargestellten Preisbildung
hinsichtlich der Fremdvergleichskonformitat dient, fir sich alleine jedoch kein Nachweis
derselben ist.

Weitere Mdglichkeiten miissen ebenfalls darauf gerichtet sein, aufzuzeigen, dass Kaufer und
Verkaufer voneinander kaufen oder aneinander verkaufen, als wenn sie nicht miteinander

verbunden waren.

Wenn festgestellt wird, dass Kaufer und Verkdufer das Kaufgeschaft so gestalten, wie wenn
sie nicht verbunden waren, so ist der Preis durch die Verbundenheit nicht beeinflusst. Dies
ist beispielsweise der Fall, wenn der Preis fur die Deckung aller Kosten zuzliglich eines
Gewinnes ausreicht, der dem allgemeinen Rohaufschlag des Unternehmens innerhalb eines
reprasentativen Zeitraumes bei Verkdufen von Waren der gleichen Gattung oder Art an nicht
verbundene Personen entspricht (friiherer Anhang 23 ZK-DVO, Anm. zu Art. 29 Abs. 2 ZK
und Art. 29 Abs. 2 Buchstabe b ZK).

Werden die Zweifel ausgeraumt, wird der Zollwert trotz der Verbundenheit nach Artikel 70
UZK festgestellt. Andernfalls ist der Zollwert nach einer nachrangigen Methode nach Art. 74

UZK zu bestimmen.

2. Bestandteile des Transaktionswerts nach Art. 71 UZK

2.1. Allgemeines

Artikel 71 UZK enthalt die Bestandteile des Transaktionswerts (taxative Aufzahlung). Diese
sind dem tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis hinzuzurechnen.

Hinzurechnungen dirfen grundsatzlich nur aufgrund objektiver und bestimmbarer Tatsachen
vorgenommen werden (Art. 71 Abs. 2 UZK). Siehe aber auch Vereinfachungen nach Art. 73
UZK iVm Art. 71 UZK-DA.
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2.2. Provisionen und Maklerlohne (Einkaufsprovisionen nach
Art. 5 Nr. 41 UZK)

Provisionen sind Verglitungen, die fiir die Vermittlung oder den Abschluss von

Kaufgeschaften, sowie fiir jede andere Mitwirkung hiebei, gewahrt werden.

Der Vermittler (Kommissionar, Agent) ist eine Person, die Waren kauft oder verkauft,
moglicherweise in eigenem Namen, immer aber fiir Rechnung seines Auftraggebers. Er
nimmt am Abschluss eines Kaufgeschaftes teil, wobei er entweder fiir den Kaufer oder den
Verkaufer handelt. Er wird in Form einer "Provision" bezahlt, die meist in einem Prozentsatz

des Warenpreises ausgedrickt ist.

Der Verkaufsagent handelt fiir Rechnung des Verkaufers; er erhdlt eine Verkaufsprovision.
Der Einkaufsagent handelt fiir Rechnung des Kaufers. Seine Vergiitung, die Einkaufsprovision
(Art. 5 Nr. 41 UZK), wird vom Importeur dafiir gezahlt, dass er fiir ihn beim Kauf der zu

bewertenden Waren tatig wird.

Der Begriff "Makler" wird Ublicherweise flir einen Vermittler verwendet, der nicht fiir eigene
Rechnung tatig wird. Er kann sowohl fur den Kaufer als auch fir den Verkdufer handeln. Der

Maklerlohn ist dem Preis insoweit hinzuzurechnen, als er keine Einkaufsprovision darstellt.
2.3. UmschlieBungen (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe a Z ii UZK)

Kosten fiir UmschlieBungen sind dem tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis
hinzuzurechnen, wenn die zu bewertende Ware und ihre UmschlieBung gemeinsam
einzureihen sind. Zu diesen Kosten gehéren auch die Vorkosten, die im Zollgebiet der

Gemeinschaft entstanden sind.

Beispiel:

Ein Kdufer von Textilien zahlt Fotografenkosten, die bei der Erstellung eines Films
anftallen, der fir die Herstellung eines Fotoeinlegers in der Verpackung (Teil der
UmschlieBung) verwendet wird.

UmschlieBungen sind Behaltnisse (zB Kamerataschen, Geigenkasten, Brillenetuis, Bierfasser)
und Verpackungen (zB Papiersacke, Getréankedosen, Kunststoffhiillen fiir Textilien und
Joghurtbecher), die eine Lagerung oder Vermarktung der Ware ermdglichen. Zu den
Verpackungen gehdren auch Aufmachungen (zB Einlagen, Klammern und Nadeln bei
Herrenhemden), die sicherstellen sollen, dass die Ware dem Kaufer in einer ansehnlichen
Verfassung prasentiert werden kann. Preis-, Informations- und Werbeanhanger an der Ware

gelten nicht als Aufmachungen.
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Keine UmschlieBungen sind Beférderungsmittel (hierzu gehéren auch Container und
Paletten) sowie das bei der Beférderung verwendete Zubehér (zB Befestigungsmaterial,

Planen).

Gesondert zu zahlende Kosten (zB Beférderungskosten) fir die Ricklieferung der

UmschlieBungen sind nicht hinzuzurechnen.
Verpackungskosten (Artikel 71 Abs. 1 Buchstabe a Z iii UZK)

Zu den Verpackungskosten gehdren die Arbeitskosten, die flir die Verpackungsvorgange
entstehen, und die Materialkosten (zB fiir Packpapier, Klebebander, Planen, Seile, Schniire
und Fllstoffe), die neben den eigentlichen Verpackungen (liblicherweise UmschlieBungen)

zum Verstauen und zum Schutz der Einfuhrwaren erforderlich sind.

2.4. Zur Verfiilgung gestellte Gegenstidnde und Leistungen
(Artikel 71 Abs. 1 Buchstabe b UZK iVm Art. 135 Abs. 1 UZK-IA)

Dem tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis ist der entsprechend aufgeteilte Wert der
vom Kaufer unentgeltlich oder zu ermaBigten Preisen zur Verfligung gestellten Gegenstande

und Leistungen (= Beistellungen) hinzuzurechnen.

Die erlauternden Bemerkungen des friheren Anhang 23 ZK-DVO (Anm. zu Art. 32 Abs. 1

Buchstabe b Z II ZK) sind weiter anzuwenden.

2.4.1. Wert der Beistellungen (Art. 135 Abs. 1 UZK-IA)

Wurden die Beistellungen vom Kaufer der Einfuhrware gekauft, ist der Wert der
Beistellungen der Kaufpreis, zu dem der Kaufer die Beistellungen erworben hat. Dies gilt
auch dann, wenn die Beistellung von einer mit dem Kaufer verbundenen Person gekauft

wurde und die Verbundenheit den Preis nicht beeinflusst hat. Zum Kaufpreis gehéren die

gesamten Kosten des Kaufers, die er flir den Erwerb der Ware aufwenden muss.

Hinzurechnungen oder Abziige von Befdrderungs- und damit zusammenhangende Kosten
erfolgen aus Vereinfachungsgriinden jedoch nicht. MaBgeblich ist bei einem Kaufpreis der
Rechnungsendbetrag lber die erworbene Beistellung. Der Rechnungsendbetrag kann sich

auch aus mehreren Rechnungen zusammensetzen.

Wird die Beistellung im Rahmen eines Werk- oder Werklieferungsvertrages hergestellt, ist bei
der Ermittlung des Wertes der Beistellung auch der Wert von zur Herstellung der Beistellung

unentgeltlich zur Verfiigung gestellten Gegenstanden und Leistungen zu berlicksichtigen.

Wurden die Beistellungen vom Kaufer oder einer mit ihm verbundenen Person hergestellt,

gelten die Herstellungskosten als Wert der Beistellungen.
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Wurde die Beistellung dagegen vom Kaufer weder gekauft noch hergestellt, ist ihr Wert auf
der Grundlage objektiver und bestimmbarer Tatsachen festzustellen.

Sind die Gegenstande vor dem Liefern oder Erbringen vom Kaufer verwendet worden, so ist

eine der Abnutzung entsprechende Berichtigung vorzunehmen.

2.4.2. Unmittelbares oder mittelbares Liefern oder Erbringen (Art. 71 Abs.
1 Buchstabe b UZK iVm Art. 135 Abs. 1 UZK-IA)

Ein unmittelbares Liefern oder Erbringen liegt vor, wenn der Kaufer selbst dem Hersteller die

Beistellung zur Verfiigung stellt.

Ein unmittelbares Liefern oder Erbringen liegt auch dann vor, wenn der Verkaufer der
eingeflihrten Ware die Beistellung auf Veranlassung Ein unmittelbares Liefern oder Erbringen
liegt auch dann vor, wenn der Verkaufer der eingeflihrten Ware die Beistellung auf
Veranlassung und Kosten des Kaufers herstellt oder kauft. Hierfiir ist jedoch Voraussetzung,

dass der Kaufer das Eigentum an der Beistellung hat.

Ein mittelbares Liefern oder Erbringen liegt vor, wenn ein Dritter fiir den Kaufer oder eine

mit dem Kaufer verbundene Person dem Hersteller die Beistellung zur Verfligung stellt.
Einzelheiten und Beispiele ergeben sich aus dem Merkblatt Beistellungen.

Liegt kein Liefern oder Erbringen vor, ist zu prifen, ob eine Hinzurechnung als

aufgespaltener Kaufpreis nach Art. 70 Abs. 2 UZK in Frage kommt.
2.4.3. Bestandteile (Artikel 71 Abs. 1 Buchstabe b Ziffer i UZK)

Immaterielle Bestandteile, die in die eingeflihrten Waren eingebaut oder auf diese
aufgebracht werden und damit deren Funktionsfahigkeit ermdglichen, verbessern oder
erweitern, fallen unter Artikel 71 Abs. 1 Buchstabe b Ziffer i UZK.

Beispiele:

Software eines Bordcomputers im Auto, das Betriebssystem eines Computers,
Musikstick auf einer CD, Spielfilm auf einer DVD).

2.4.4. In der eingefiihrten Ware enthaltene Materialien

Als ,in der eingefiihrten Ware enthalten" gelten auch die Waren, die als Abfalle, Reste,

Ausschusswaren und Verluste produktionsbedingt angefallen sind.

Beispiel: Fir die Herstellung eines Anzuges wird bei der Produktion eine Stoffmenge
bendtigt, die groBer ist als der tatsachliche Stoffanteil in dem daraus hergestellten Anzug.

Die Kosten fiir die Verschnittmenge gehéren zum Wert des zur Verfiigung gestellten Stoffes.
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2.4.5. Produktionsmittel (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe b Z ii UZK)

Produktionsmittel iSd Artikel 71 Abs. 1 Buchstabe b Z ii UZK sind Gegenstande zur
unmittelbaren oder mittelbaren Herstellung bzw. zur mechanischen oder dhnlichen

Vervielfaltigung der Einfuhrware.

Beispiele:

Gussform zur Herstellung von Spielzeugfiguren, Masterband zur Herstellung von CDs.
2.4.6. Techniken, Entwicklungen, Entwiirfe usw. (Artikel 71 Abs. 1
Buchstabe b Z iv UZK)

Ist in einem zur Verfiigung gestellten Gegenstand eine geistige Leistung verkdrpert und
muss der Hersteller diese durch eigenes Zutun noch technisch bzw. handwerklich umsetzen,

liegt kein Produktionsmittel, sondern eine geistige Beistellung vor.

Beispiele:

Schnittmuster zur Herstellung von Bekleidung, Zeichnung oder Modell aus Weichplastik
zur Herstellung einer Gussform.

2.4.7. Kosten fiir Fehlentwicklungen (Art. 135 Abs. 4 UZK-IA)

Zu den Kosten flir Entwicklungsleistungen zdhlen auch Kosten fiir Fehlentwicklungen, soweit

diese im Hinblick auf die eingeflihrte Ware projekt- oder auftragsbezogen entstanden sind.

2.4.8. Kosten fiir Forschung und Vorentwiirfe (Art. 135 Abs. 5 UZK-IA)

Zu den Kosten fir Forschung und Vorentwirfe iSd Artikel 135 Abs. 5 UZK-IA zahlen nur die

Kosten flir Grundlagenforschung.

Unter Grundlagenforschung sind solche Forschungstatigkeiten zu verstehen, die nicht auf die

Entwicklung der eingeflihrten Waren gerichtet sind.

Beispiel:

Die Materialforschung (physikalische Tests an neuen Kunststoffmaterialien hinsichtlich
lhrer Elastizitat, des Abriebes, der Belastbarkeit, der Atmungsaktivitat des Verhaltens
bei Hitze, Nasse, Kalte usw.) oder Bewegungsforschung (Untersuchung der
Belastungen, denen der FulB bei unterschiedlichen Sportarten ausgesetzt ist) im Vorfeld
der Entwicklung von Sportschuhen und Sportbekleidung.

2.4.9. Innerhalb/auBerhalb der Gemeinschaft erarbeitet (Art. 71 Abs. 1
Buchstabe b Z iv UZK)

Eine geistige Leistung einer nattirlichen Person gilt als innerhalb der Gemeinschaft erbracht,
wenn die natirliche Person ihren normalen Wohnsitz (Lebensmittelpunkt) im Zollgebiet der
Gemeinschaft hat.
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Bei juristischen Personen oder Personenvereinigungen ist auf den Ort abzustellen, an dem
die Leistung erbracht wurde. Liegt dieser im Zollgebiet der Gemeinschaft, erfolgt keine

Hinzurechnung.

Wird eine geistige Leistung von einem Mitarbeiter einer innerhalb der Gemeinschaft
ansassigen Person (Art. 5 Nr. 4 UZK) auBerhalb der Gemeinschaft erbracht, so gilt diese
geistige Leistung als auBerhalb der Gemeinschaft erbracht, wenn der normale Wohnsitz des
Mitarbeiters zum Zeitpunkt des Erbringens der geistigen Leistung auBerhalb der

Gemeinschaft war.

2.4.10. Aufteilung auf die eingefiihrten Waren (Art. 135 Abs. 6 UZK-IA)

Die erlauternden Anmerkungen zu Art. 32 Abs. 1 Buchstabe b Z ii des Anhangs 23 ZK-DVO

sind weiter anzuwenden.

2.5. Lizenzgebiihren (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe c UZK iVm Art.
136 UZK-IA) und Anhang 9 (,,Guidance") zu dieser ARL, Seite 17
ff) 7

7N Grawunder/Vonderbank, Zollwertrechtliche Beurteilung von Lizenzgebiihren, AW-Prax 2005, 303 und 348 und
Teibinger/Gellert, Der neue Unionszollkodex (UZK), 2016, V-53 ff

MaBgeblich fur die Beurteilung tber das Vorliegen von Lizenzgebiihren im zollrechtlichen

Sinn sind folgende Umstdnde des Kaufgeschaftes:

a) Die Feststellung, dass es sich bei den Geblihren tatsachlich um Lizenzgebihren im
engeren Sinne nach Art. 71 Abs. 1 Buchstabe ¢ UZK handelt,

b) die Lizenzgebiihren sich auf die zu bewertende Ware beziehen

¢) nach den Bedingungen des Kaufgeschaftes entrichtet werden und

d) nicht bereits im tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Kaufpreis enthalten sind.
2.5.1. Lizenzgebiihr im wertzollrechtlichen Sinn

Haufig werden im wirtschaftlichen Sinn Zahlungen pauschal als ,Lizenzgebiihren" bezeichnet,
ohne den Bedingungen des Zollwertrechts zu entsprechen. MaBgebend das Vorliegen einer
Lizenzgebiihr im enger gefassten zollrechtlichen Sinn ist der Zweck der Zahlung. Hierbei
werden aus dem Lizenzvertrag Ubertragene Rechte, insbesondere wenn diese in den Waren

selbst verkorpert sind, abgegolten.
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Zum sachlichen Geltungsbereich der Lizenzgeblhren wird auf Anlage 9 zu der ARL
(,Guidance"), Seite 18, Absatz 3.2 (,Scope™), verwiesen.

2.5.2. Zolilrechtlicher Bezug einer Lizenzgebiihr zur Ware

Die Lizenzgebiihrzahlung muss sich gemag Art. 136 Abs. 1 UZK-IA auf die eingefiihrte Ware
beziehen. Damit ist flir die Beurteilung, ob ein solcher Bezug vorhanden ist, auf die
eingeflihrte Ware, so wie sie im Zeitpunkt der Bewertung beschaffen ist, abzustellen.
Vorgange, die erst nach diesem Zeitpunkt im Einfuhrland relevant werden, missen auBer
Betracht bleiben (= dasselbe Prinzip wie bei der tariflichen Einreihung einer eingefiihrten
Ware). [Miller-Eiselt/Vonderbank, Fach 4232 Pkt. 446]

In Art. 136 Abs. 2 UZK-IA erfolgt eine Klarstellung, in welchem Fall sich Lizenzgeblhren auf
die zu bewertenden Waren beziehen.

Stellt die Berechnung der Lizenzgebiihr auf den Preis der eingefiihrten Waren ab, ist der
vollstandige Betrag der Lizenzgeblihr bis zum Beweis des Gegenteils den Waren zuzurechnen
(,Zuordnungsfiktion™).

Haufig werden jedoch die Lizenzgeblhren nach Satzen berechnet, die auf den
Weiterverkaufspreisen der eingefiihrten Waren basieren. Diese Vorgangsweise flihrt haufig
zu dem Schluss, dass sich diese Lizenzgebiihren gar nicht auf die eingefiihrten, sondern auf
die weiterverkauften — ggdf. erst im Inland fertig gestellten — Waren beziehen und somit der
Bezug zu den zollwertrechtlich zu bewertenden Waren fehlt.

Nach Art. 136 Abs. 1 zweiter Satz UZK-IA ist die Art Berechnung der Lizenzgebihr nicht der
entscheidenden Faktor. Erfolgt die Berechnung der Lizenzgeblhren auf der Grundlage von
Weiterverkaufspreisen, kann die ,,Zuordnungsfiktion" wie im Falle von Einfuhrpreisen nicht
ohne weiteres angewendet werden. Entscheidend ist der Grund warum eine Lizenzgebihr
gezahlt wird und welche Gegenleistung der Lizenznehmer erhalt. Lizenzgebiihren, deren
Berechnung nicht auf dem Preis der eingeflihrten Ware beruhen, sind dann den Waren
zuzurechnen, wenn insbesondere die durch den Lizenzvertrag lbertragenen Rechte in den
Waren verkdrpert sind bzw. die Leistungen sich auf die eingefiihrten Waren beziehen (zB
Herstellungs-Know-how, welches zur Produktion der eingefiihrten Waren bendtigt wird).
Lasst sich ein Bezug zwischen einer Lizenzgebiihr und einer eingefiihrten Ware herstellen, ist
diese bei der Ermittlung des Zollwerts der eingefiihrten Waren zu berticksichtigen.

Lizenzgebihren, flr die sich kein Bezug zur Ware herstellen lasst, bleiben unberticksichtigt.

Schwieriger gestalten sich Félle, in denen nicht die Fertigware, sondern
Zwischenerzeugnisse/Vorprodukte oder Teile eingefiihrt werden. Handelt es sich bei den
eingeflihrten Waren jedoch um Vorprodukte und Teile, ist jeweils zu priifen, ob bereits bei
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der Produktion dieser Vorprodukte und Teile vom Lizenzgeber geliefertes Know-how
erforderlich war (dann hatte der darauf entfallende Teil der LizenzgebUlhr einen Bezug zu
den eingefiihrten Vorprodukten/teilen) oder ob das gelieferte Know-how nur zur
Fertigstellung der Produkte im Inland nach der Einfuhr erforderlich ist (in diesem Fall hatte
der darauf entfallende Teil der Lizenzgeblhr keinen Bezug zu den eingeflihrten
Vorprodukten/Teilen).

Der Umstand, dass die eingefiihrten Waren in zerlegtem Zustand eingefiihrt und
anschlieBend im Einfuhrland vor ihrem Weiterverkauf lediglich noch zusammengebaut
werden, ist fur den Bezug der zu entrichtenden Lizenzgebuhr auf die eingeflihrten Waren
unerheblich. Gleiches gilt fir andere Minimalbehandlungen (zB Verdiinnen einer Flissigkeit,
Verpacken der Ware). Grund fiir die Bejahung eines Bezugs der zu entrichtenden
Lizenzgebihr auf die eingefiihrten Waren bei Minimalbehandlungen ist, dass es durch solche
Minimalbehandlungen regelmaBig zu keiner Stérung der Wesensmerkmale der durch die
Lizenzgebiihren abzugeltenden besonderen geistigen Leistung kommt. [Miller-
Eiselt/Vonderbank , Fach 4232 Pkt. 471]

Im Falle von Zwischenerzeugnissen/Vorprodukten und Teilen spielt neben der
Zuordenbarkeit der Lizenzgebiihr zu den Einfuhrwaren auch die zeitliche Dimension eine
entscheidende Rolle in der Beurteilung, ob eine Lizenzgeblihr den Waren bei der Einfuhr in

das Zollgebiet der Union zuzurechnen ist.

Die eindeutige Zuordnung zur Ware, unabhangig vom Zeitpunkt der Anwendung der im
Lizenzvertrag Ubertragenen Rechte, entscheidet liber die Hinzurechnung einer Lizenzgebihr

zum Transaktionswert nach Art. 70 UZK.

Wurde das Herstellungs-Know-how sowohl bei der Herstellung der eingefiihrten
Vorprodukte/Teile als auch bei der Fertigstellung des lizenzpflichtigen Produktes im Inland

angewandt, hat eine entsprechende Aufteilung nach Art. 136 Abs. 3 UZK-IA zu erfolgen.

Dies geschieht in der Regel durch Berechnung eines Zuschlagsatzes (Abschnitt 2.5.6. und
2.5.7.).

Derartige Zuschlagsatze kénnen im Rahmen eines Verfahrens zur Vereinfachung nach Artikel
73 UZK festgelegt werden.

2.5.3. Lizenzgebiihren als Bedingung eines Kaufgeschaftes

Artikel 136 Abs. 4 der UZK-IA legt die Falle fest, in denen die Zahlung einer Lizenzgebihr als
Bedingung des Kaufgeschaftes zu betrachten ist.
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Art. 136 Abs. 4 Buchstabe a UZK-IA geht davon aus, dass der Verkdufer der Waren und der
Inhaber der Schutzrechte identisch bzw. der Lizenzgeber und Verkaufer miteinander

verbunden sind.

Art. 136 Abs. 4 Buchstabe b UZK-IA sieht den Fall vor, wenn der Verkaufer der Einfuhrware
selbst der Lizenznehmer ist, sich aber die — eigentlich von ihm abzufiihrende — Lizenzgebiihr

von seinem Kaufer verglten lasst.

Zu Art. 136 Abs. 4 Buchstabe ¢ UZK-IA wird in den Leitlinien der Europdischen Kommission
(,Guidance", Anlage 9 zu dieser ARL, S 22, Pkt. 26.,S 1

http://ec.europa.eu/taxation customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/cust

oms code/quidance valuation en.pdf) klargestellt, dass Art. 136 UZK-IA nicht die

Vermutung zuldsst, dass Lizenzgebtiihren automatisch in den Zollwert miteinzubeziehen sind.

Vielmehr sind die Begleitumstdande des Kaufgeschafts und der Einfuhr daraufhin zu
untersuchen, ob eine Verbindung zwischen dem Kaufgeschaft und dem Lizenzvertrag
besteht.

Die Europaische Kommission verweist auf den Kommentar Nr. 25.1 des Technischen
Ausschusses fiir den Zollwert bei der WZO, der sich mit der Frage beschaftigt, wann
Lizenzgebihren, die an einen Dritten (also nicht an den Verkaufer der Waren) entrichtet
werden, zollwertrelevant sind. Insbesondere sind Verbindungen zwischen Verkaufs- und

Lizenzvertrage zu untersuchen.
Als Beispiele sind im Kommentar 25.1 aufgezahlt:

= Im Kaufvertrag oder in dazugehdrigen Unterlagen wird auf die Lizenzgebiihr

hingewiesen.
» Im Lizenzvertrag wird auf den Verkauf der Einfuhrwaren hingewiesen.

= Nach den Bedingungen des Kaufvertrags oder des Lizenzvertrages kann der Kaufvertrag
als Folge eines VerstoBes gegen den Lizenzvertrag gekiindigt werden, wenn der Kaufer
die Lizenzgebihr nicht an den Lizenzgeber entrichtet. Dies waére ein Indiz flr eine
Verbindung zwischen der Zahlung der Lizenzgebihr und dem Verkauf der zu

bewertenden Waren.

» Der Lizenzvertrag enthalt eine Bedingung, nach der bei Nichtzahlung der Lizenzgebtihr
dem Hersteller die Herstellung der Waren, in die das geistige Eigentum des Lizenzgebers
eingeflossen ist, und ihr Verkauf an den Einflhrer untersagt wird.

» Der Lizenzvertrag umfasst Bedingungen, nach denen es dem Lizenzgeber erlaubt ist, die
Produktion oder das Kaufgeschaft zwischen Hersteller und Einfiihrer (Verkauf zur Ausfuhr
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in das Einfuhrland) Uber die Qualitatssicherung hinaus zu lenken (siehe auch Anlage 9 zu
dieser ARL, S 21, Pkt. 18., Abs. 1, FuBnote 7 und Miller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht,
Zollkodex/Zollwert, Fach 3330, S 78 und 79).

In den Leitlinien der Europdischen Kommission (Anlage 9 zu dieser ARL, S 20, Pkt. 17.) wird
bei der Beurteilung, ob die Zahlung der Lizenzgebiihr als nach den Bedingungen des
Kaufgeschaftes entrichtet gilt, nicht nur einseitig auf die Sicht des Verkaufers abgestellt.
Ebenso sind auch Bedingungen zu beachten, die zB durch den Lizenzvertrag an den Kaufer
der Waren gestellt werden. Haben diese Bedingungen eine Auswirkung auf das
Kaufgeschaft, ware eine zollwertrechtliche Relevanz der Lizenzgebiihr - sofern sie sich auch
auf die zu bewertenden Ware bezieht — gegeben. Keinesfalls darf von einer generellen
Einbeziehung von Lizenzgebiihren in die Zollwerte eingefiihrter Waren ausgegangen werden.
Verpflichtet der Lizenzvertrag den Kaufer also véllig losgeldst vom Kauf der eingefiihrten
Waren zur Zahlung der Lizenzgebihr, ist Art. 136 Abs. 4 Buchstabe ¢ UZK-IA nicht erflillt. Es
ist erforderlich, sowohl die Vertrage (Lizenz- und Kaufvertrag) als auch die sonstigen
Begleitumstande des Kaufgeschaftes genau zu untersuchen.

Beispiele aus der Deutschen Dienstvorschrift Zollwertrecht (VSF Z 5101 Abs. 60):

» Die Hersteller der Einfuhrwaren werden vom Lizenzgeber im Lizenzvertrag oder einer

sonstigen Unterlage verbindlich vorgegeben.

» Der Lizenznehmer wird durch den Lizenzvertrag verpflichtet, einen Herstellervertrag mit
dem Hersteller abzuschlieBen, der dem Lizenzgeber vorzulegen ist. Laut Herstellervertrag
verpflichtet sich der Hersteller , auf Verlangen des Lizenzgebers alle Formen , designs
oder andere Waren zur Reproduktion der lizenzpflichtigen Erzeugnisse an diesen zu
liefern oder zu vernichten sowie bestimmte Vorgaben des Lizenzgebers — zB in Bezug auf
Verhaltensregeln oder Anweisungen im Zusammenhang mit der Herstellung, Verpackung,

Lieferung und dem Vertrieb der Lizenzprodukte — einzuhalten.

= Nach den Vorgaben des Lizenzgebers darf der Hersteller die Einfuhrware nur an von
diesem benannte Lizenznehmer verkaufen. In einem solchen Fall kann der Verkaufer die

Ware nicht an den Kaufer verdauBern, ohne dass dieser Lizenzgeblihren zahlt.

» Der Hersteller ist gezwungen zur Produktion der Einfuhrware notwendige Vorprodukte, in
welchen die Technologie des Lizenzgebers enthalten ist, von bestimmten Vorlieferanten
zu beziehen. Diese werden vom Lizenzgeber vorgegeben. Ohne die Vorprodukte kann die
Einfuhrware nicht hergestellt werden. Somit kann die Ware nicht an den Kaufer
verauBert werden, ohne dass dieser Lizenzgeblihren zahlt.

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-28



ZK-0690 GZ BMF-010313/0112-1V/6/2016 idF GZ BMF-010313/0144-1V/6/2017 vom 18. April 2017

» Der Lizenzgeber greift in die Produktion und/oder das Kaufgeschaft ein, zB indem er dem
Hersteller Beschrankungen hinsichtlich der Absatzmenge auferlegt, Verkaufspreise

vorgibt oder das zur Produktion notwendige Know-how oder Design liefert.

Die Deutsche Zollverwaltung hat auBerdem folgende praktische Falle zu Art. 136 Abs. 4
Buchstabe ¢ UZK-IA erstellt:

Practical cases to royalties in Germany; Interpretation of Article 136(4)(c) UCC-IA (condition
of sale)

In deciding whether or not a license fee is paid within the meaning of Article 136 para. 4 (c)
UCC-IA as a condition of the sale, all circumstances surrounding the sale shall be considered
for each individual case. In particular, it is necessary to examine whether linkages and
interdependencies between the sale contract and the licence agreement - so between the

parties buyer, seller and licensor - exist.

In the meantime Germany has given a large number of these cases in examination the

existence of such circumstances.
First Case:

In a large number of cases it is determined that the licensor obliges the licensee in the
license agreement to conclude a manufacturing agreement with the manufacturer of the
licensed products, which undertakes the manufacturer - who is not economically related with
the licensor - to deliver licensed products exclusively to the licensee. A model of such a

manufacturing agreement is often attached to the license agreement.

In addition, there are also situations where the licensor only obliges the licensee in the
license agreement to instruct manufacturers of licensed products, producing these goods

only for the licensee and supplying them only to the licensee.
In the cases in question the products are neither developed nor created by the licensor.

The background to this approach is to ensure that licensed products are only supplied to
licensees, so that they can carry out the exclusive trademark rights within the contract
territory. This protects, on the one hand, the trademark and, on the other hand, it is ensured
that the licensor receives the royalty or licence fee from the licensee after the resale of the
products. In those cases the licensor doesn't explicitly stipulate manufacturers. The
manufacturers are selected by the licensee and they are only obliged to sign the
manufacturing agreement or produce the goods solely for the licensee. Further links or

interdependencies between licensing agreement and sales contract does not exist.
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The question rises whether such cases must therefore be regarded as licensed goods, which
cannot be sold to or purchased by the buyer without payment of the royalties or license fees
to a licensor (Article 136 para. 4 c UCC-IA).

View of Germany:

The situation described in case number 1 leads to the fact that a payment of licence
fee/royalty is made as a condition of sale in accordance with Article 71 para. 1 ¢ UCC in
conjunction Article 136 para. 4 ¢ UCC-IA.

The Seller is obliged by a manufacturing agreement or an otherwise requirement to sell the
goods only to licensees - which have to pay royalties or licence fees pursuant to the licence
contract. Thus under the licensor’s requirements the manufacturer may only sell its products
to designated licensees by the licensor. The decisive factor is that the obligation to conclude
a manufacturing agreement or the obligation to a solely delivery to licensees is settled by the
licensor. Thus the licensor ensures inter alia that he receives for the goods produced and
supplied by the manufacturer royalties and licence fees. The licensee - buyer - cannot
purchase the goods in question without payment of the royalties or licence fees to the

licensor.
Second Case:

In some cases, a buying agent - who is economically related with the licensor as owner of
trademark/property right and also with the licensee - involved in the processing of importing
licensed products from a producer/seller. But there is no economic relationship between the
producer/seller of the goods and the group companies (i.e. licensor, licensee companies and
buying agent). Although the buying agent chooses for his principal - the buyer (= licensee) -
producers/sellers of the goods and also carries out general tasks of a buying agent in the
context of purchases, the buyer of the imported goods is subject to requirements and
impacts of the licensor on the other hand. The licensor is often as the owner of trade
mark/property right the parent company of the group. Therefore the licensor will ensure that
the producer/seller of the licensed goods sells only to consignees — the licensees -
designated by him, which are paying royalties for these goods. In this context, the buying
agent is able to intervene in the production process and/or the sale by imposing limits on
sales volume, stipulating selling prices etc. The question therefore is, whether such cases
could be regarded in principle as the producers/sellers actually set by the licensor and the
licensor through its subsidiary - the buying agent - ensures that the goods are sold only to

licensees.

View of Germany:

© Bundesministerium fiir Finanzen 10 -30



ZK-0690 GZ BMF-010313/0112-1V/6/2016 idF GZ BMF-010313/0144-1V/6/2017 vom 18. April 2017

The situation described in case number 2 leads to the fact that a payment of licence
fee/royalty is made as a condition of sale in accordance with Article 71 para. 1 ¢ UCC in
conjunction Article 136 para. 4 ¢ UCC-IA

Third Case:

In many cases the buyer provides the producer/seller (who is not economically related with
the licensor) with licensor’s services free of charge in order to produce the imported goods.
This concerns in particular design and manufacturing know-how. Without these services the
producer/seller of the imported goods is not able to produce and supply the imported goods.
The licensee (buyer of the goods) would not receive such services from the licensor without
payment of royalties to the licensor. Therefore the payment of royalty is a requirement for
the production and delivery of imported to the licensee (buyer of the goods).

View of Germany:

The production factors in case 3 which are provided to the producer/seller of the imported
goods for the production of these goods free of charge (for example design or
manufacturing know-how) must be assessed in the light of the criteria in Article 71 para. 1 b
UCC, even if the use of these production factors are covered through licence fees (see
working document TAXUD/3346088rev5bis/2013 dd. September 7, 2016).

Should the licence agreement also include the use of other rights (e.g. for using trademark
rights), Article 71 para. 1 ¢ UCC in conjunction Article 136 para. 4 ¢ UCC-IA is applicable. The

licence fee for using the trade mark right is made as a condition of sale in this case.

2.5.4. Sitz des Lizenzgebers

Fir die Berlicksichtigung von Lizenzgeblihren nach Art. 71 Abs. 1 Buchstabe ¢ UZK ist es
unerheblich, ob der Lizenzgeber bzw. der Empfanger der Lizenzzahlung seinen Sitz innerhalb
oder auBerhalb der Union hat (Art. 136 Abs. 5 UZK-IA).

2.5.5. Aufteilung der Lizenzgebiihr

Kommt nur ein Teil der gezahlten Lizenzgeblihr fir die Einbeziehung in den Zollwert in

Betracht, muss die Lizenzgeblihr angemessen aufgeteilt werden (Art. 136 Abs. 3 UZK-IA).

Die Aufteilung kann zB anhand von Angaben im Lizenzvertrag oder Geschaftsunterlagen

erfolgen.

2.5.6. Ermittlung von Zuschlagsatzen

Zumeist werden die Lizenzgebiihren erst nach der Einfuhr der zu bewertenden Waren

ermittelt und gezahit.
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Sind Lizenzgebiihren bei der Zollwertermittlung der eingeflihrten Waren zu berticksichtigen,
ist in diesen Fallen in der Regel ein Zuschlagsatz zu ermitteln (zur Ermittlung des
Zuschlagsatzes siehe Teibinger/Gellert, Der neuen Unionszollkodex (UZK), 2016, V-60, Pkt.
8.6.3.), der auf den tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis anzuwenden ist.

Ist eine Ermittlung eines Zuschlagsatzes aufgrund fehlender objektiver und bestimmter
Tatsachen nicht mdglich (Art. 71 Abs. 2 UZK), so scheidet eine Bewertung der eingefiihrten
Ware nach Art. 70 UZK aus.

2.5.7. Anwendung von Zuschlagsatzen

Die Anwendbarkeit von Zuschlagsatzen fiir Lizenzgebiihren sollte im Rahmen einer
Bewilligung nach Art. 73 UZK geregelt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass
Zuschlagsatze nach dem Verfahren gemaB Art. 73 UZK festzulegen sind. Einzelmitteilungen
erflllen nur den Zweck, liber eine Verbundenheit von Personen und Unternehmen
abzusprechen.

2.6. Beforderungs-, Versicherungs-, Ladekosten (Art. 71 Abs. 1
Buchstabe e UZK iVm Art. 137 UZK-IA und Art. 138 UZK-IA)

Hinzurechnungen nach Art. 71 Abs. 1 Buchstabe e UZK iVm Artikel 137 UZK-IA,
Ort des Verbringens

Die Kosten sind in der flr den Kaufer tatsachlich entstandenen Hohe zu beriicksichtigen.

Der Ort des Verbringens in das Zollgebiet der Gemeinschaft ist nach Artikel 137 Abs. 1 UZK-

IA zu bestimmen.
Lieferbedingung, Incoterms

Ob ein tatsachlich gezahlter oder zu zahlender Preis Kosten iSd Artikel 71 Abs. 1 Buchstabe e

UZK bereits enthalt, ergibt sich aus der fiir das Kaufgeschaft vereinbarten Lieferbedingung.

2.6.1. Beforderungskosten (Art. 138 UZK-IA)

Der Begriff , Beférderungskosten™ umfasst alle Haupt- und Nebenleistungen (siehe auch
Anlage 10 zu dieser Arbeitsrichtlinie), die mit der Beférderung der Waren in Richtung auf das

Zollgebiet der Gemeinschaft verbunden sind.
Hierzu gehdren insbesondere:
» Frachten einschlieBlich besonderer Zuschlage,

= Speditionskosten einschl. Provisionen flir die Vermittlung von Frachtvertragen mit den

Frachtfiihrern,
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» Mieten fiur Beférderungsmittel (hierzu gehéren auch Container und Paletten),

» mit der Beférderung unmittelbar zusammenhangende Kosten fir eine Vor- und

Zwischenlagerung,
= Kosten, die bei Beférderungsverzdgerungen entstehen (sogenannte Demurrage-Kosten),

= alle Kosten und Gebltihren, die auf Grund der Lieferung vor dem Ort des Verbringens
anfallen (zB Visa- und StraBenbenutzungsgebiihren, Kosten flir Begleitschutz,

Verzollungskosten im Drittland, Sicherheitsgeblhren).

2.6.2. Hohe der Beforderungskosten (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe e Z i UZK)

Beférderungskosten sind in der fiir den Kaufer tatsachlich entstandenen Hohe zu

berticksichtigen.

Bei einer unentgeltlichen Beférderung bzw. bei einer Beférderung mit einem
Beférderungsmittel des Kaufers ist nach Artikel 138 Abs. 3 UZK-IA zu verfahren. Ein tblicher

Tarif kann zB bei einem Spediteur erfragt werden.

2.6.3. Versicherungskosten (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe e Z i UZK)

Dem tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis sind die gesamten Versicherungskosten
fur den Transport der eingeflihrten Ware hinzuzurechnen, es sei denn, der Anmelder legt
umfassende Nachweise Uber die Hohe der Versicherungskosten bis zum und nach dem Ort

des Verbringens vor.

Dies gilt auch dann, wenn es sich hierbei um Kosten flir eine Zweit- bzw. Doppelversicherung
handelt.

2.6.4. Ladekosten (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe e Z ii UZK)

Dem tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis sind Kosten fiir die Be- und Entladung
der eingefiihrten Ware sowie Kosten fiir die Umladung von einem Befdrderungsmittel auf ein

anderes hinzuzurechnen.

Nicht hinzuzurechnen sind dagegen Entlade-, Umlade- und Umschlagkosten sowie
Liegegelder am Ort des Verbringens.

2.6.5. Behandlungskosten (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe e Z ii UZK)

Als ,Kosten der Warenbehandlung" sind ua. solche Kosten zu verstehen, die anfallen, um die
Waren auf dem Weg bis zum Verbringungsort in einem ordnungsgemaBen Zustand zu

erhalten (zB Kiihlkosten, Liftungskosten, Flitterungs- und Behandlungskosten beim

Transport lebender Tiere).
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2.6.6. ,Gleiches Beforderungsmittel™ nach Art. 138 Abs. 1 UZK-IA ist mit

der Beforderungsart gleichzusetzen
Beférderungsarten sind:

= LandstraBenverkehr,

= Luftverkehr,

= Eisenbahnverkehr,

= Seeschiffsverkehr,

= Binnenschiffsverkehr,

* Pipelinebeférderung.

Bei der Beférderung im Container handelt es sich nicht um eine Beférderungsart.

2.6.7. Gesamtpreis bei unterschiedlichen Beforderungsarten nach Art. 138
Abs. 1 UZK-IA

Bei unterschiedlichen Beférderungsarten und einem Gesamtpreis fiir die Beférderung Uiber

den Ort des Verbringens hinaus sind die gesamten Beférderungskosten hinzuzurechnen.

Dies gilt nicht, sofern ein Nachweis Uber einen Ublichen Frachttarif flir eine Beférderungsart

vorgelegt wird.

Beispiele:

Eine Ware wird mit dem Schiff bis Hamburg und von dort mit dem LKW bis zum
Bestimmungsort Koin befordert. Es liegt nur eine Gesamtfrachtrechnung vor. Werden
die LKW-Frachtkosten anhand eines tblichen Frachttarifs nachgewiesen, ist nur die
Differenz zu den Gesamtfrachtkosten hinzuzurechnen.

Eine Ware wird mit dem Schiff bis Dubai und von dort mit dem Flugzeug nach Frankfurt
beférdert. Es liegt nur eine Gesamtfrachtrechnung vor. Werden die Luftfrachtkosten von
Dubai bis Frankfurt anhand eines ublichen Frachttarifs nachgewiesen, kdnnen diese nach
Anhang 23-01 UZK-IA aufgeteilt werden. Dieser muss sich auf die zu bewertende Ware nach
Art und Menge beziehen. Die Differenz zu den Gesamtfrachtkosten (= Seefrachtkosten) ist in

voller Hohe hinzuzurechnen.

2.6.8. Luftfrachtkosten

Siehe Art. 138 Abs. 2 UZK-IA iVm Anhang 23-01 zur UZK-IA.
2.6.9. UZK-IATA-Kurse

In auslandischen Wahrungen ausgedriickte, jedoch in Euro geschuldete Luftfrachtkosten

(sogenannte Charges-Collect-Sendungen) sind mit den von den Luftverkehrsgesellschaften
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angewendeten Bankers Selling Rates (UZK-IATA-Kurse) oder den zwischen den Parteien
vereinbarten Umrechnungskursen umzurechnen und anzumelden. Bei sogenannten Charges-
Prepaid Sendungen erfolgt die Umrechnung hingegen mit dem amtlichen Kurs im Sinne von
Art. 146 UZK-IA.

Nicht hinzuzurechnen sind dagegen ausgewiesene Einzugsgeblihren, zB sogenannte CC-
Gebilhren bei ,,Charges-Collect-Sendungen® im Luftfrachtverkehr.

2.6.10. Postverkehr nach Art. 139 UZK-IA

Fur im Postverkehr beférderte Waren sind die gesamten Postgebiihren bis zum

Bestimmungsort einzubeziehen.

Dies trifft nunmehr auch fir die Bewertung von Waren zu, deren Einfuhr keine

kommerziellen Erwagungen zugrunde liegen.

3. Nicht in den Zollwert (Transaktionswert) einbezogene
Bestandteile nach Art. 72 UZK

Die Abzugsposten in einem "Abzugsartikel" zusammengefasst.

Der getrennter Ausweis (friiher Art. 33 ZK) ist nunmehr entfallen. Sind die in Art. 72 UZK
angefihrten (nicht in den Zollwert einzubeziehenden) Bestandteile, nicht gesondert
ausgewiesen verbleiben sie beim Transaktionswert. Sind sie unterscheidbar, werden sie nicht
in den Transaktionswert einbezogen, wenn dies beantragt wird und die Kosten nachgewiesen

werden.

Dies kann nunmehr auch noch im Rahmen von Erlass/Erstattung nachgewiesen werden,
wenn im maBgebenden Zeitpunkt die nicht in den Zollwert einzubeziehenden Aufwendungen

und Kosten noch nicht getrennt vom eigentlichen Warenpreis ausgesondert waren .
O vonderbank, Foreign Trade, 4/2015, S 38
3.1. Lade-, Behandlungs- und Versicherungskosten

Von Artikel Art. 72 Buchstabe a UZK sind auch Lade-, Behandlungs- und Versicherungskosten

nach Ankunft der Waren am Ort des Verbringens in das Zollgebiet der Gemeinschaft erfasst.

Der Anmelder kann diese Aufwendungen oder Kosten vom tatsachlich gezahlten oder zu

zahlenden Preis nur abziehen, wenn sie in diesem enthalten sind.
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3.2. Nachweis der Beforderungskosten bei gleicher
Beforderungsart (Art. 138 Abs. 1 UZK-IA)

Bei Beforderungskosten tiber den Ort des Verbringens hinaus ist bei gleicher Beférderungsart
grundsatzlich die Rechnung liber die Gesamtfracht vorzulegen. Die Beférderungskosten sind
nach Art. 138 Abs. 1 UZK-IA aufzuteilen (Kilometerschliissel). Ist die Vorlage einer
Gesamtfrachtrechnung nicht méglich, wird ein nachgewiesener (blicher

innergemeinschaftlicher Frachttarif anerkannt.

3.3. Nachweis der Beforderungskosten bei unterschiedlicher

Beforderungsart

Bei unterschiedlicher Beférderungsart sind die innergemeinschaftlichen Frachtkosten
nachzuweisen. Dieser Nachweis kann auch anhand eines ublichen innergemeinschaftlichen

Frachttarifes erfolgen.

Zur Ermittlung des zollwertrechtlich irrelevanten Anteils der innergemeinschaftlichen
Beférderungskosten bei Luftfrachtsendungen kdénnen die Prozentsatze gemal Anhang 23-01

UZK-IA auf die Gesamtkosten (inklusive der Nebenkosten) angewendet werden.

Dieses gilt nicht, wenn die Vorlaufkosten im Abgangsland und/oder die Nachlaufkosten im
Zollgebiet der Gemeinschaft bekannt sind und von den reinen Luftfrachtgeblihren getrennt
ausgewiesen sind. In diesen Fallen sind nur die reinen Luftfrachtkosten entsprechend dem
Anhang 23-01 UZK-IA aufzuteilen.

3.4. Nachweis der Vervielfaltigungs- und Senderechte

Bei Masterbéndern, Filmrollen, DVDs, Videokassetten, Dias und Ahnlichem, die mit dem
Recht auf Vervielfaltigung erworben sind (Artikel 72 Buchstabe d UZK), reicht es fiir die
getrennte Ausweisung aus, wenn die Kosten oder der Wert dieser Einfuhrwaren mit einem

angemessenen Betrag angemeldet werden. Dabei ist groBziigig zu verfahren.

Gleiches qilt fiir Senderechte.

4. Bewilligung nach Art. 73 UZK iVm Art. 71 UZK-DA, ex-Art.
156a ZK-DVO

In diese Bewilligung kdnnen nur die Betrage nach Art. 73 Buchstabe a und b UZK erfasst

werden. Die Aufnahme anderer Zuschlage ist nicht zulassig.
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In Einzelmitteilungen sind NUR Zuschlage bei Verbundenheit mit Preisbeeinflussung
aufzunehmen (nachrangige Bewertungsmethoden nach Art. 74 UZK), weil diese Zuschlage
nicht in Art. 73 UZK (Vereinfachung bei der Transaktionswertmethode) zulassig sind.

Die Bewilligung nach Art. 73 UZK ist mindestens alle drei Jahre zu liberpriifen
(siehe letzten Absatz zu diesem Abschnitt).

Die Ermittlung der Betrage nach Art. 73 UZK schlieBen einen diesbezuglich. Erlass/Erstattung
und Nacherhebung aus. Auf die Art. 27 und 28 UZK wird hingewiesen.

Nach Art. 71 Abs. 1 Buchstabe a UZK-DA muss die Anwendung des Verfahrens nach Art. 166
UZK einen unverhaltnismaBigen Verwaltungsaufwand mit sich bringen.

Das komplexe vereinfachte Verfahren diirfte das Vorliehen des Tatbestandes nach Art. 71
Abs. 1 Buchstabe a UZK-DA rechtfertigen, aber nach Art. 166 Abs. 1 Buchstabe b UZK-DA
muss die Zulassung der Vereinfachung aufkommensneutral sein. Dieser Schutz wird am
besten realisiert, wenn realistische, im Betrieb des Einfiihrers gepriifte und ggf. nach oben
leicht gerundete Berichtigungsséatze angewendet werden und die Uberpriifung der
Zulassungen, ggf. mit Korrektur der Satze, in regelmaBigen Abstanden erfolgt. Jedenfalls hat
die BPZ eine Gegeniiberstellung der jeweiligen Zollwerte (in der Bewilligung festgelegter
Zollwert im Vergleich zu jenem Zollwert, der ohne Bewilligung zur Anwendung kédme)

vorzunehmen.

Der sachliche Geltungsbereich der Bewilligung erfasst nunmehr auch nach Art. 73 Buchstabe
a UZK Betrage, die nach Art. 70 Abs. 2 UZK in den Zollwert einzuberechnen sind
(sogenannte abgespaltene Kaufpreisbestandteile).

Die weiteren Bewilligungsvoraussetzungen richten sich nach AEO-Kriterien (Art. 71 Abs. 2
Buchstabe a und ¢ UZK-DA bzw. nach den allg. Begriffsbestimmungen nach Art. 1 Nr. 20
UZK-DA. Letztere haben gegenuber dem friheren Anhang 24 Z 1 ZK-DVO inhaltlich keine

Anderung erfahren.

Das Antrags-u. Bewilligungsformular fir die Vereinfachung nach Art. 73 UZK ist dem
Standard-Set zu entnehmen. Bewilligungen nach Art. 73 UZK missen mit einem Beginn und
Ende der Glltigkeit der Entscheidung (siehe ABI. Nr. L 343 vom 29.12.2015 S 115 f)
versehen sein. MaBgeblich ist, dass laut der Datenanforderungstabelle (siehe ABI. Nr. L 343

vom 29.12.2015 S. 115 f, Datengruppe 3) fiir alle den Antrag/die Bewilligung betreffenden

Waren immer im Antrag und in der Entscheidung die Warennummer (der 8-stellige KN-Code
der jeweiligen Waren) und die jeweilige Handelsbezeichnung (siehe als Beispiel Kap. 10 des
Zolltarifs, zusatzliche Anmerkung 1.e) anzugeben sind.
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Die jeweilige Rechtsgrundlage der Vereinfachung nach Art. 71 UZK und/oder Art. 72 UZK ist
genau anzufiihren. Gerade bei Art. 71 UZK gibt es zur Prazisierung "Absatz", "Buchstabe" u.
"Ziffer" (zB Beférderungskosten nach Art. 71 Abs. 1 Buchstabe e Ziffer i UZK).

5. Begriindete Zweifel 19

Die Zollbehérden muissen den Zollwert dann nach Art. 140 UZK-IA nicht auf Basis des
Transaktionswertes ermitteln, wenn sie begriindete Zweifel haben, dass der angemeldete

Wert dem gezahlten oder zu zahlenden Preis des Art. 70 UZK entspricht.

Stufe 1: Die Zollbehorde fordert bei begriindeten Zweifeln vom Anmelder zusatzliche

Auskiinfte zur Bestatigung des angemeldeten Wertes.

Stufe 2: Bei Fortbestehen der Zweifel: Information des Anmelders unter Mitteilung der

Grunde und Antwortfrist.
Stufe 3: AbschlieBende Entscheidung (rechtsbehelffahig).

(10) Moller, Vonderbank, Neue Dienstvorschrift Zollwert, AW-Prax 2003, 224.

6. Nachrangige Methoden der Zollwertbestimmung

6.1. Alilgemeines

Liegen die Voraussetzungen fur Art. 70 UZK nicht vor, zB wegen fehlenden Kaufgeschaftes,
ist der Zollwert nach einer der nachrangigen Methoden nach Art. 74 UZK der

Zollwertbestimmung zu ermitteln.

Der Ubergang zu der jeweils nichsten Bewertungsmethode ist bereits dann zuléssig, wenn
zu erkennen ist, dass die Voraussetzungen fir die Anwendung der vorhergehenden Methode

nicht vorliegen.

Dies ist ua. dann der Fall, wenn der Einfiihrer erklart, dass er die erforderlichen Unterlagen

fur eine bestimmte Bewertungsmethode nicht vorlegen kann.

7. Transaktionswert gleicher Waren (Art. 74 Abs. 2
Buchstabe a UZK iVm Art. 141 UZK-IA)

Das Bewertungskriterium des Preises gleicher Waren ist heranzuziehen, wenn das primare
Bewertungskriterium des Kaufpreises der zu bewertenden Waren nicht angewendet werden
kann (zB weil der tatsachlich gezahlte oder zu zahlende Preis durch eine Verbundenheit
zwischen Kaufer und Verkdufer beeinflusst ist, siehe erlauternde Anmerkungen im friiheren
Anhang 23 ZK-DVO, Anm. zu Art. 30 Abs. 2 Buchstabe a ZK.
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7.1. Definition

Zollwert nach dieser Methode ist der Transaktionswert gleicher Waren, die zum selben oder

annahernd demselben Zeitpunkt wie die zu bewertenden Waren ausgefiihrt wurden.

Die Definition gleicher Waren ergibt sich aus Artikel 1 Nr. 4 UZK-IA.
7.2. Einschrankung der Ahwendung

Bei der Heranziehung des Preises gleicher Waren ist auf Erfordernisse der
Amtsverschwiegenheit sowie die Wahrung der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht

Bedacht zu nehmen.
7.3. Anerkannter Zollwert

Der Transaktionswert gleicher Waren ist ein Wert, der bereits nach Artikel 70 UZK als
Zollwert anerkannt wurde. Wird mehr als ein Transaktionswert gleicher Waren festgestellt,
so ist der niedrigste Wert zur Zollwertermittlung heranzuziehen (Art. 141 Abs. 3 UZK-IA).

7.4. Berichtigungen

Berichtigungen wegen unterschiedlicher und/oder abweichender Mengen der zum Vergleich
herangezogenen Kaufgeschafte kdnnen nur aufgrund vorgelegter Nachweise, zB glltiger
Preislisten, vorgenommen werden Handelsstufen (siehe erlduternde Anmerkungen im
friiheren Anhang 23 ZK-DVO, Anm. zu Art. 30 Abs. 2 Buchstabe a und b ZK.

Eine Berichtigung ist auch fir im Transaktionswert enthaltene Kosten nach Artikel 141 Abs. 2

UZK-IA vorzunehmen.

7.5. Derselbe oder anndahernd derselbe Zeitpunkt (Art. 74 Abs. 2
Buchstabe a UZK)

Als anndhernd im selben Zeitpunkt ausgefiihrt gilt ein Zeitpunkt, der nicht mehr als sechzig

Tage vor oder nach der Ausfuhr der zu bewertenden Ware liegt.

8. Transaktionswert dhnlicher Waren (Art. 74 Abs. 2
Buchstabe b UZK iVm Art. 141 UZK-IA)

Zollwert nach dieser Methode ist der Transaktionswert ahnlicher Waren, die zum selben
Zeitpunkt oder annahernd zu demselben Zeitpunkt wie die zu bewertenden Waren
ausgefiihrt wurden (siehe erlduternde Anmerkungen im friiheren Anhang 23 ZK-DVO, Anm.
zu Art. 30 Abs. 2 Buchstabe b zZK).
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Die Definition gleichartiger Waren ergibt sich aus Art. 1 Nr. 14 UZK-IA. Die Bestimmungen
unter Abschnitt 7. sind sinngemaB heranzuziehen, da die Regelungen im Wesentlichen gleich
sind.

9. Deduktive Methode (Art. 74 Abs. 2 Buchstabe ¢ UZK iVm
Art. 142 Abs. 1 bis 5 UZK-IA)

Mit der deduktiven Methode wird von einem inléndischen Verkaufspreis auf den Zollwert

zuriickgerechnet.
9.1. Verkaufspreis

Ausgangspunkt fur die Zollwertermittlung ist der Preis, zu dem die eingefiihrten oder gleiche
oder @hnliche Waren in der Union verkauft werden (Art. 124 Abs. 1 UZK-IA iVm Art 142 Abs.
4 UZK-IA).

Sind neben dem Verkaufspreis noch weitere Leistungen zu erbringen oder erbringt der
Abnehmer im Inland Beistellungen, so kann dieser Preis nicht als Verkaufspreis iSd Art. 74
Abs. 2 Buchstabe ¢ UZK anerkannt werden.

9.2. MaB3gebender Verkaufspreis

Es sind Verkaufspreise der eingeflihrten, gleicher oder gleichartiger Waren heranzuziehen,
die in der groBten Menge je Einheit (Art. 74 Abs. 2 Buchstabe ¢ UZK iVm dem friiheren
Anhang 23 ZK-DVO, Anm. zu Art. 152 ZK-DVO) im gleichen oder annahernd gleichen

Zeitpunkt erzielt wurden.

Hinsichtlich des Zeitelementes iSd Art. ist je nach Warenart ein enger Zeitraum zu

bestimmen.

Liegt innerhalb dieses Zeitraumes kein Verkauf vor, so ist der Preis zum friihesten Zeitpunkt
nach der Einfuhr der zu bewertenden Waren, jedoch vor Ablauf von 90 Tagen nach dieser
Einfuhr in der Union verkauft werden (Art. 142 Abs. 2 UZK-IA).

9.3. Nicht zu beriicksichtigende Kaufgeschafte

Art. 142 Abs. 4 UZK-IA enthalt jene Kaufgeschafte, die nicht zu berlicksichtigen sind.
Erste Handelsstufen ") nach der Einfuhr (Art. 142 Abs. 4 Buchstabe a UZK-IA):
GroBhandler, Semi-GroBhandler und Kleinhandler

Gibt es keine Vertrage mit GroBhandlern, so sind die obigen Verkadufe (sieche oben) die

Verkaufe auf der ersten Handelsstufe nach der Einfuhr.
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(11) Vonderbank, Zollwert, Von der Theorie zur Praxis, 385

9.4. Abziige vom Verkaufspreis

Die vom Kaufpreis abzuziehende n Elemente sind Art. 142 Abs. 5 UZK-IA zu entnehmen.

9.4.1. Begriff "Gewinn und Gemeinkosten"

Der Begriff "Zuschlage flir Gewinn und Gemeinkosten" nach Art. 142 Abs. 5 Buchstabe a
UZK-IA ist als Ganzes (Handelsspanne oder Kalkulationsaufschlag) anzusehen. Das AusmaB
des Abzuges ist anhand der vom Anmelder gemachten Angaben zu ermitteln, sofern seine
Angaben mit etwaigen Feststellungen bei Verkdufen eingefiihrter Waren derselben Gattung
oder Art im Zollgebiet nicht in Widerspruch stehen. Ist diese Voraussetzung nicht erfillt, so
ist der Betrag flir Gewinn und Gemeinkosten auf andere Weise zu ermitteln bzw. zu schatzen
(siehe friiheren Anhang 23 ZK-DVO, Anm. zu Art. 152 Abs. 1 Buchstabe a Z i ZK-DVO Punkt
1.).

9.4.2. Waren derselben Gattung oder Art

Der Begriff der "Waren derselben Gattung oder Art" ist in Artikel 142 Abs. 5 Buchstabe a
UZK-IA (siehe friiheren Anhang 23 ZK-DVO, Anm. zu Art. 152 Abs. 1 Buchstabe a Z i ZK-
DVO, Punkt 2., letzter Satz) definiert.

9.5. Zollwert bestimmter verderblicher Waren (Art. 74 Abs. 2
Buchstabe c UZK iVm Art. 142 Abs. 6 UZK-IA und Anhang 23-02
UZK-IA)

9.5.1. Allgemeines

Abweichend von den sonstigen Bewertungsmethoden ist nach Art. 142 Abs. 6 UZK-IA bei
Waren des Anhangs 23-02 UZK-IA, die im Rahmen von Kommissionsgeschiften
eingeflihrt werden, die Zollwertermittlung nach Artikel 74 Abs. 2 Buchstabe ¢ UZK

vorzunehmen.

Liegt der Einfuhr ein tatsachlich gezahlter oder zu zahlender Kaufpreis nach Artikel 70 UZK

zugrunde, muss die Zollwertbestimmung auf der Grundlage des Transaktionswerts erfolgen.
10. Errechneter Wert nach Art. 143 UZK-IA

Die Anwendung des Bewertungskriteriums des errechneten Wertes bleibt in der Regel auf
Falle beschrankt, in denen der auslandische Hersteller dem inlandischen Abnehmer oder der

Zollbehorde die erforderlichen Preisberechnungen zur Verfligung stellt und sich bereit erklart,
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gegebenenfalls spater notwendig werdende Uberpriifungen zu ermdglichen. Dies wird im
Allgemeinen nur in Fallen der Verbundenheit von Kaufer und Verkaufer der Fall sein.

Der errechnete Wert ist ein Zollwert, der aus der Summe der einzelnen Kostenfaktoren der
Erzeugung, samt einem Betrag fiir Gewinn- und Gemeinkosten der eingefiihrten Waren,

"konstruiert" wird; dieser Methode kommt geringe praktische Bedeutung zu.

11. Schlussmethode nach Art. 144 UZK-IA

11.1. Aligemeines

Die Ermittlung des Zollwertes durch zweckmaBige Methoden setzt voraus, dass die
vorangehenden Bewertungsmethoden nicht anwendbar sind, und beruht auf einer

~angemessenen Flexibilitat" von Art. 74 Abs. 2 UZK (siehe auch zur ,angemessenen
Flexibilitat" ex-Anhang 23 ZK-DVO, Anm. zu Art. 31 Abs. 1 ZK-DVO).

Zur ,angemessenen Flexibilitat" siehe auch UFS-Entscheidung vom 10.12.2012, ZRV/0182-
Z1W/09.

11.2. Ungewisser Verkauf

Waren, die zum ungewissen Verkauf eingefiihrt werden, sind bereits im maBgebenden
Zeitpunkt auf der Grundlage des spateren Kaufpreises im Rahmen des Artikels 74 Abs. 3 UZK
zu bewerten, wenn der zu erwartende Kaufpreis angemeldet und zB anhand von Preislisten

nachgewiesen wird.

Beispiel:

Der Vermittler legt eine Preisliste vor, aus der der Verkaufspreis fir die eingefiihrte
Ware hervorgeht. Der Listenpreis ist der Zollwertermittiung zugrunde zu legen.

Kann eine Preisliste nicht vorgelegt werden, ist der Zollwert nach den Folgemethoden des
Artikels 74 UZK zu ermitteln.

12. Bewertung von Software *?

= Die Software wird auf einem Aufzeichnungstrager aufgebracht eingefiihrt, der
nicht mit anderen Waren, fiir die die Software bestimmt ist, gestellt wird.
In diesem Fall setzt sich der Zollwert aus dem Wert des Datentrdgers und der darauf
gespeicherten Software zusammen. Beinhaltet der Datentrager keine Multimedia-
Software (zB Musikstiicke, Filme, Videospiele usw.), hat dies in der Praxis jedoch keine
Auswirkung, da solche Datentrdager idR zollfrei sind.
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* Die Software ist auf einem Datentrager aufgebracht, der gemeinsam mit der
Ware, fiir welche die Software bestimmt ist, eingefiihrt und gestellt wird.
Sofern es sich bei den eingeflihrten Waren (Datentrager mit Software und
Maschine/Gerat, woflr die Software bestimmt ist) um eine Warenzusammenstellung im
Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 b zum Zolltarif handelt, wird das Set nach dem
charakterbestimmenden Bestandteil in den Zolltarif eingereiht. Die
charakterbestimmende Ware duirfte idR die Maschine/das Gerat sein. Dies hat dann zur
Folge, dass nunmehr der Wert der Software mit zum Zollwert der Maschine/des Gerats

gehdrt und die Software folglich mitverzollt wird.

= Die Software wird auf einer Maschine oder einem Gerat aufgebracht in das
Zollgebiet der Gemeinschaft eingefiihrt.
In diesem Fall ist die Software in der eingefiihrten Ware, also der Maschine oder dem
Gerat, verkorpert und die Kosten flir den Erwerb der Software sind als Bestandteil des flir
die Maschine/das Gerat gezahlten oder zu zahlenden Preises in den Zollwert

einzubeziehen.

(12) Vonderbank, Zollwert, Von der Theorie zur Praxis, 45

13. Bemessungsgrundlage fiir die Einfuhrumsatzsteuer

Der Umsatz wird bei der Einfuhr nach dem Wert des eingeflihrten Gegenstandes nach den

jeweiligen Vorschriften Gber den Zollwert bemessen (§ 5 UStG 1994).

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Einfuhrumsatzsteuer ist daher vom Zollwert

der eingefuihrten Waren auszugehen.

14. Wahrungsumrechnung zur Zollwertermittiung (Art. 53
Abs. 1 Buchstabe a UZK iVm Art. 146 UZK-IA)

14.1. Allgemeines

Die Wahrungsumrechung zur Zollwertermittlung erfolgt flir die Mitgliedstaaten, deren
Wahrung der Euro ist, nach dem von der EZB veréffentlichten Wechselkurs. Die Festsetzung
der Umrechnungskurse erfolgt nach Artikel 146 UZK-IA durch das Bundesministerium fiir

Finanzen.
14.2. Geltungsdauer

Beginn und Dauer des maBgeblichen Wechselkurs richten sich nach Art. 146 Abs. 2 und 3
UZK-IA.
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14.3. Bitcoins oder andere virtuelle Wahrungen

Fir Bitcoins oder andere virtuelle Internetwahrungen gibt es keinen verdéffentlichten

Wechselkurs.

Die Zollwertbestimmung nach Art. 70 UZK ist nicht méglich und es sind die nachrangigen
Methoden der Zollwertbestimmung nach Art. 74 UZK anzuwenden.

14.4. Kassenwerte

Fir jene Wahrungen, fiir die kein Zollwertkurs festgesetzt wird, sind die vom

Bundesministerium flir Finanzen festgesetzten Kassenwerte mafBgebend.
Anlage 1

Gutachten 1.1. WZO
Verlautbarung des Technischen Gutachtens fiir den Zollwert , Der Begriff
~Kaufgeschift" im Ubereinkommen (GATT-Zollwert-Kodex 1994) 3

Der Technische Ausschuss hat folgende Ansicht vertreten:

a) Das Ubereinkommen zur Durchfiihrung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens (im Folgenden ,,Ubereinkommen" genannt), enthélt keine Definition
des Begriffes , Kaufgeschaft". Artikel 1 Absatz 1 stellt lediglich auf eine bestimmte
Tatigkeit im Handel ab, die gewissen Erfordernissen und Bedingungen geniigt.

b) In Ubereinstimmung mit der Grundtendenz des Ubereinkommens, den Transaktionswert
eingeflihrter Waren in gréBtmdglichem Umfang flir Bewertungszwecke heranzuziehen,
kann die einheitliche Auslegung und Anwendung dennoch dadurch erreicht werden, dass
der Begriff ,, Kaufgeschaft" im weitesten Sinne ausgelegt wird, wobei Artikel 1 und 8

zusammen gesehen werden missen.

¢) Unter diesen Umstdnden erscheint es niitzlich, eine Liste von Fallen zu erstellen, die nicht
als Kaufgeschéfte im Sinne der Voraussetzungen und der Bedingungen der Artikel 1 und
8 zusammengenommen angesehen werden kdnnen. In diesen Féllen muss der Zollwert
natiirlich nach der im Ubereinkommen festgelegten Reihenfolge der
Bewertungsmethoden ermittelt werden. Die auf Grund dieser Uberlegungen erstellte Liste
ist beigefiigt. Sie ist nicht erschépfend und wird auf Grund gewonnener Erfahrungen

erganzt werden.

Liste von Fallen, in denen eingeflihrte Waren nicht als Gegenstand eines Kaufgeschaftes

angesehen werden.

© Bundesministerium fiir Finanzen 10 - 44



ZK-0690 GZ BMF-010313/0112-1V/6/2016 idF GZ BMF-010313/0144-1V/6/2017 vom 18. April 2017

1. Kostenlose Sendungen

Alle Geschdfte, bei denen keine Zahlung eines Preises erfolgt, kdnnen nicht als

Kaufgeschéfte im Sinne des Ubereinkommens angesehen werden.

Beispiele:
Geschenke, Muster, Werbeartikel,

II. Wareneinfuhren auf Konsignation

Bei dieser Art von Geschaften werden die eingefiihrten Waren nicht auf Grund eines
Kaufgeschaftes in das Einfuhrland verbracht, sondern mit der Absicht, sie auf Rechnung des
Lieferers zum besterzielbaren Preis zu verkaufen. Zum Zeitpunkt der Einfuhr liegt kein

Kaufgeschaft vor.

Beispiel:

Der Hersteller P in Ausfuhriand E sendet seinem Agenten X im Einfuhrland I eine
Lieferung von 50 Teppichen zum Verkauf bei Auktionen. Die Teppiche werden im
Einfuhriand zu einem Gesamtpreis von 500 000 RE verkauft. Der Betrag, der von X an
den Hersteller P zur Bezahlung der eingefihrten Waren lberwiesen wird, belduft sich
auf 500 000 RE, vermindert um die Kosten, die X im Zusammenhang mit dem Verkauf
der Waren erwachsen sind sowie um seine Provision.

Einfuhren auf Konsignation dirfen nicht mit Gewinnbeteiligungsgeschaften verwechselt
werden. Im letzteren Fall werden die Waren im Anschluss an ein Kaufgeschaft eingefiihrt
und zu einem bestimmten vorldaufigen Preis berechnet. Diesem Preis muss der beim

Weiterverkauf im Einfuhrland erzielte Gewinnanteil hinzugerechnet werden.

Geschafte dieser Art missen als Kaufgeschafte mit einer Vorbehaltsklausel in Bezug auf die
Festlegung des endgiiltigen Preises angesehen werden. Diese Art von Geschaften schlieBt
eine Bewertung nach Artikel 1 nicht aus, jedoch muss die Voraussetzung in Absatz 1

Buchstabe ¢ besonders beachtet werden.

II1. Waren, die durch Vermittler eingefiihrt werden, die die Waren nicht kaufen,

sie aber nach der Einfuhr verkaufen

Es muss zwischen den unter dieser Uberschrift angesprochenen Einfuhren und den zuvor
behandelten Einfuhren auf Konsignation unterschieden werden; letztere stellen eine
eigenstandige und spezielle Art von Geschaften dar. Die nhunmehr angesprochenen Félle
umfassen einen ganzen Bereich von Féllen des Handelslebens, in dem Waren an Vermittler
geliefert werden, ohne Gegenstand eines Kaufgeschaftes zu sein, und die nach
internationaler Ubung allgemein nicht als Einfiihren auf Konsignation angesehen werden.

Beispiel:
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Der Einftihrer X im Einfuhrland I handelt als Agent fir den Hersteller F im Ausfuhriand
E. Die eingefiihrten Waren werden durch X zur Auffillung der Agentur-Lagerbestande
verzollt und spéter im Einfuhriand auf Rechnung und Gefahr von F verkauft. Zu
beachten ist, dass Einfiihren durch Agenten zur Verteilung, die auf Grund eines bereits
zwischen dem Lieferer und dem Kunden — manchmal auch dem Namen nach zwischen
Agenten und Kunden — abgeschlossenen Kaufvertrages erfolgen, eindeutig Geschafte
darstellen, die als Grundlage fir eine Bewertung nach Artikel 1 herangezogen werden
kénnen.

IV. Wareneinfuhren durch Niederlassungen, denen keine eigene
Rechtspersonlichkeit zukommt (Zweigniederlassungen)

Soweit Niederlassungen nach MaBgabe der in Betracht kommenden Rechtsvorschriften keine
eigene Rechtspersonlichkeit zukommt (Zweigniederlassungen), kann kein Kaufgeschaft
zustande kommen, da ein solches notwendigerweise ein Geschaft zwischen zwei rechtlich

selbstdndigen Personen voraussetzt.
V. Einfuhren auf Grund eines Miet- oder Leasingvertrages

Miet- oder Leasingvertrage stellen schon ihrer Natur nach keine Kaufgeschafte dar, selbst

wenn der Vertrag eine Option zum Kauf der Waren vorsieht.
VI. Leihweise Uberlassung von Waren, die Eigentum des Absenders bleiben

Waren (oft Maschinen) werden bisweilen vom Eigentimer an einen Kunden verliehen. Diese

Art von Geschaften stellt kein Kaufgeschaft dar.

Beispiel:

Der Hersteller F im Land E leiht dem Einfiihrer X im Einfuhriand 1 eine Spezialmaschine
zur Erzeugung von Verpackungen aus PVC-beschichtetem Papier.

VII. Waren (Abfall oder Schrott), die zur Vernichtung im Einfuhrland eingefiihrt

werden, wobei der Einfiihrer vom Lieferer fiir seine Leistung bezahlt wird

Dieser Fall bezieht sich auf Abfall oder Schrott, der zur Vernichtung eingefiihrt wird. Da im
Zusammenhang mit dieser Vernichtung Kosten anfallen, zahlt der Ausfiihrer dem Einflihrer

einen bestimmten Betrag fiir dessen Leistungen.

Da der Einflhrer flr die eingefiihrten Waren nichts zahlt, sondern im Gegenteil flir deren
Ubernahme und Vernichtung bezahlt wird, kann kein Kaufgeschéft im Sinne des

Ubereinkommens angenommen werden.

(3) pie Gutachten und die Kommentare wurden Miiller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, Fach
3320, S1 und 527 bzw. dem Fach 3330, S 9, 73 und 76 entnommen.
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Anlage 2

Gutachten 14.1. WZO

Verlautbarung des Technischen Gutachtens fiir den Zollwert ,Bedeutung
des Ausdrucks , Verkauf zur Ausfuhr in das Einfuhrland™ im Art. 1 des
Ubereinkommens. (GATT-Zollwert-Kodex 1994) (13

1. Wie soll der Ausdruck ,Verkauf zur Ausfuhr in das Einfuhrland" im Artikel 1

des Ubereinkommens ausgelegt werden?
2. Der Technische Ausschuss hat folgende Auffassung vertreten:

Das Worterverzeichnis des Zollrates Uiber internationale Fachausdriicke definiert den Begriff
»Einfuhr* als ,das Verbringen von Waren in das Zollgebiet" und den Betriff ,,Ausfuhr" als ,das
Verbringen von Waren aus dem Zollgebiet". Deshalb beinhaltet die Tatsache, dass die Waren
zur Bewertung gestellt werden, gleichzeitig auch ihre Einfuhr, die ihrerseits wieder ihre
Ausfuhr beinhaltet.

Es kommt daher nur noch darauf an, das sich auf diese Einfuhr beziehende Geschaft
festzustellen. Insoweit ist nicht erforderlich, dass das Kaufgeschaft in einem bestimmten
Ausfuhrland stattfindet. Wenn der Importeur darlegen kann, dass das unmittelbar in Betracht
kommende Kaufgeschaft im Hinblick auf die Ausfuhr der Waren in das Einfuhrland
stattgefunden hat, kann Artikel 1 angewendet werden. Daraus folgt, dass nur Geschafte, bei
denen tatsachlich eine internationale Warenbewegung erfolgt, bei der Bewertung von Waren

nach der Bewertungsmethode des Transaktionswertes herangezogen werden kdnnen.
3. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die obigen Grundsatze:

Beispiel 1:

Der Verkdufer S im Ausfuhriand X schliet einen Vertrag lber den Verkauf von
elektrischen Vorrichtungen an den Einfiihrer A im Einfuhrland I zu einem Preis von 5,75
RE pro Sttick ab. S vereinbart mit dem Hersteller M, ebenfalls im Land X, dass dieser
die Waren herstellt. Hersteller M liefert die Waren im Namen von S an A im Lande 1.
M's Verkaufspreis an S betragt 5 RE pro Stiick. In diesem Fall beinhaltet das Geschaft
zwischen S und A eine tatsachliche grenziiberschreitende Warenbewegung. Es stellt
einen Verkauf zur Ausfuhr in das Einfuhriand dar und kommt daher als Grundlage einer
Bewertung nach Artikel 1 des Ubereinkommens in Betracht.

Beispiel 2:

Der Kaufer B im Einfubriand I kauft Waren vom Verkaufer S im selben Land I. Die
Waren werden von S im Land X gelagert. Die notwendigen Vorkehrungen fir die
Versendung und die Ausfuhr der Waren aus dem Land X werden von S getroffen. Die
Waren werden von B in das Land I eingefihrt. Es ist nicht erforderlich, dass das
Kaufgeschaft in einem bestimmten Ausfuhrland abgeschlossen wird. Ob der Verkdufer
S im Land X oder I oder einem dritten Land seinen Sitz hat, ist nicht entscheidend. Das
Geschaft zwischen dem Kaufer B und dem Verkdufer S ist ein Verkauf zur Ausfuhr in
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das Einfuhrland und stellt eine Grundlage fiir eine Bewertung der Waren nach Artikel 1
dar.

Beispiel 3.

Der Verkdufer S im Land X verkauft Waren an den Kaufer B im Land I. Die Waren
werden vom Land X lose versendet und an schliefend vom Verkdufer S in einem im
Land T gelegenen Transithafen mit Umhdillungen versehen und in Paketen verpackt,
bevor sfe in das Land I eingefiihrt werden. Die auf das Beispiel 2 anwendbaren
Grundsatze sind auch auf dieses Beispiel anzuwenden. Ob das Ausfuhrland X oder T
Ist, ist in diesem Fall ohne Bedeutung; die Kaufvereinbarung zwischen dem Verkdufer S
und dem Kaufer B stellt einen Verkauf zur Ausfuhr in das Einfuhriand dar. Sie kommt
als Grundlage fir eine Bewertung nach Artikel 1 in Betracht.

Beispiel 4.

Der Verkaufer S im Lande X verkauft Waren an den Kaufer A im Lande I und versendet
dementsprechend die Waren. Wahrend sich die Waren auf hoher See befinden,
benachrichtigt Kaufer A den Verkdufer S, dass er die Waren nicht bezahlen und
deshalb nicht annehmen kdnne. Dem Verkdufer gelingt es, einen anderen Kaufer B,
ebenfalls im Land 1, ausfindig zu machen. Er verkauft und liefert die Waren an den
Kaufer B. Daraufhin fiihrt B die Waren in das Land I ein. Im obigen Beispiel fihrt das
Kaufgeschaft zwischen dem Verkdufer S und dem Kéaufer B zur Einfuhr der Waren, was
wiederum das Kaufgeschdaft zum Verkauf zur Ausfuhr macht. Dieses Geschaft stellt eine
grenziiberschreitende Warenbewegung dar. Es kommt als Grundlage fir eine
Bewertung der Waren nach Artikel 1 in Betracht.

Beispiel 5:
Das Hauptbiiro einer multinationalen Hotelkette im Lande X kauft den Warenbedarf fir
die gesamte Kette ein. Zu Beginn jeden Jahres bestellen die einzelnen Mitglieder der
Hotelkette in den Landern 1, 12 und I3 ihren Warenbedarf bei dem Hauptbiiro. Das
Hauptbliro fasst daraufhin die Auftrdage aller Hotels der Kette zusammen und gibt
selnerseits Bestellungen bei verschiedenen Lieferanten im Land X auf. Die Lieferungen
der Waren erfolgen entweder von den Lieferanten unmittelbar an die einzelnen Hotels
der Kette oder aber an das Hauptbdro, von wo die Waren an diese Hotels
weitergeleitet werden. In beiden Féllen ergehen die Rechnungen der Lieferanten an
das Hauptbiiro im Lande X, welches an schliefend getrennte Rechnungen an jedes
Hotel in der Kette ausstellt.
In dem vorstehenden Beispiel beinhaltet das Kaufgeschaft zwischen dem Hauptbiiro und den
Lieferanten, die beide ihren Sitz im Lande X haben, keine grenziiberschreitende
Warenbewegung; es handelt sich vielmehr um ein inlandisches Kaufgeschaft im Ausfuhrland,
da das Hauptbiiro den Warenbedarf von den Lieferanten kauft und die Waren dann an die
einzelnen Hotels der Kette zur Ausfuhr in das Land verkauft, in dem das jeweilige Hotel

seinen Sitz hat.

In diesem Fall handelt es sich bei dem Geschaft zwischen dem Hauptbiiro und dem
jeweiligen Hotel um einen Verkauf zur Ausfuhr in das Einfuhrland. Unter der Voraussetzung,
dass die Verbundenheit den Preis nicht beeinflusst hat, bilden diese Kaufgeschafte die
Grundlage fur eine Bewertung der Waren nach Artikel 1.

Beispiel 6.
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Der Kaufer A im Land I kauft vom Verkaufer S im Lande X 500 Sessel zu einem Preis
von 20 RE pro Stiick. Der Kaufer A beauftragt den Verkaufer S, 200 Sessel unmittelbar
an ihn in das Land I und 300 Sessel in ein Lager im Land X zu liefern. Spater verkauft
der Kaufer A die restlichen 300 Sessel an den Kaufer B im Lande I zu 25 RE pro Sttick.
Der Kéufer A beauftragt dann sein Lager im Lande X, die Waren unmittelbar an den
Kaufer B im Lande I zu liefern.

Dieses Beispiel enthalt zwei Falle der Bewertung von Waren.

Im ersten Fall stellt das Geschaft zwischen dem Verkaufer S und dem Kaufer A zu einem
Preis von 20 RE pro Stiick einen Verkauf zur Ausfuhr in das Einfuhrland dar; es ist damit
Grundlage fur eine Bewertung der 200 Sessel nach Art. 1.

Im zweiten Fall ist der Verkaufspreis von 20 RE der eingelagerten Waren fiir
Bewertungszwecke ohne Bedeutung, da die betroffenen Waren nicht zur Ausfuhr in das Land

I verkauft wurden.

Dagegen handelt es sich bei dem Kaufgeschaft zwischen Kaufer A und Kaufer B zu einem
Preis von 25 RE pro Stiick, das eine tatsachliche grenziberschreitende Warenbewegung
beinhaltet, um einen Verkauf zur Ausfuhr in das Einfuhrland, der Grundlage fir eine
Bewertung nach Artikel 1 ist.

(3) ple Gutachten und die Kommentare wurden Miiller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, Fach
3320, S1 und 527 bzw. dem Fach 3330, S 9, 73 und 76 entnommen.

Anlage 3

Kommentar W20

Preisanpassungsklauseln

1. Im Geschaftsleben kdnnen manche Vertrage eine Preisanpassungsklausel enthalten, aus
der hervorgeht, dass der Preis nur vorlaufig festgesetzt wurde und dass die endgiiltige
Festsetzung des zu zahlenden Preises von bestimmten Umstdanden abhangt, die im
Vertrag selbst festgelegt werden.

2. Es gibt verschiedene Falle. Einmal dann, wenn Waren erst betrachtliche Zeit nach
Aufgabe der eigentlichen Bestellung geliefert werden (zB Betriebsausstattung und
Anlagen, die auf besondere Bestellung angefertigt werden) und der Vertrag vorsieht,
dass der endgliltige Preis entsprechend einer vereinbarten Regelung festgesetzt wird, die
der Erhéhung oder Verminderung der Kostenelemente, wie Arbeitskosten, Kosten der
Grundstoffe, Gemeinkosten bzw. sonstiger Produktionskosten der Waren Rechnung tragt.

3. in einem zweiten Fall wird die bestellte Warenmenge Uber einen langeren Zeitraum

hergestellt und ausgeliefert; geht man von den selben Vertragsbestimmungen wie in
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Absatz 2 aus, so wird der endgliltige Preis der ersten Lieferung sowohl von dem der
letzten als auch von dem aller anderen Lieferungen abweichen, obwohl je der einzelne

Preis auf dieselbe, im urspriinglichen Vertrag vereinbarte Berechnungsart gebildet wurde.

4. In einem weiteren Fall wird der Preis der Waren vorlaufig festgesetzt, wahrend seine
endgliltige Festsetzung nach den Vertragsbestimmungen von einer Uberpriifung oder
Untersuchung im Zeitpunkt der Auslieferung (wie zB hinsichtlich des Sauregehaltes von
Pflanzdlen, des Metallgehaltes von Erzen oder des Reinheitsgrades von Wolle) abhangt.

5. Der Transaktionswert der eingefiihrten Waren nach Artikel 1 des Ubereinkommens
beruht auf dem fiir die Waren tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis. Nach der
Erlauternden Anmerkung zu diesem Artikel ist der tatsachlich gezahlte oder zu zahlende
Preis die vollstandige Zahlung, die der Kaufer an den Verkaufer fir die eingefiihrten
Waren entrichtet oder zu entrichten hat. Daraus folgt, dass in Vertragen, die
Preisanpassungsklauseln enthalten, der Kaufpreis der eingeflihrten Waren auf dem
endglltigen Gesamtpreis beruht, der nach den Vertragsbedingungen gezahlt wurde oder
zu zahlen ist. Da der fir die eingeflihrten Waren tatsachlich zu zahlende Preis auf der
Grundlage von vertraglich vereinbarten Preiselementen bestimmt werden kann, stellen
derartige Preisanpassungsklauseln keine Bedingung oder Leistung dar, deren Wert nicht
bestimmbar ist (siche Artikel 1.1 b des Ubereinkommens).

6. In der Praxis entstehen keine Probleme in jenen Fallen, in denen diese Klauseln bereits
im Bewertungszeitpunkt zum Zuge gekommen sind, da dann der gezahlte oder zu
zahlende Preis bekannt ist. Anders ist es aber dann, wenn derartige Klauseln an noch
ungewisse Voraussetzungen gebunden sind, die erst einige Zeit nach der Wareneinfuhr

eintreten.

7. Wenn man jedoch davon ausgeht, dass das Ubereinkommen im weitest méglichen
Umfang die Heranziehung des Transaktionswertes der zu bewertenden Waren als
Grundlage der Bewertung empfiehlt, und Artikel 13 die Mdglichkeit vorsieht, die
endgliltige Festsetzung des Zollwertes aufzuschieben, so ist daraus zu schlieBen, dass
Preisanpassungsklauseln als solche die Bewertung nach Artikel 1 des Ubereinkommens
grundsatzlich nicht ausschlieBen, selbst wenn es nicht immer moglich ist, den zu
zahlenden Preis im Zeitpunkt der Einfuhr zu bestimmen.

(3) pie Gutachten und die Kommentare wurden Miiller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, Fach
3320, S1 und S27 bzw. dem Fach 3330, S 9, 73 und 76 entnommen.
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Anlage 4

Kommentar W20

23.1 Untersuchung der Definition , Begleitumstande des Kaufgeschafts™

nach Artikel 1 Abs. 2 Buchstabe a hinsichtlich der Verwendung von

Verrechnungspreisstudien 3

1.

Ziel dieses Kommentars ist es, eine Orientierungshilfe bei der Verwendung einer in
Ubereinstimmung mit den OECD-Verrechnungspreisleitlinien erstellten
Verrechnungspreisstudie zu bieten, die von Einflihrern als Grundlage zur Untersuchung
der Definition ,Begleitumstdande des Kaufgeschafts™ nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a

des Ubereinkommens vorgelegt wurde.

Nach Artikel 1 des Ubereinkommens gilt der Zollwert als Transaktionswert, sofern der
Kaufer und der Verkaufer nicht miteinander verbunden sind oder, wenn sie miteinander

verbunden sind, diese Verbundenheit den Preis nicht beeinflusst hat.

Wenn der Kaufer und der Verkaufer miteinander verbunden sind, sieht Artikel 1 Absatz 2

verschiedene Methoden vor, um festzustellen, ob der Transaktionswert annehmbar ist:

= Die Begleitumstande des Kaufgeschafts missen untersucht werden, um
festzustellen, ob die Verbundenheit den Preis beeinflusst hat Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe a);

= dem Einflhrer wird die Méglichkeit gegeben nachzuweisen, dass der Preis einem

von drei Testwerten sehr nahekommt (Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b).

In der Erlduternden Anmerkung zu Artikel 1 Absatz 2 des Ubereinkommens heiBt es:
»ES ist nicht daran gedacht, eine Untersuchung dieser Umstande in allen Falle,
vorzunehmen, in denen Kaufer und Verkaufer miteinander verbunden sind. Eine solche
Untersuchung ist nur erforderlich, wenn Zweifel daran bestehen, ob der Preis anerkannt
werden kann. Zweifelt die Zollverwaltung nicht daran, dass der Preis anerkannt werden
kann, so wird er anerkannt, ohne dass weitere Informationen vom Einflihrer verlangt

werden."

Sollte die Zollverwaltung jedoch daran zweifeln, dass der Preis anerkannt werden kann,
untersucht sie anhand der vom Einflihrer gelieferten Informationen die Begleitumstande

des Kaufgeschafts.

Die Erlauternde Anmerkung zu Artikel 1 Absatz 2 weist darauf hin, dass die

Zollverwaltung dem Einfiihrer die Mdglichkeit geben soll, gegebenenfalls weitere
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ausfuhrliche Informationen zu liefern, falls sie ohne diese Informationen den
Transaktionswert nicht anerkennen kann. Zudem enthalt die Anmerkung Beispiele
darlber, wie festgestellt werden kann, ob die Verbundenheit zwischen dem Kaufer und
dem Verkaufer den Preis nicht beeinflusst.

7. In diesem Zusammenhang wird die Frage aufgeworfen, inwieweit eine
Verrechnungspreisstudie, die vom Einflhrer flr steuerliche Zwecke erstellt und vorgelegt
wird, von der Zollverwaltung als Grundlage zur Untersuchung der Begleitumsténde des
Kaufgeschafts ‘verwendet werden kann.

8. Einerseits kann eine vom Einfiihrer vorgelegte Verrechnungspreisstudie eine gute
Informationsquelle sein, wenn sie relevante Informationen lber die Begleitumstande des
Kaufgeschafts enthalt. Andererseits konnte eine Verrechnungspreisstudie flir die
Untersuchung der Begleitumstande des Kaufgeschafts nicht erheblich sein, da die im
Ubereinkommen beschriebenen Methoden zur Feststellung des Wertes der eingefiihrten
Waren von den in den OECD-Verrechnungspreisleitlinien beschriebenen Methoden
erheblich abweichen.

9. Demzufolge sollte die Verwendung einer Verrechnungspreisstudie als mdgliche Grundlage
zur Untersuchung der Begleitumstande des Kaufgeschafts von Fall zu Fall in Betracht
gezogen werden. Im Ergebnis kdnnen also alle Informationen und Unterlagen, die von
einem Einflihrer geliefert bzw. vorgelegt werden, zur Untersuchung der Begleitumsténde
des Kaufgeschafts verwendet werden. Eine Verrechnungspreisstudie kénnte eine solche

Informationsquelle sein.

(3) ple Gutachten und die Kommentare wurden Miiller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, Fach
3320, S1 und S27 bzw. dem Fach 3330, S 9, 73 und 76 entnommen.

Anlage 5
Auskunftsblatt fir die Verbundenheit (Standardset)
Anlage 6

Einzelmitteilungen, mit bzw. ohne Zuschlag bei Verbundenheit mit Preisbeeinflussung
(Standardsets)

Anlage 7

Antrag fur Vereinfachung nach Art. 71 UZK-DA (Standardset)
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Anlage 8
Bewilligung zur Vereinfachung nach Art. 71 UZK-DA (Standardset)
Anlage 9

Auslegung des Art. 128 Abs. 1 und 2 UZK-IA, Art. 136 UZK-IA und Art. 347 UZK-IA durch die
Europ. Kommission (GUIDANCE vom 28.4.2016, GZ. TaxudB4/(2016) 808781 Revision 2)

http://ec.europa.eu/taxation customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/cust

oms_code/quidance valuation en.pdf

Anlage 10

Frachtnebenkostenkatalog fiir den Luft- und Seeverkehr %

a4 entnommen aus Miiller-Eiselt, Vonderbank, EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, Fach 6206
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Disclaimer

It is stressed that this document does not comnstauegally binding act and is of an explanatory
nature. The purpose is to ensure a common unddmstarfor both customs authorities and
economic operators and to provide a tool to fat#ithe correct and harmonised application by MS.

Guidance is an active tool and is therefore likelype further developed in the light of practicel an
experience.

Legal provisions of customs legislation take precee over the contents of this document and
should always be consulted. The authentic texte®EU legal instruments are those published in
the Official Journal of the European Union.
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Customs Code (OJ L 343, 29 December 2015, p. I/} 55

Commission Implementing Regulation (EU) 830447 of 24 November 2015
laying down detailed rules for implementing certgrovisions of Regulation
(EU) No 952/2013 of the European Parliament anthefCouncil laying down
the Union Customs Code (OJ L 343, 29 December 201568 — 893)

Delegated Regulation (EU) 2016/341, essddtig transitional rules for certain
provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of therdpean Parliament and of
the Council, laying down the Union Customs Code nettbe relevant electronic
systems are not yet operational




Section 1 - Introduction

1. Guidance is set out in terms of the structure artkroof the relevant 1A
provisions, and focus on new elements of custorhgtian rules.

2. Status of previous guidance: a full integrationtvekisting guidancewill take
place during 2016.

Section 2 — Transaction Value

2.1 Salefor export

Article 70(1) UCC

The primary basis for the customs value of goodd ble the transaction value, that
Is the price actually paid or payable for the goodbhen sold for export to the
customs territory of the Union, adjusted, whereassary.

Article 128(1) UCC 1A

The transaction value of the goods sold for exporthe customs territory of the
Union shall be determined at the time of acceptawicthe customs declaration on
the basis of the sale occurring immediately betheegoods were brought into that
customs territory.

1. Article 128(1) UCC IA establishes the principle ttiae relevant sale, for the
application of the transaction value method, isgake occurring immediately
before the introduction of the goods into the EStoms territory, on condition
that such sale actually constitutes a “sale foooeXgo the customs territory of
the EU.

2. The relevant moment is when goods are broughtthrocustoms territory of
the Union (see Title IV UCC). The relevant sale fmods brought into the
Union is the sale when crossing the border, ihe,uitimate sale taking place,
in performance of the contract of sale, at thaetim

3. Article 128(1) UCC IA stipulates that the relevaale to determine the value
of goods is the sale that is a sale for export braigs the goods into the
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Union. This is the saleccurring immediately beforéhe introduction of the
goods into the customs territory of the EU).

. This sale allows the application of the transactiratue method in a manner
that takes into account the substance of the emaemercial import

transaction. It allows the proper application diestrelevant provisions (e.g.
provisions on additions and deductions). Where thisnot possible, the
application of the transaction value method ispussible.

. Therefore, this is the sale that allows economierajprs and customs to
actually apply the transaction value method.

. A simple example is as follows:

B buys from A and the goods are brought into thekinThis sale is the
sale that is occurring (takes place) before thedgoarrive into the
Union.
or

B buys from A and B sells to C, and this latteres@ to C) is the sale
occurring before the goods arriving into the EUe Bale from B to C is
therefore the sale which qualifies as the sale @ahately) occurring
before introduction into the EU.

. Itis of course necessary to ensure that the tcainsabeing used as the basis of
the customs value under Article 70 UCC takes tmefof an actual sale, with

an actual buyer and seller. In other words, in otdedetermine a customs

value under the provisions of Article 70 UCC, itshibe established whether
the parties to a transaction can be regarded asrbayd seller and thus

whether the transaction constitutes a sale in legahs as well as in a

commercial sense.

. Article 128 UCC IA does not introduce changesha scope of what can be
deemed a sale of goods for customs valuation pagydde fundamentals of
transaction value remain in place. The meaning (aodcept) of what
constitutes a sale is not altered, although it may be more important to be
able to distinguish between a sale and other fotie&lhrrangements which
may precede a sale.

. For example, it is not possible to consider thateatual sale occurs when the
goods were imported on consignment, or were imgobig branches of the
same company which are not separate legal entgmsls imported under a
hire or leasing contract (even if the contractsudes an option to purchase the
goods). Furthermore,@omestic safe-do not qualify as a sale for export to the
EU.

2 buyer and seller in EU




2.2 International Guidance

1. While the concept of sale for export is not definedhe WTO Agreement,
there are two WCO Technical Committee instrumeAtyigory opinion No
14.1 and Commentary No 22.1) which provide guidance

2. WCO TCCV Advisory Opinion 1.1 states that:

the WTO Agreement does not contain a definiticisak”, but for reasons of
uniformity of interpretation and application, it isiportant that the term ‘sale’
Is taken “in the widest sense” so that the custeailse of the imported goods
can be determined under the transaction value nietw often as possible.
This means that all transactions that economicalfig legally qualify as sales
should, to the greatest extent possible, be usedukioms valuation purposes
to make sure that the valuation of the goods reflas close as possible their
actual market value.




2.3 Article 128 (2) UCC IA) Sales of goods held under special (suspensive)
regimes and before entry to free circulation

NB: Article 128(2) UCC IA must be read in conjumctiwith paragraph (1) of
the same Article.

Article 128(2) UCC 1A

Where the goods are sold for export to the custi@mgory of the Union not
before they were brought into that customs teryitbut while in temporary
storage or while placed under a special proceduteepthan internal transit,
end-use or outward processing, the transactione/ahll be determined on the
basis of that sale.

1. This relates to the customs value of goods, iritar @ a customs warehouse,
when these are declared for release for free atiom. This rule is not limited
to goods sold while held in a customs warehouskeeiQirocedures (for goods
in temporary storage or for goods placed underegiapprocedure other than
internal transit, end-use or outward processing)adso eligible. However, for
ease of reference and because the customs warepocezlure is the most
common procedure used in this context, this guidanil refer to customs
warehouse only.

2. Article 128(2) UCC IA covers cases where the goaws “sold for export in
warehouse, where there is no sale which covereddbds on arrival into the
Union.

3. Therefore, the circumstances covered are thoseewberentry into the Union,
the goods are not declared for release for freeulation, but placed in
temporary storage or under a special procedure efwarsing, inward
processing, external transit) for which the paymehtcustoms duties is
suspended.

4. If a sale for export exists when the goods arrite the EU, that is the basis
for the customs value (Article 128(1) UCC IA).

5. When no such sale exists, the sale (deemed to“baleafor export”) taking
place during the warehousing operation will be te&evant basis for the
declarant to declare a customs value under thedchion value method.

In such situations, where the goods are the sulgket sale and fulfil the
conditions laid down in Article 70 UCC after beipipced under a special
(suspension) procedure, such a sale (and takingaictount that “domestic”
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sales are not eligible for the purposes of the iegipbn of the transaction
method) shall be used for the determination ofdhstoms value under the
transaction value method.

6. In more general terms, customs value should bedb@sa transaction value of
a sale taking place in / from a customs warehougenanthe EU territory only
if the following conditions are met:

» there is no sale for export in accordance with uAdgcle 128(1) UCC IA;
* there is a sale in the customs warehouse that & domestic sale; and

* the sale in the customs warehouse meets the ramnts of Article 70(3)
UCC.
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Practical examples to illustrate the relevant sale for the determination of the
transaction value in accordance with Article 128 (1) and (2) UCC | A (where
goods are placed under a suspensive procedure (e.g., warehousing))

. Situations where Article 128 UCC IA (paragraphs &hd (2)) commonly

apply are illustrated as follows:

Situation 1:

Goods are sent from a third country to the EU. Téeysold (sale 1) to the EU
importer only after being declared for warehousingnd resold by the EU
importer to a buyer (customer in the EU) beforenbedeclared for free
circulation (sale 2). In this case, in applicatmmArticle 128(2) UCC IA, the
relevant sale for the determination of the traneactalue is sale 1, because
sale 2 (occurring between two EU residents) is raaktic sale and cannot be
considered as a sale for export.

Situation 2:

Goods are sent from a third country to the EU. Tlaeg declared for
warehousing, and subsequently sold to the EU cuestolm this case, if such
sale occurs before the release of the goods ferdmeulation, then this sale
provides the basis for the application of the tamtisn method in accordance
with Article 128(2) UCC IA. If such sale occuafter the release of the goods
for free circulation, the customs value will haeebe determined in accordance
with a secondary method of valuation.
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Graphic examples

SALE FOR EXPORT ARTICLE 128 (1) UCC IA

sale
Dealer B Manufacturedd
USA USA

price 10,000 $

A

sale 2 price 13,000 $ engines

sale 3

Buyer C —> Buyer D
Franct German'

A

price 17,000 €
Customs clearance

In the example above, the goods are ultimately gbbject of three sales in
commerce:

1. from manufacturer A to dealer B (both located thied country);
2. from dealer B to buyer C in France;
3. from buyer C in France to the final buyer D in Gany.

The goods are transported directly from Manufactdréhird country) to buyer C in
France.

In this case, the sale relevant for the deternonatf the transaction value is, in
accordance with Article 128 (1) UCC IA, the saléwmen dealer B and buyer C.

[Note: Article 128 (1) refers to time at time oftgnof the goods into the EU customs territory, and
not to the moment (or place) of their release fee fcirculation. Consequently, in the case at hand,
the fact that the goods are declared for free ldtmn after being sold to the final buyer D is not
relevant for the determination of the relevant $ale
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Example of order processing and sale of goods

a customer “A” goes to a car dealer “B” amdays CAR X

the dealer “B” places an order on NL CAR C&*

NL CAR Co — “C” sends the order to the mawotifeang plant JP CAR Co - “D”
JP Car Co —“D” sells to EU CAR Import Co “E”

EU CAR Import Co “E” imports the car

the car is sold to the dealer “B”

the dealer sells the car to the final custoifg

GmMmMoOw>

EU

This is an example of a purchase order trail leatina sale. Here, the goods are sold
from D to E, who declares them for free circulatienthout placing them under a
suspension procedure. In this case, this sale ljeieeen D and E) provides the basis
for the application of the transaction method incadance with Article 128(1) UCC
IA.
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SALE FOR EXPORT ARTICLE 128 (1) UCC IA

sale
Dealer B Manufacturedd
Switzerland USA

price 10,000 $

engines

Warehouse
DealerB

Germany

Customs clearance

In the example above, the goods are sold from naatwfer A (in a third country) to
dealer B (again, in a third country), but diredtignsported to the premises of dealer
B in the EU, in accordance with the immediate sategract taking place.

In this case there is one sale (A to B), and thani eligible sale, to serve as the basis
for the determination of the transaction valueanardance with Article 128(1) UCC

IA.
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SALE FOR EXPORT ARTICLE 128 (2) UCC IA

Dealer A
USA

engines

sale

Importer B Buyer C
Germany <« France

Customs clearance price 17,000 €

In the example above, the goods are sent by dAaaler a third country) to importer
B in the EU. While in temporary storage, the goadssold by A to B, who sells the
goods to buyer C (again in the EU).

Here, the goods are bought by B from A (otherwiseduld not resell them)

In this case, the sale relevant for the deternmnabdf the transaction value in
accordance with Article 128(2) UCC IA is the saétvireen A and B.
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Sale for Export — Article 128(2) UCC IA

EU border where the goods
enter into the EU customs
territory

/ Bonded warehouse in EU\

Member State C

Release into
free
circulation

Direct transportation from
Manufacturer X to the
bonded warehouse in the EU

In the above example, there is no sale at the ttiakethe goods enter the EU customs
territory. However, a sale while the goods are uadsuspensive procedure provides
the basis for the application of the transactiotho@ in accordance with Article
128(2) UCC IA. The sale in question is that betwewnufacturer X and EU

customer Z.
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2.5 Transtional Measure

Article 347 UCC IA

1. The transaction value of the goods may be detednomethe
basis of a sale occurring before the sale refern@dn Article
128 (1) of this Regulation where the person on whuoshalf
the declaration is lodged is bound by a contrachatoded
prior to 18 January 2016.

2. This Article shall apply until 31 December 2L.

1. Article 347 UCC IA introduces a temporary measusppl(icable until
31.12.2017) allowing importers to take into acco(imdnour) their bona fide
contracts in place at the date of 18 January 2txhe ©f entry into force of the
new Regulation) and to provide them with reasonaioh® to adapt, where
necessary, their relevant trade patterns.

2. The reference to a “relevant contract” is not idishto be restricted to a sales
contract between buyer and seller: such a contnagt be concluded between
parties such as between the buyer of the goodspartees with whom this
buyer has forward contractual commitments and esmgagts. Economic
operators are allowed “legitimate expectations” retation to contractual
arrangements in this regard.

3. No specific conditions are set out in relation ke form or structure of the
contract in question. As a consequence, this contreeeds not relate
exclusively to a product, a precise delivery dgtentity and a purchase price.
Therefore, so-called “framework contracts” may beered by this provision.

4. As a result of this temporary measure, the impageallowed to use a sale
other than the sale indicated by Article 128(1) UCK - including for
example, an “earlier” sale (a sale occurring betbeesale specified in Article
128(1) UCC IA) - where the economic operator isstained or bound in this
respect by any contract concluded before the eimtiy force of the new
legislation.

5. If such contract assumed the use of a specific (@abtuding an earlier sale)
which, under the previous legislatiorwould have been considered eligible as
sale for export, then the same sale can still leel,usrovided that the contract
remains in force, until 31.12.2017.

3 Article 147 CCIP
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Section 3 — Royalties and licence fees

Article 71 UCC and Article 136 1A

Article 71 UCC

Elements of the transaction value

This provision is implemented by Article 136 UCK |

-

1. In determining the customs value under Arti€letiAe price actually paid
payable for the imported goods shall be supplenaenye

(c) royalties and licence fees related to the gooeimg valued that the buyer
must pay, either directly or indirectly, as a camsh of sale of the goods being
valued, to the extent that such royalties and &esnot included in the price
actually paid or payable;

31

1. Article 136 UCC IA contains some new provisions evhare relatively minor,

and for the most part these do not go much futttinean to simply re-state some
basic and self-evident aspects of the major rubegshe UCC. The more
significant changes relate to the fact that sonhesrwere which found in the
CCIP are no longer provided in the UCC legal paekag

Royalties and Licence Fees

. Imported goods often incorporate elements (e.gell@ctual property rights)

which are compensated for (paid for) by meanspayments which are
described as royalties or licence fees

. Article 71 UCC recognises that these payments aregh the customs value of

goods. Where such payments are already includedeirprice of the goods,
then such value is automatically included in thstems value.

. Article 71 UCC also provides that, where the vadfiesuch elements amsot

includedin the price of the goods, then the inclusion wfhspayments in the
customs value is foreseen, in terms of an adjustofehe price of the goods.
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5. Therefore, in accordance with Article 71 UCC paytadn use the rights (i.e.,
intangible property) in question are to be taketo iconsideration when the
customs value of the imported goods is determined.

6. There is an implicit recognition that the commergigactices, and the related
legal framework related to intellectual properghts, relating to royalties and
licence payments, are relevant and applicable. WeweEU customs
legislatiorf will not provide a definition of royalties and déince fees.

3.2 Scope

7. A general definition of "royalties and licence féesmn be found in Article
12(2) of the OECD Model e Tax Convention on Incaand on Capital (2014),
as follows:

"payments of any kind received as a considerabornhe use of, or the right to
use, any copyright of literary, artistic or scididi work including
cinematograph films, any patent, trademark, dessgnmodel, plan, secret
formula or process, or for the use of, or the rightise, industrial, commercial
or scientific equipment, or for information concerg industrial, commercial,
or scientific experience (commonly referred to lasdiv-how")".

8. The above definition is usefuhnd indicates that royalties and licence fees are
payments for a range of rights (intangibles). TheéAQJdoes not distinguish
between the various rights and the IA does notaddl'kerefore, royalties and
licence fees payments for the right to use, fomgda, a trade mark can no
longer be the subject of specific provisions, batl funder the general
provisions of Article 71 UCC and 136 UCC IA.

9. The scope of licensing arrangements are not adetfassvaluation rules, as
these come under the relevant commercial contrddtsvever, typical
examples include: the manufacture and/or sale Xpor of imported goods
(incorporating, e.g., patents, designs, models madufacturing know-how,
trademarks), the use or resale of imported goowlspérticular, copyright,
manufacturing processes inseparably embodied imtperted goods).

* The WTO Valuation Agreement does not set out to@s of royalties or licence fees

® This definition was included in the previous ldgi®n (Article 157 CCIP).
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3.3 Contractsand Licensing

10. When royalties and licence fees are payadideatrangements are often set out
In a separate formal written contract or agreermamually defined as “licence
agreement” - which specifies in detail the licenpedduct, the nature of the
rights assigned and know-how provided, the resjpditss of the licensor and
the licensee, the methods of calculation and paywietme royalties or licence
fees, the legal consequences of their non-payment e

Examination of the licence agreement will providdfisient information on
the relevance of the royalty or licence fee to twstoms value of goods
imported. However, it is also necessary to take aatcount the terms of the
sale contract and the link which may exist betwgensales contract and the
licence agreement.

In most cases, the contract of sale for the goads ahot explicitly mention
that a payment for royalties or licence fees hasetanade for the goods.

11 Article 71(1)(c) UCC states that

royalties or licence fees must be added to theegand or payable when:

. they are not included in the price paid or paygbl
. they are related to the goods being valued; and
. the buyer must pay them, either directly or iedtty, as a condition of sale pf

the goods being valued

3.4 Related to the goods being valued

12. Atrticle 136(1) UCC IA states that royaltieslimence fees are related to the
imported goods where, in particuléne rights transferred under the licence or
royalties agreement are embodied in the goods

13. A direct link to the imported goods is partarly clear where the imported
goods are themselves the subject of the licencseamnt (i.e. if the imported
goods incorporate the trademark for which the leefee is paid, this must be
considered as related to the imported goods). Eneeslink may also exist
where the licensed goods are ingredients or commstod the imported goods.

3.5 Existing guidance

14. In order to establish whether a royalty reddtethe goods to be valued, the key
iIssue is to determine what the licensee receivesturn for the payment. For
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15.

16.

3.6

instance, "Know-how" provided under a licence agrest will often involve
the supply of designs, recipes, formulae and hastcuctions as to the use of
the licensed product.

Where such know-how applies to the imported goadsy, royalty or licence
fee payment therefore will need to be consideredrnidusion in the customs
value.

A licence agreement (for example in the arkdfranchising”) sometimes

involves the supply of services such as the trginihthe licensee's staff in the
manufacture of the licensed product or in the dseaxhinery/plant. Technical

assistance in the areas of management, adminstyatiarketing, accounting,
etc. may also be involved. In such cases the npyalticence fee payment for
those services would not be eligible for inclusiothe customs value.

The way the amount of royalties paid is catad is not a decisive factor for
the determination of their inclusion in the custoratuie.

Example:

in the case of an imported component or ingredi¢nihe licensed product, or
in the case of imported production machinery onpla royalty payment based
on the realisation of sale of the licensed produ&y relate wholly, partially or

not at all to the imported goods.

Condition of sale of the imported goods

Article 136(4) UCC IA states that

royalties and licencéees are considered to be paid as a condition & &ar the
imported goodsf

(a) the seller or a person related to the sediguires the buyer to make this
payment, or

(b) the payment is made to satisfy an obligatibthe seller, or

(c) the goods cannot be sold to, or purchasethéyuyer without payment of
the royalties or licence fees.

17.

The criteriohapplicable is whether the seller can sell or wiethe buyer can
buy the goods without the payment of a royaltyicerice fee. The condition

® Largely reflecting current guidance (see for exEn@ommentary 3 (paragraph 12).
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18.

19.

3.7

20.

21.

22.

may be explicit or implicit. In some cases it Wik specified in the licence
agreement whether the sale of the imported goodsnditional upon payment
of a royalty or licence fee. It is not, howeverqu&ed that it should be so
stipulated.

A further indication is also now provided imtisle 136(4) c) UCC IA, which
refers to payment of royalties to the licensor.sTibinot a major clarification, it
simply makes explicit the fact that royalties albg, definition, paid to the
owner7(licensor) of the licenced rights and areallgyaid by the buyer of the
goods.

The rule indicates that condition of sale provisi@ne based on commitments
entered into, and binding on, by the buyer or #lees This indicates that the
“condition of sale” criterion refers not only torwitions imposed by or on the
seller, but also on the buyer, and this is a usgéuification.

This also reflects the wording of Article 71(1)(@LC which refers to:

“royalties and licence fees related to the goodsid@alued that the buyer
must pay, as a condition of sale of the goodseing valued.

Therefore, the underlyirapndition of sale testill continue to play a role.
Royalties paid to 3" parties

Royalties may be paid to the seller or toialtharty. Royalties paid to a 3rd
party may arise where the payment to tffeparty is made, for example, to
satisfy an obligation of the seller.

A 3° party may be the owner or licensor of the relevigtits. In such cases,

the relevance (and therefore the application) ef‘dondition of sale” test may

not be directly applicable, because the commecaielmstances are outside of
the circumstances governed by the “condition cé"salle in the first place.

However, it is advisable to apply the samachbagproach and that is what is
set out in the UCC IA.

Thus, this clause reflects basic elements of the sfigoods, including the

transfer of title and all rights in the goods, witthe contractual framework in

force. It is not intended that customs should geedketermine whether a seller
can sell, or a buyer can buy the goods, in termad#pendent or new criteria,
without taking into account contractual provisiorigcluding royalty

" Art. 136 para. 4 (c) also reflects Commentary Nol2of the TCCV [see point 7 of Commentary No 25rlthis

regard.
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23.

24,

25.

26.

3.8

27.

contracts). Therefore, priority should be givethi® commercial circumstances
and the relevant contractual arrangements.

All the circumstances surrounding the saled (8me import of the goods)
should be examined if required. This includes, artipular, possible links
between sale and licensing agreements and otlesarglinformation.

Each individual situation must be analysedcctamn all facts surrounding the
sale and import of the goods, including contractaral legal obligation of the
parties, and other pertinent information.

Persons to whom royalties or licence feegai@ are not relevant, in terms of
the place of residence of such persons. EU lemsldtas always made this
clear.

Finally, Article 136 UCC IA does not indicaa assumption that royalties and
licence fees arautomatically includiblan the customs value.

There can be various situations where payment y#lties or licence fees is
considered a condition of sale when paid to anlatee third party.

However Article 136 UCC IA does not statkat the basic conditions (i.e.,
related to the goodand acondition of saleare assumed to have been met, and
that royalties and licence fees are therefore dibla in the customs value
unless the declarant demonstrates the contrafgustoms will examine all
commercial contracts or reach conclusions on cotush intentions or
obligations, where necessary.

| nternational Guidance

There is substantial guidance available fraemWCO Technical Committee
on Customs Valuation. Notably, WCO Commentary N’13%ovides for a list
(non-exhaustive) of factors that can be taken @tgount in determining
whether the payment of an amount for royaltiesiaenice fees constitutes a
condition of sale of the imported goods.
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25.1 Lizenzgebiihren Dritter — Allgemeiner Kommentar

(verabschiedet auf der 32. Sitzung des Technischen Ausschusses vom 11. - 15.
April 2011 und formell angenommen auf der 117./118. Sitzung des WCO-Rats
vom 23. - 25, Juni 2011, Ubersetzung: Guido Sticker)

1. Mit diesem Dokument sollen Leitlinien flr die Auslegung und Anwendung von Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe c des Ubereinkommens in Fillen vorgelegt werden, in denen eine
Lizenzgebihr an einen mit dem Verkdufer nicht verbundenen lizenzgebenden Dritten

gezahlt wird.

2. Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c sind dem flir die eingefiihrten Waren tatsachlich
gezahlten oder zu zahlenden Preis Lizenzgebihren fiir die zu bewertenden Waren
hinzuzurechnen, die der Kaufer entweder unmittelbar oder mittelbar nach den
Bedingungen des Kaufgeschafts fiir die zu bewertenden Waren zu zahlen hat, soweit die

Lizenzgebiihren im tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis nicht enthalten sind.

3. Ein im internationalen Handel haufig auftretendes Problem ist der Fall, dass die
Lizenzgebiihr an einen Dritten gezahlt wird, d.h. an eine andere Person als den Verkaufer
der eingeflihrten Waren. In diesen Fallen schlieBt der Kaufer/Einfiihrer einen Kaufvertrag
mit dem Verkaufer/Hersteller und geht zudem mit einem lizenzgebenden Dritten einen
Lizenzvertrag ein. In einigen Fallen besteht zudem zwischen dem Lizenzgeber und dem

Verkaufer/Hersteller ein Lizenzvertrag.

4. Um eine Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c treffen zu kdnnen, sind alle
relevanten Dokumente zu priifen, einschlieBlich des Lizenzvertrags und des Kaufvertrags.
Der Lizenzvertrag ermdglicht es dem Inhaber geistiger Eigentumsrechte (,Lizenzgeber"),
aus einer Erfindung oder einem schopferischen Werk Einkiinfte zu erzielen, indem er von
einem Nutzer (,Lizenznehmer") fiir die Nutzung des lizenzierten Produkts eine
Lizenzgebiihr verlangt. Im Lizenzvertrag werden in der Regel die dem Lizenznehmer
gewahrten Rechte, die zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer vereinbarten
Bedingungen, wie beispielsweise Laufzeit der Vereinbarung, untersagte Nutzungen,
Ubertragungs- und Unterlizenzierungsrechte, Gewahrleistungen, Kiindigung des
Lizenzvertrags, Unterstiitzungs- und Wartungsleistungen,
Qualitatssicherungsbestimmungen usw., sowie Einzelheiten zur Zahlung der Lizenzgebiihr
prazisiert. Mit der Lizenzierung eines geistigen Eigentumsrechts Uibertragt der
Lizenzgeber ein beschranktes Recht zur Nutzung seines geistigen Eigentums, wie z.B.
Markenzeichen, behalt jedoch sein eigentliches Eigentumsrecht. Im Kaufvertrag werden
in der Regel Bedingungen festgelegt, denen der Verkauf zur Ausfuhr der eingefiihrten

Waren unterliegt. Die in diesen Vereinbarungen und in weiteren sachbezogenen



Unterlagen enthaltenen Informationen kénnen darauf hinweisen, ob die Zahlung der
Lizenzgebihren in den Zollwert nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c einbezogen werden

sollte.

5. Werden Lizenzgebiihren an einen Dritten gezahlt, gilt es als unwahrscheinlich, dass die
GebUlhr im tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis nach Artikel 1 enthalten ist. Flr
die Zwecke dieses Kommentars wird davon ausgegangen, dass die Lizenzgebiihren nicht
im tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis enthalten sind. Die Analyse konzentriert
sich daher auf zwei Hauptfragen, die sich aus Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c ergeben:

» Bezieht sich die Lizenzgebiihr auf die zu bewertenden Waren?

» Wird die Lizenzgebiihr nach den Bedingungen des Kaufgeschafts fir die zu bewertenden

Waren gezahlt?
Priifling, ob sich eine Lizenzgebiihr auf die zu bewertenden Waren bezieht

6. Der haufigste Fall, in dem davon ausgegangen werden kann, dass eine Lizenzgebihr sich
auf die zu bewertenden Waren bezieht, liegt dann vor, wenn das unter die Lizenz
fallende geistige Eigentum in die eingefiihrten Waren eingeflossen ist und/oder bei der
Herstellung der Waren genutzt wird. Ist in die eingefiihrten Waren beispielsweise das
Markenzeichen eingearbeitet, flir das die Lizenzgebilihr gezahlt wird, so ware dies ein

Hinweis darauf, dass die Gebiihr sich auf die eingefiihrten Waren bezieht.

Priifung, ob eine Lizenzgebiihr nach den Bedingungen des Kaufgeschatts fiir die

zu bewertenden Waren gezahlt wird.

7 Bei der Priifung, ob der Kaufer die Lizenzgebiihr nach den Bedingungen des
Kaufgeschafts zu zahlen hat, spielt der Aspekt eine wesentliche Rolle, ob es dem Kaufer
nicht mdglich war, die eingefiihrten Waren ohne Zahlung der Lizenzgebiihr zu erwerben.
Wird die Lizenzgebiihr an einen Dritten gezahlt, der mit dem Verkaufer der eingefiihrten
Waren verbunden ist, ist es wahrscheinlicher, dass die Geblihr nach den Bedingungen
des Kaufgeschafts gezahlt wird, als wenn sie an einen Dritten gezahlt wird, der mit dem
Verkaufer der eingeflihrten Waren nicht verbunden ist. Es gibt verschiedene Szenarien, in
denen Lizenzgebiihren als nach den Bedingungen des Kaufgeschafts gezahlt gelten,
obwohl die Zahlung an einen Dritten erfolgte. Jeder Einzelfall ist jedoch anhand der
Begleitumstande des Verkaufs und der Einfuhr der Waren zu priifen, einschlieBlich der
vertraglichen und rechtlichen Pflichten, die in den einschldgigen Unterlagen wie dem

Kaufvertrag oder dem Lizenzvertrag enthalten sind.

8 Der eindeutigste Hinweis darauf, dass dem Kaufer der Erwerb der eingefiihrten Waren
ohne Zahlung der Lizenzgebihr nicht mdglich war, ist eine ausdriickliche Erklarung in

den Verkaufsunterlagen fiir die eingefiihrten Waren, dass der Kaufer die Lizenzgebiihr als



Bedingung fiir das Kaufgeschaft zu entrichten hat. Eine solche Erklarung ware
ausschlaggebend flir die Feststellung, ob eine Lizenzgebiihr nach den Bedingungen des
Kaufgeschafts gezahlt wurde. Dem Technischen Ausschuss ist jedoch bewusst, dass die
Verkaufsunterlagen moglicherweise keine ausdrtickliche Bestimmung dieser Art
enthalten, insbesondere wenn die Lizenzgeblhr an einen mit dem Verkaufer nicht
verbundenen Dritten gezahlt wird. In diesem Fall missen mdéglicherweise andere
Faktoren betrachtet werden, um feststellen zu kénnen, ob die Lizenzgebiihr nach den
Bedingungen des Kaufgeschafts gezahlt wurde. Nach Ansicht des Technischen
Ausschusses ist zur Beantwortung der Frage, ob dem Kaufer der Erwerb der eingeflihrten
Waren ohne Zahlung einer Lizenzgebiihr mdglich ist, eine Priifung aller Begleitumstande
des Verkaufs und der Einfuhr der Waren erforderlich — Verbindungen zwischen den
Verkaufs— und Lizenzvertragen sowie andere sachdienliche Informationen
eingeschlossen. Folgende Faktoren kénnten bei der Feststellung berticksichtigt werden,

ob Lizenzgebiihren nach den Bedingungen eines Kaufvertrags zu zahlen sind:

(a) Im Kaufvertrag oder in zugehdrigen Unterlagen wird auf die Lizenzgebiihr

hingewiesen.
(b) Im Lizenzvertrag wird auf den Verkauf der Waren hingewiesen.

(c) Nach den Bedingungen des Kaufvertrags oder des Lizenzvertrags kann der
Kaufvertrag als Folge eines VerstoBes gegen den Lizenzvertrag gekiindigt werden,
wenn der Kaufer die Lizenzgeblihr nicht an den Lizenzgeber entrichtet. Dies ware ein
Indiz flr eine Verbindung zwischen der Zahlung der Lizenzgeblihr und dem Verkauf

der zu bewertenden Waren.

(d) Der Lizenzvertrag enthalt eine Bedingung, nach der bei Nichtzahlung der
Lizenzgebiihr dem Hersteller die Herstellung der Waren, in die das geistige Eigentum

des Lizenzgebers eingeflossen ist, und ihr Verkauf an den Einflhrer untersagt wird.

(e) Der Lizenzvertrag umfasst Bedingungen, nach denen es dem Lizenzgeber erlaubt ist,
die Produktion oder das Kaufgeschaft zwischen Hersteller und Einfiihrer (Verkauf zur

Ausfuhr ins Einfuhrland) (ber die Qualitatssicherung hinaus zu lenken.

10. Jeder Fall ist als Einzelfall unter Beriicksichtigung der relevanten Umsténde zu

betrachten.

siehe FuBnote 12. zu den Anlagen 1 b1s 4.



Frachtnebenkostenkatalog fiir den Luft- und Seeverkehr

Erlauternde Vorbemerkungen

GemaB Art. 32 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i ZK sind dem flr die eingefiihrten Waren tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis
Beférderungs- und Versicherungskosten bis zum Ort des Verbringens in das Zollgebiet der Gemeinschaft hinzuzurechnen.

Der Begriff ,Beférderungskosten® ist hierbei weit auszulegen und umfasst alle Haupt- und Nebenkosten, die mit der Beférderung der
Waren verbunden sind. Beférderungskosten sind daher nicht nur die Kosten, die die Beférderung selbst betreffen (zB Fracht),
sondern alle Kosten, die durch die Beférderung veranlasst sind. Hierzu gehdren beispielsweise auch Zuschlage fiir besondere
Leistungen im Zusammenhang mit der Beférderung der Waren.

Haufig werden diese Kosten bzw. Zuschldge nur abgekiirzt in den Fracht- oder Speditionsrechnungen angegeben. Um eine
Einordnung in hinzurechnungspflichtige und nicht zollwertrelevante Kosten zu erleichtern, wurden in der nachfolgenden Tabelle die
bisher bekannten Kiirzel zusammengefasst und naher erlautert.

Dem tatsachlich gezahlten oder zu zahlenden Preis hinzuzurechnen sind nur diejenigen Kosten, die vor dem Ort des Verbringens
angefallen sind. Daher ist zunachst zu priifen, wo die berechnete Leistung erbracht worden ist. Dies lasst sich oft aus der
Bezeichnung des Zuschlags allein nicht erkennen. So kann beispielsweise eine Terminal Handling Charge sowohl vor als auch am
bzw. nach dem Ort des Verbringens angefallen sein. Anhaltspunkte kénnen sich hierbei zum Beispiel aus der Abrechnung des
Spediteurs ergeben: wenn diese Kosten bzw. Zuschlage in Fremdwahrung und/oder ohne Mehrwertsteuer berechnet wurden, kann

dies ein Indiz daftir sein, dass sie vor dem Ort des Verbringens entstanden sind.



I. Zuschldge zu den Frachtkosten — Luftfracht

Abkiirzung bzw. Genaue Bezeichnung Bedeutung Zollwert-Relevanz
Bezeichnung
AMS Automatic Manifest Systems Kosten fiir die vorzeitige ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
Datenibermittlung an den US-Zoll

AWA Air Way Bill Fee due Agent Gebihr fir die Erstellung eines AWB ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

AWB Air Way Bill Fee Gebuhr fir die Erstellung eines AWB ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

AWC Air Way Bill Fee due Carrier Gebihr fir die Erstellung eines AWB ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

CC-Fee Charges Collect Fee Inkasso-Gebihr fir Luftfracht nein

CGA Export-fee im Drittland ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

CHA Handling Agent Charges Handling-Gebiihren ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

CHC Handling Airline Charges Handling Kosten vor Ort ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

CLC Container Cleaning Charge Containerreinigung ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

DFA Delivery Fee Due Agent Liefergebihr ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

ENS-fee Gebuhr fir die Anmeldung mit ESumA Nein, sofern seperat ausgewiesen und nicht in
drittl. Frachtkosten beinhaltet (Z 5101 Abs. 39)

FLF Forwarders Liability Fee Haftungserweiterung des Spediteurs ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

Freight reine Luftfrachtkosten ja, anteilig gem. Anh. 25 ZK-DVO

FSC Fuel Surcharge Treibstoffkosten-Zuschlag ja, anteilig gem. Anh. 25 ZK-DVO

FSH Fuel Surcharge Treibstoffkosten-Zuschlag ja, anteilig gem. Anh. 25 ZK-DVO

H&CAE Geblhr des Frachtagenten vor Ort ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

HCA Gebilhr des Frachtagenten vor Ort ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

INC Insurance Charges Versicherungskosten ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
(dieser gilt nur fur Frachtkosten)

MAA oder MSC Miscellaneous due Agent Gebihr des Frachtagenten vor Ort ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

MYC Fuel Surcharge Treibstoffkosten-Zuschlag ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

navigation surcharge oder

navigation surcharge

Kosten, die von einem privaten

ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

nav fee Unternehmen sowohl im

innerkanadischen Luftraum wie in den

internationalen Lufthoheitsgebieten

Kanadas fir zB Flugsicherung,

Fluglotsendienste, Fluginformation

erhoben werden.
0SC Kosten fir Extras im Drittland ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
PCA Geblhr des Frachtagenten vor Ort ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
PUH Abholung beim Versender ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
SCAN ROntgen-Kosten ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
SOA Warehouse Charge Lagerungskosten im Drittland ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO




SSC Security Surcharge due Carrier Sicherheitsgebiihr Abflughafen ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
SSF Security Service Fee Sicherheitsgebuhr Abflughafen ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
STX Gebuhr des Frachtagenten vor Ort ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
TXA Consumption Tax Ortliche Konsumsteuer ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
WRS War Risk Surcharge Zuschlag fir Kriegsrisiken ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
XCC oder X-RAY Rontgen-Kosten ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO
XRH Rontgen-Kosten ja, keine Aufteilung gem. Anh. 25 ZK-DVO

II. Zuschldge zu den Frachtkosten — Seefracht

Abkiirzung bzw.
Bezeichnung

Genaue Bezeichnung

Bedeutung

Zollwert-Relevanz

Agent Fee ex Asia

Gebuhr flr Frachtagenten in Asien

ja, weil vor dem Ort des Verbringens
angefallen

AMF Transport Document Amendment | Gebiihr fiir die Anderung eines ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Fee Transportdokuments angefallen
ATB fee Gebuihr der Reederei nach dem Ort des nein, da nach dem Ort des Verbringens
Verbringens fir die Erstellung der AT/B entstanden und erhoben
ATCF Anti Terror Compliance Fee Anti-Terror-Gebtihr ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen
BAF oder BF Bunker Adjustment Factor Zuschlag aufgrund schwankender ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Olpreise angefallen
BAS Basis ocean freight Gebuhr flr Seetransport bis zum Ort des Verbringens
BLF Transport Document Issuance Gebuhr fir die Ausstellung des ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Fee Transportdokuments angefallen
CAF oder CF Currency Adjustment Factor Zuschlag aufgrund schwankender ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Wahrungsumrechnungskurse angefallen
CAM Cargo Declaration Amendment Gebiihr fiir die Anderung einer ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Fee elektronischen Anmeldung angefallen
CAP Capatazia Gebihr, die bei Be- und Entladung in ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Brasilien erhoben wird angefallen
CAS Controlled Atmosphere Gas Gebihr fir die Bereitstellung von ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Regulation Charge speziellen Begasungs-Containern angefallen
CCL Container Cleaning Geblihr fiir die Reinigung eines ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Containers angefallen
CDD Submission of Cargo Declaration | Geblhr flir die Abgabe von ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Data Fee elektronischen Anmeldungen angefallen
CDF Cargo Data Declaration Fee Exportgebiihr der Zollbehérden ja, wenn vor dem Ort des Verbringens




Hongkongs

angefallen

CFI Customs Fine Gebuhr fir die Zahlung einer Zollstrafe ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
durch den Frachtfiihrer angefallen
CFC Charge Container Freight Station Charge | Ladegebihr fir Container, wenn ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Stlickgut fir mehrere Empfanger in angefallen
denselben Container verladen wird
CIp Cargo Insurance Premium Zuschlag flr eine Premium- ja
Transportversicherung
CISF China Import Service Fee Transportkostenzuschlag China ja; bei Lieferbedingung "CIF" werden die
Frachtkosten vom Verfrachter zunachst
kinstlich reduziert - dadurch sinkt der CIF-
Preis; bei Ankunft der Waren werden dem
Empfanger aber unter der Bezeichnung "CISF"
nachtraglich noch zusatzliche
Transportgebiihren in Rechnung gestellt, die
anschlieBend an den chinesischen Verfrachter
gehen
CLC Container Cleaning Charge Container-Reinigungsgebiihr ja, wenn diese Gebiihr fiir Reinigung des
(Leer-) Containers im Drittland erhoben wird
CLF Freight Collection Fee Inkassogebuhr fir den Einzug der nein
Frachtkosten
CNS Container Nomination Service Fee | Geblhr fir die Bestellung eines ja, weil vor dem Ort des Verbringens
Containers mit bestimmten angefallen (der Container wird ja vor dem Ort
Eigenschaften (zB Material, Alter) des Verbringens bereitgestellt)
COD Change of Destination Gebihr fir die Umleitung der Fracht ja, wenn vor dem Ort des Verbringens

angefallen

Compliance Gebihr

Gebihr fir die sich aus der Umsetzung
der EU-Sanktionslisten ergebenden
Kosten fiir Personal, Software usw.

nein, wenn sie von innergemeinschaftlichen
Spediteuren bzw. Vertretern bei der
Zollanmeldung erhoben wird

CON Congestion Surcharge Gebihr flr Verzdgerungen aufgrund von | ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Uberlastung des Hafens angefallen

CsC Container Service Charge Gebuhr fur das Handling (zB Stauen, ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Stapeln) von Containern im Terminal angefallen

CSH Container Shifting Charge Geblihr fir den Transport des Containers | ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
innerhalb des Terminals angefallen

CTA Fee Gebihr, die bei Transporten aus China ja, weil im Abgangshafen in China angefallen
erhoben wird

CTO Container Terminal Order Fee Gebihr fir die Ausstellung von Terminal- | ja, wenn vor dem Ort des Verbringens

Dokumenten

angefallen




CTS Cold Treatment Charge Geblhr im Zusammenhang mit ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Kiihltransporten und deren Uberwachung | angefallen
CuUs Customs Clearance Gebiihr fiir die Ubernahme der nein, wenn sie sich auf die Abfertigung am Ort
Zollabfertigung durch den Frachtflihrer des Verbringens bezieht
DCF Dangerous Cargo Documentation | Zuschlag fir Ausstellung von ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Fee Dokumenten bei Gefahrguttransporten angefallen
DCI Dangerous Cargo Surcharge- Zuschlag fir Gefahrguttransporte im ja, weil vor der Verladung der Waren
Inland Inland des Verkaufers (=Vorlaufkosten entstanden
im Drittland)
DDF Documentation Fee — Destination | Gebuhr fir die Ausstellung von nein, wenn im Bestimmungshafen in der

Dokumenten am Bestimmungsort

Gemeinschaft angefallen

devanning charge

Ausladegeblihr aus dem Container; wird
z.T. von den chinesischen Frachtfihrern
berechnet

ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen

DHC

Handling Charge — Destination

Handling-Gebiihr am Zielhafen

nein, wenn im Bestimmungshafen in der
Gemeinschaft angefallen

Disbursement (Account)

Hafenabrechnungsgebiihren:
Abrechnung vom Agenten an die
Reederei, die alle Einnahmen und
Ausgaben fir ein Schiff in einem Hafen
auffihrt. Kosten kdnnen zB fir
Festmacher, Schlepper, Liegegeld, Lade-/
Léschkosten, Kommission und Lotsen
entstehen. Erlése kommen aus den
Frachtzahlungen der Frachtzahler. Der
Agent kommt zundchst fir alle Kosten
auf und zieht die Frachten ein. Aus
Einnahmen und Ausgaben entsteht ein
Saldo, der Uber die H. mit der Reederei
verrechnet wird

ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen




DIT

Detention in Transit

Gebuhr fir die Verzdgerung des
Transports auf Veranlassung des Kunden

ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen

Diversion Charge

Diversion Charge

Umleitungsgeblhr

ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen

DMR Demurrage Equipment Charge Zuschlag fir die Nutzung der ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Einrichtungen im Terminal Gber den angefallen
gebuchten Zeitraum hinaus
DOF Delivery Order Fee Gebuhr fir die biromaBige Bearbeitung ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
von Unterlagen angefallen
DPA Transport Arbitrary — Zuschlag fir Fracht, die per Schlepper nein, wenn im Bestimmungshafen in der
Destination oder Rohrleitung am Bestimmungshafen Gemeinschaft angefallen
behandelt wird
Drop Off Charge Zuschlag fir die leere Rickfracht des nein
gemieteten Containers
DTS Detention/Demurrage Zuschlag, der im Terminal erhoben wird, ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Combination Equipment Charge | wenn die Einrichtungen Uber den angefallen
(Merchant Haulage) gebuchten Zeitraum hinaus genutzt
werden
EBS Emergency Bunker Surcharge Zuschlag flr erheblich erhdhte ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Treibstoffkosten angefallen
EDI Electronic Data Interchange Fee | Geblihr fiir die Abgabe von elektronischen | ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Anmeldungen bei Hafen-, Zoll- oder angefallen
anderen Behdrden
EFS Export Intermodal Fuel Zuschlag fir Treibstoffkosten ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Surcharge angefallen
EMF Equipment Management Fee Gebuhr fir Sicherheitsverschluss des ja, wenn vor dem Ort des Verbringens

Containers

angefallen

ENS-Fee oder EAS-Fee

Entry Summary Declaration Fee

Gebuhr fir die Anmeldung mit ESumA

nein, sofern separat ausgewiesen und nicht in

drittl. Frachtkosten enthalten

ERI Ecological and Radiological Fee | Geblhr fir Fracht, die besonders (zB ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
durch Réntgen) untersucht werden muss angefallen
ERS Emergency Risk Surcharge Risikozuschlag ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen
EXA Examination Charge Geblihr fiir den Transport des Containers | ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
zu Untersuchungen angefallen
EXP Export Service Charge Gebuhr fir die Abwicklung der Export- ja, weil vor dem Ort des Verbringens

Formlichkeiten

angefallen

Far East Compensation
Fee

siehe: Far East Import Fee

siehe: Far East Import Fee




Far East Import Fee

Transportkostenzuschlag flir Transporte
aus Asien

ja, weil vor dem Ort des Verbringens
angefallen

FFC Freight Forwarder Gebuhr fir den Frachtfihrer oder ja, weil vor dem Ort des Verbringens
Commission/Brokerage — Origin | Zollagenten am Abgangshafen angefallen
FOC Freight Forwarder Gebuhr fur den Frachtfihrer oder nein, wenn im Bestimmungshafen in der
Commission/Brokerage — Zollagenten am Bestimmungshafen Gemeinschaft angefallen
Destination.
FRI Free In Verladegebiihr ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen
FRO Free Out Verladegebiihr ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen
FTS Freight Tax Surcharge Geblhr fir Steuern auf ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Transportleistungen angefallen
FUM Fumigation Geblihren fiir die Ausraucherung ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen
GEN Genset Gebuhr fir die Bereitstellung eines ja, wenn vor dem Ort des Verbringens

Generators

angefallen

General Import Freight
Compensation

Allgemeiner Zuschlag auf die Seefracht

ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen

GOH oder HEC

Garment on Hanger Equipment

Zusatzkosten fur Aufhange-vorrichtung
zum Transport hangender Kleidung

ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen

GSC

General Surcharge
Compensation

Allgemeiner Zuschlag auf die Seefracht

ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen

Gulf of Aden Surcharge

Sicherheitszuschlag flir den Golf von Aden

ja, weil vor dem Ort des Verbringens
angefallen

HBL House Transport Document Fee | Geblhr fir die Ausstellung bestimmter ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Dokumente angefallen
HDL Lift On Lift Off Geblihr fiir die Be- oder Entladung von ja, wenn vor dem Ort des Verbringens

Containern von Fahrgestellen (zB von
Zigen)

angefallen

High Season Surcharge

Hochsaison-Zuschlag

ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen

IBC

Transfer to Bonded Warehouse

Geblihr fiir den Transport des Containers
zu einem (Zoll-) Verschlusslager

ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen




ICF Inland Cancellation Fee Gebuhr fir die Absage eines ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Inlandstransports angefallen
IEC Inspection Empty Containers Geblhr fir die Inspektion des leeren ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Containers angefallen
IFS Import Intermodal Fuel Zuschlag fir Treibstoffkosten ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Surcharge angefallen
IHE Inland Haulage Export Gebuhr fir Transport von Waren fiir den ja, weil vor dem Ort des Verbringens
Export angefallen
IHI Inland Haulage Import Geblhr fir den Transport von Waren fiir nein, wenn im Bestimmungshafen in der
den Import Gemeinschaft angefallen
IHW Inland Haulage Container Geblhr fiir das Wiegen des Containers auf | ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Weighting Veranlassung des Kunden oder des Zolls angefallen
IMO Dangerous Cargo Surcharge Zuschlag flr Transport von Waren, die ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
aufgrund der IMO-Regelungen als angefallen
gefahrlich eingestuft werden
IMP Import Service Charge Zusatzgebuhr fur Dienstleistungen im nein, wenn im Bestimmungshafen in der
Zusammenhang mit dem Import von Gemeinschaft angefallen
Waren
ISPS International Ship and Port Hafen- und Schiffssicherheitsgebihr ja; Anmerkung: zusammengefasste Geblihr;
Facility Security Hafenanteil nur bei EXW o.A. fiir den
Drittlandshafen, Schiffsanteil voll. Da aber
Ublicherweise keine getrennte Ausweisung, ist
in diesen Fallen vollsténdige Zollwertrelevanz
gegeben
JTC Probe Charge Geblhren flir Kiihlcontainer und ja, wenn vor dem Ort des Verbringens

entsprechende Untersuchungen

angefallen

Kaigebiihren

nein, wenn im Bestimmungshafen in der
Gemeinschaft angefallen

LBC Carrier Provided Packaging Geblihren flir die Beladung des Containers | ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
durch den Frachtfihrer angefallen

LCL Less Container Load Ladegeblihr fiir Container, wenn Stiickgut | ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
fir mehrere Empfanger in denselben angefallen
Container verladen wird

LDS Late Documentation Fee Zuschlag fir die verspatete Vorlage von ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Dokumenten angefallen

LEC Late Gate Fee Gebuhr fir verspatet bereitgestellte ja, wenn vor dem Ort des Verbringens

Container

angefallen




LEG Legalisation of Documents Gebuhr fir die Beglaubigung von ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Dokumenten angefallen
LSFS Low Sulphur Fuel Surcharge Treibstoff-Zuschlag ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen
MDF Manual Documentation Gebuhr fir die manuelle Bearbeitung von | ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Processing Fee Dokumenten angefallen
MHH Merchant Haulage Gebuhr fir Transportleistungen auBerhalb | ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
der vereinbarten Leistungen angefallen
MST Stop-Off Charge Gebuhr fir hdufige Unterbrechungen bei ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Inlandstransport angefallen
ODF Documentation Fee — Origin Geblhr fir die Bearbeitung von ja, weil vor dem Ort des Verbringens
Dokumenten am Abgangsort angefallen
OHC Handling Charge — Origin Handling-Gebihr am Abgangshafen ja, weil vor dem Ort des Verbringens
angefallen
00G Out Of Gauge Additional Zusatzgebiihr fir Beladung lber Pegel ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen
OPA Transport Arbitrary — Origin Zuschlag fir Fracht, die per Schlepper ja, weil vor dem Ort des Verbringens
oder Rohrleitung am Abgangshafen angefallen
behandelt wird
PAE Port Additionals / Port Dues — Zusatzliche Hafengebiihren am ja, weil vor dem Ort des Verbringens
Export Abgangshafen angefallen
PAIL Port Additionals / Port Dues — Zusatzliche Hafengebiihren am nein, wenn im Bestimmungshafen in der
Import Bestimmungshafen Gemeinschaft angefallen
PCC Panama Transit Fee Gebuhr fir die Passage durch den ja, weil vor dem Ort des Verbringens
Panama-Kanal angefallen
PHI Government Agency Inspection | Gebuhr fir die Untersuchung durch eine ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Behdrde angefallen
PHY Phytosanitary Certificate Geblihr fiir die Ausstellung eines ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Gesundheitszeugnisses fiir Transporte von | angefallen
Obst und Gemdse
PIO Pick-Up/Drop-Off Geblihr fiir das Auf- und Abladen von ja, wenn vor dem Ort des Verbringens

Waren am vom Kunden bestimmten Ort

angefallen

Pirate Risk Fee

Gebuhr fir erhdhtes Risiko wegen
maoglicher Piratenangriffe

ja, weil vor dem Ort des Verbringens
angefallen

POS

Equipment Positioning
Surcharge

Gebuhr fir die Bereitstellung des
Containers flir den Export

ja, weil vor dem Ort des Verbringens
angefallen




PSE Port Security Charge — Export Hafensicherheitsgebiihren flir Exportware | ja, weil vor dem Ort des Verbringens
angefallen
PSI Port Security Charge — Import Hafensicherheitsgebiihren fiir Importware | nein, wenn im Bestimmungshafen in der
Gemeinschaft angefallen
PSS Peak Season Surcharge Hochsaison-Zuschlag ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen
PTI Pre-Trip Inspection Zuschlag fir Untersuchungen und ja, weil vor dem Ort des Verbringens
Vorbereitung des Containers vor dem angefallen
Transport
RFM Reefer Monitoring / Plug-in Fee | Zusatzgebiihr fiir die Uberwachung und ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Stromversorgung von Kiihlcontainern angefallen
RPS River Toll Charge Geblhr fiir Mautzahlungen durch den ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Frachtfiihrer bei Flussiiberquerungen angefallen
SEP Special Equipment Surcharge Geblhr fir die Bereitstellung von ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
besonderer Ausrlistung angefallen
SER Carrier Security Charge Gebuhr fir Sicherheitsgebiihren im ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Zusammenhang mit ISPS angefallen
SGF Space Guarantee Geblhr fir die Garantie des bestellten ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Laderaums angefallen
SOC Shipper-Owned/Leased Gebuhr fir die Nutzung von gemieteter ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Equipment Charge Ausriistung angefallen
SPC Container Stripping / Stuffing Gebuhr fir die Be- oder Entladung des ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
Containers angefallen
STT Suez Transit Fee Gebuhr fir die Passage durch den Suez- ja, weil vor dem Ort des Verbringens

Kanal

angefallen

Suez Canal Surcharge

anteilige Durchfahrtsgeblihr fiir den Suez-
Kanal

ja, weil vor dem Ort des Verbringens
angefallen

SWC Switch Transport Document Gebuhr fir die Ausstellung eines nein, wenn im Bestimmungshafen in der
Transportdokuments vom Entladehafen Gemeinschaft angefallen
zum Bestimmungsort

T1D T1 Documentation Geblihr fiir die Ausstellung eines T 1 nein, wenn im Bestimmungshafen in der

Gemeinschaft angefallen

TAX Government and Port Taxes Geblihr fiir die Bezahlungen von Hafen- ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
und Zollgeblihren angefallen

THC Terminal Handling Charge Hafen Umschlagsgebiihr ja, wenn vor dem Ort des Verbringens

angefallen




TISF

Thai Import Service Fee

Transportkostenzuschlag Thailand

ja; bei Lieferbedingung "CIF" werden die
Frachtkosten vom Verfrachter zunachst
klinstlich reduziert - dadurch sinkt der CIF-
Preis; bei Ankunft der Waren werden dem
Empfanger aber unter der Bezeichnung "TISF"
nachtraglich noch zusatzliche
Transportgebiihren in Rechnung gestellt, die
anschlieBend an den thaildndischen Verfrachter
gehen

TLX

Electronic Cargo Release

Geblhr fir die Beschleunigung der
Sendungsfreigabe

ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen

Transportsteuer China

Transportsteuer China

ja, weil vor dem Ort des Verbringens
angefallen

TRS Triaxle Chassis Usage Gebuhr fir die Nutzung von Fahrgestellen | ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen

TSC Terminal Security Charge Hafen-Sicherheitsgebihr ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen

ULF Logistics Fee Geblhr fir Logistik-Dienstleistungen ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen

WDF Weight Discrepancy Fee Geblhr, die bei Mengenabweichungen ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
erhoben wird angefallen

WFC Wharfage Kaigebtihren ja, wenn vor dem Ort des Verbringens

angefallen

Warehousing

Lagergeblihr in Abgangshafen

ja, weil vor dem Ort des Verbringens
angefallen

Wharfage Kaigebtihren ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen
WRS War Risk Surcharge Gefahrdungszuschlag bei Krieg und ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
kriegsahnlichen Lagen angefallen
WSC Winter Surcharge Zusatzgebiihr fir Transporte im Winter ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
angefallen
WTI Inland Haulage Waiting Time Geblihren aufgrund von (zB ja, wenn vor dem Ort des Verbringens
verkehrsbedingten) Wartezeiten im angefallen
Terminal
XTR Cross Booking Fee Geblihr fiir das Handling einer Buchung, ja, wenn vor dem Ort des Verbringens

die weder am Abgangs- noch am
Bestimmungsort getatigt wurde

angefallen




	0. Rechtsgrundlagen Gliederung im UZK
	0.1. Anhänge zur UZK-IA und UZK-DA
	0.2. Begriffsbestimmungen (UZK, UZK-IA und UZK-DA)
	0.3. Neuerungen im UZK (siehe Anlage 9 auch Dok. vom 28.4.2016, Taxud B4/(2016) 808781 Rev. 2)
	0.4. Abfertigung
	0.4.1. Abfertigung
	0.4.2. Kaufvertrag (ABl. Nr. L 343 vom 29.12.2015 S. 196)
	0.4.3. Codelisten
	0.4.4. Unterlagen:
	0.4.5. Rechnung

	0.5. Schlussfolgerungen des Ausschusses für den Zollkodex; Fachbereich Zollwert
	0.6. Erläuternde Bemerkungen des früheren Anhangs 23 ZK-DVO
	0.7. Literatur
	0.8. Fußnoten
	0.8.1. Geltungsbereich des Zollwertes der Waren nach Art. 69 UZK


	1. Transaktionswert nach Art. 70 UZK iVm Art. 71 UZK und 72 UZK)
	1.1. Kaufvertrag
	1.2. Kein Kaufgeschäft (siehe Anlage 1)
	1.3. Tatsächlicher Preis
	1.3.1. Mittelbare Zahlung
	1.3.2. Aufgespaltener Kaufpreis (Art. 129 Abs. 1 Buchstabe d UZK-IA)
	1.3.3. Kein Bestandteil des tatsächlichen Preises
	1.3.4. Garantieleistungen
	1.3.5. Preisänderungen (3)
	1.3.6. Lieferungen zwischen Unternehmen eines Konzerns (4)
	1.3.7. Preisnachlässe (Art. 130 UZK-IA)
	1.3.8. Mengenabweichungen (Art. 131 UZK-IA)
	1.3.9. Beschädigung, Teilverlust (Art. 131 Abs. 2 UZK-IA)
	1.3.10. Schadhafte Waren — Artikel 132 UZK-IA

	1.4. Anwendbarkeit des Transaktionswertes nach Art. 70 Abs. 3 Buchstabe a UZK
	1.4.1. Anwendbarkeit des Transaktionswertes nach Art. 70 Abs. 3 Buchstabe b UZK iVm Art. 133 UZK-IA
	1.4.2. Erlösbeteiligungen nach Art. 70 Abs. 3 Buchstabe c UZK
	1.4.3. „Verbundenheit“ nach Art. 70 Abs. 3 Buchstabe d UZK iVm Art. 134 UZK-IA
	1.4.3.1. Verbundene Personen (6)
	1.4.3.2. Zollanmeldung
	1.4.3.3. Einzelmitteilung (siehe Standardset)
	1.4.3.4. Anhaltspunkte für Preisbeeinflussung lt. der Deutsche Dienstvorschrift Zollwertrecht (Z 5101)
	1.4.3.5. Zweifel
	1.4.3.6. Nachweismöglichkeiten von Art. 134 Abs. 2 und 3 UZK-IA
	1.4.3.7. Im selben oder annähernd selben Zeitpunkt nach Art. 134 Abs. 2 UZK-IA
	1.4.3.8. Prüfung der Begleitumstände des Kaufgeschäftes nach Art. 134 Abs. 1 UZK-IA



	2. Bestandteile des Transaktionswerts nach Art. 71 UZK
	2.1. Allgemeines
	2.2. Provisionen und Maklerlöhne (Einkaufsprovisionen nach Art. 5 Nr. 41 UZK)
	2.3. Umschließungen (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe a Z ii UZK)
	2.4. Zur Verfügung gestellte Gegenstände und Leistungen (Artikel 71 Abs. 1 Buchstabe b UZK iVm Art. 135 Abs. 1 UZK-IA)
	2.4.1. Wert der Beistellungen (Art. 135 Abs. 1 UZK-IA)
	2.4.2. Unmittelbares oder mittelbares Liefern oder Erbringen (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe b UZK iVm Art. 135 Abs. 1 UZK-IA)
	2.4.3. Bestandteile (Artikel 71 Abs. 1 Buchstabe b Ziffer i UZK)
	2.4.4. In der eingeführten Ware enthaltene Materialien
	2.4.5. Produktionsmittel (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe b Z ii UZK)
	2.4.6. Techniken, Entwicklungen, Entwürfe usw. (Artikel 71 Abs. 1 Buchstabe b Z iv UZK)
	2.4.7. Kosten für Fehlentwicklungen (Art. 135 Abs. 4 UZK-IA)
	2.4.8. Kosten für Forschung und Vorentwürfe (Art. 135 Abs. 5 UZK-IA)
	2.4.9. Innerhalb/außerhalb der Gemeinschaft erarbeitet (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe b Z iv UZK)
	2.4.10. Aufteilung auf die eingeführten Waren (Art. 135 Abs. 6 UZK-IA)

	2.5. Lizenzgebühren (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe c UZK iVm Art. 136 UZK-IA) und Anhang 9 („Guidance“) zu dieser ARL, Seite 17 ff) 7)
	2.5.1. Lizenzgebühr im wertzollrechtlichen Sinn
	2.5.2. Zollrechtlicher Bezug einer Lizenzgebühr zur Ware
	2.5.3. Lizenzgebühren als Bedingung eines Kaufgeschäftes
	2.5.4. Sitz des Lizenzgebers
	2.5.5. Aufteilung der Lizenzgebühr
	2.5.6. Ermittlung von Zuschlagsätzen
	2.5.7. Anwendung von Zuschlagsätzen

	2.6. Beförderungs-, Versicherungs-, Ladekosten (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe e UZK iVm Art. 137 UZK-IA und Art. 138 UZK-IA)
	2.6.1. Beförderungskosten (Art. 138 UZK-IA)
	2.6.2. Höhe der Beförderungskosten (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe e Z i UZK)
	2.6.3. Versicherungskosten (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe e Z i UZK)
	2.6.4. Ladekosten (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe e Z ii UZK)
	2.6.5. Behandlungskosten (Art. 71 Abs. 1 Buchstabe e Z ii UZK)
	2.6.6. „Gleiches Beförderungsmittel“ nach Art. 138 Abs. 1 UZK-IA ist mit der Beförderungsart gleichzusetzen
	2.6.7. Gesamtpreis bei unterschiedlichen Beförderungsarten nach Art. 138 Abs. 1 UZK-IA
	2.6.8. Luftfrachtkosten
	2.6.9. UZK-IATA-Kurse
	2.6.10. Postverkehr nach Art. 139 UZK-IA


	3. Nicht in den Zollwert (Transaktionswert) einbezogene Bestandteile nach Art. 72 UZK
	3.1. Lade-, Behandlungs- und Versicherungskosten
	3.2. Nachweis der Beförderungskosten bei gleicher Beförderungsart (Art. 138 Abs. 1 UZK-IA)
	3.3. Nachweis der Beförderungskosten bei unterschiedlicher Beförderungsart
	3.4. Nachweis der Vervielfältigungs- und Senderechte

	4. Bewilligung nach Art. 73 UZK iVm Art. 71 UZK-DA, ex-Art. 156a ZK-DVO
	5. Begründete Zweifel (10)
	6. Nachrangige Methoden der Zollwertbestimmung
	6.1. Allgemeines

	7. Transaktionswert gleicher Waren (Art. 74 Abs. 2 Buchstabe a UZK iVm Art. 141 UZK-IA)
	7.1. Definition
	7.2. Einschränkung der Anwendung
	7.3. Anerkannter Zollwert
	7.4. Berichtigungen
	7.5. Derselbe oder annähernd derselbe Zeitpunkt (Art. 74 Abs. 2 Buchstabe a UZK)

	8. Transaktionswert ähnlicher Waren (Art. 74 Abs. 2 Buchstabe b UZK iVm Art. 141 UZK-IA)
	9. Deduktive Methode (Art. 74 Abs. 2 Buchstabe c UZK iVm Art. 142 Abs. 1 bis 5 UZK-IA)
	9.1. Verkaufspreis
	9.2. Maßgebender Verkaufspreis
	9.3. Nicht zu berücksichtigende Kaufgeschäfte
	9.4. Abzüge vom Verkaufspreis
	9.4.1. Begriff "Gewinn und Gemeinkosten"
	9.4.2. Waren derselben Gattung oder Art

	9.5. Zollwert bestimmter verderblicher Waren (Art. 74 Abs. 2 Buchstabe c UZK iVm Art. 142 Abs. 6 UZK-IA und Anhang 23-02 UZK-IA)
	9.5.1. Allgemeines


	10. Errechneter Wert nach Art. 143 UZK-IA
	11. Schlussmethode nach Art. 144 UZK-IA
	11.1. Allgemeines
	11.2. Ungewisser Verkauf

	12. Bewertung von Software (12)
	13. Bemessungsgrundlage für die Einfuhrumsatzsteuer
	14. Währungsumrechnung zur Zollwertermittlung (Art. 53 Abs. 1 Buchstabe a UZK iVm Art. 146 UZK-IA)
	14.1. Allgemeines
	14.2. Geltungsdauer
	14.3. Bitcoins oder andere virtuelle Währungen
	14.4. Kassenwerte

	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4
	Anlage 5
	Anlage 6
	Anlage 7
	Anlage 8
	Anlage 9
	Anlage 10

